
Anlage D zur  
Zusammenfassenden Dokumentation 

Änderung der Regelungen zu einem gestuften System 
von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c 
Absatz 4 SGB V 
(Notfallstufen-Regelungen, Nfst-R) 

Folgenabschätzung der Notfallstufen-Regelungen 



Unterausschuss Bedarfsplanung  

des Gemeinsamen Bundesausschusses 

Korrespondenzadresse: 

Gemeinsamer Bundesausschuss 

Abteilung Methodenbewertung und Veranlasste Leistungen 

Postfach 12 06 06 

10596 Berlin 

Tel.: +49 (0)30 – 275 838 - 0 

Internet: www.g-ba.de  

http://www.g-ba.de/


ANLAGE D DER ZUSAMMENFASSENDEN DOKUMENTATION

Mit Beschluss vom 16.06.2025 hat der Unterausschuss Bedarfsplanung für den Gemeinsame 
Bundesausschuss das IQTIG mit der Folgenabschätzung der Regelungen zu einem gestuften 
System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V beauftragt. Im 
Folgenden sind die Beauftragung und der Abschlussbericht des IQTIG zur Folgenabschätzung 
der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß 
§ 136c Absatz 4 SGB V vom 19. August 2025 dokumentiert. Die Folgenabschätzung des G-BA
basiert darüber hinaus insbesondere auf den ergänzenden Datenauswertungen des GKV-
Spitzenverbandes  und der Bundesärztekammer (vgl. BÄK Ärztestatistik 2024, Stellungnahme
der BÄK vom 31. Juli 2025).
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Beschluss

* l"<fe
^. ^ Gemeinsamer
vfm'y Bundesausschuss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine

Beauftragung des IQ.TIG mit der Durchführung einer
Folgenabschätzung der Regelungen zu einem gestuften
System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern gemäß
§136c Absatz 4SGB V

Vom 16. Juni 2025

Der Unterausschuss Bedarfsplanung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in
seiner Sitzung am 16. Juni 2025 beschlossen, das Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen (IQ.TIG) im Rahmen seiner Aufgaben nach
§ 137a Absatz 3 SGB V wie folgt zu beauftragen:

l. Auftragsgegenstand

Das IQTIG wird beauftragt, eine Folgenabschätzung gemäß § 136c Absatz 4 Satz 5 SGBV
der unter TOP 8. 1 dem Unterausschuss Bedarfsplanung vorliegenden Entwürfe für eine
Weiterentwicklung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in
Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V (im Folgenden: Notfallstufen-Regelungen)
durchzuführen.

1.1 Ziele

Das übergeordnete Ziel des Auftrags ist die Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage
für den G-BA zur Abschätzung der Folgen der unter TOP 8. l vorliegenden Entwürfe für eine
Weiterentwicklung der Notfallstufen-Regelungen als konkrete Maßnahme zur
Qualitätssicherung in diesem Regelungsbereich. Die durch vorgesehene
Weiterentwicklung die Notfallstufen-Regelungen hervorgerufenen Effekte und
Auswirkungen sollen insbesondere in Hinsicht auf die Konkretisierung der normativen
Ausgestaltung der Stufe der Nichtteilnahme bewertet werden.

1.2 Gegenstand der Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung soll auf den bereits vorliegenden Ergebnissen der Evaluation der
Notfallstufen-Regelungen aufbauen. Im Mittelpunkt stehen die folgenden vier
Analysefelder:

l. Prüfung der Auswirkungen der Einführung der Stufe der Nichtteilnehmer (§ 7):

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen der Stufen für die
Teilnahme an der Notfallversorgung gemäß §§ 3und 4 lassen sich aus der
vorgesehenen Regelung der Stufe der Nichtteilnahme in § 7 (Position DKG)
ableiten?

b) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen der Stufen für die
Teilnahme an der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 lassen sich aus der



d)

vorgesehenen Regelung der Stufe der Nichtteilnahme in § 7 (Position GKV-
Spitzenverband) ableiten?

Welche Auswirkungen haben die unter a) und b) abgeleiteten Veränderungen
auf die Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen für die Stufen
der Teilnahme an der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 erfüllen?

Welche Auswirkungen haben die unter a) und b) abgeleiteten Veränderungen
auf die Zahl der Krankenhausstandorte, die nicht an der Notfallversorgung.
teilnehmen?

2. Prüfung der Auswirkungen
Schwerverletztenversorgung"):

der Neufassung des § 24 ("Modul

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich aus dem
vorliegenden Entwurf des § 24 "Modul Schwerverletzten-Versorgung" im
Vergleich zu den bisher geltenden Anforderungen des § 24 ableiten?

b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf
die Zahl der Krankenhausstandorte die die Anforderungen des § 24 erfüllen?

3. Prüfung der Auswirkung des Verzichts auf zusätzliche Fachabteilungen für Chirurgie
oder Unfallchirurgie und für Innere Medizin in der erweiterten und umfassenden
Notfallstufe (§ 13 Absatz l und § 18 Absatz l):

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich aus der
vorgesehenen Regelung in § 13 Absatz l und § 18 Absatz l (Position DKG)'
ableiten?

b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf
die Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen der erweiterten
Notfallstufe und der umfassenden Notfallstufe erfüllen?

4. Prüfung der Auswirkungen der angepassten Regelung in §26 Absatz 2 Nummer 3
("Spezialversorger-Landesausnahme") und Wegfall der §§ 27 und 28:

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich durch den
vorgesehenen Wegfall der §§ 27 .und 28 und die vorgesehene Regelung in
§ 26 Absatz 2 Nummer 3 (Position GKV-Spitzenverband) gegenüber der
bisherigen Fassung der §§ 26, 27 und 28 ableiten?

b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf
die Zahl der Krankenhausstandorte, die durch die Erfüllung der
Anforderungen des neuen § 26 an der Notfallversorgung teilnehmen können
im Vergleich zu der Zahl der Krankenhausstandorte, die durch die Erfüllung
der Anforderungen der bisherigen § 26, § 27 oder § 28 an der
Notfallyersorgung teilnehmen konnten?

c) Welche Veränderung der fachlichen Anforderungen lassen sich aus der
vorgesehenen Regelung in § 27 (Position DKG/Ländervertretung) gegenüber
der bisherigen Fassung von § 27 ableiten?

d) Welche Auswirkungen haben die unter c) abgeleiteten Veränderungen auf
die Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen des § 27 erfüllen?



1. 3 Darstellung der Ergebnisse

Über die Auftragsleistung ist ein wissenschaftlicher Bericht (Gutachten) zu erstellen
und bei Abschluss vom IQTIG ausschließlich dem Unterausschuss Bedarfsplanung zur

weiteren Verwendung vorzulegen. Dem Abschlussbericht ist eine Zusammenfassung in
einer allgemein verständlichen Sprache voranzustellen.

1.4 Datengrundlage
Die DKG stellt dem IQTIG die zur Beantwortung der Fragen Nummer l d), Nummer 3

a) und b) sowie 4 c) und d) benötigten Daten zur Verfügung und der GKV-
Spitzenverband stellt dem IQTIG die zur Beantwortung der Frage Nummer l d),
Nummer 4 a) und b) benötigten Daten zur Verfügung. Die Nutzung weiterer öffentlich
zugänglicher Datenquellen (bspw. Daten aus dem Standortverzeichnis nach § 293
Absatz 6 SGB V, aus dem Transparenzverzeichnis nach §. 135d SGB V oder aus den
Qualitätsberichten nach § 136b Absatz l Satz l Nummer 3 SGB V) liegt im Ermessen
des IQTIG.

II. Weitere Verpflichtungen

Mit dem Auftrag wird das IQTIG verpflichtet,

a) die durch die Geschäftsordnung des G-BA bestimmte Vertraulichkeit der
Beratungen und Beratungsunterlagen zu beachten,

b) die Verfahrensordnung des G-BA zu beachten,

c) den Gremien des G-BA für Rückfragen und Erläuterungen auch während der
Bearbeitung des Auftrages zur Verfügung zu stehen.

Das IQ.TIG garantiert, dass alle von ihm im Rahmen dieser Beauftragungen zu erbringenden
Leistungenund Entwicklungen frei von Rechten Dritter und für den G-BA ohne jede
rechtliche Beschränkung nutzbar sind. Das IQTIG stellt den G-BA insoweit von sämtlichen
Ansprüchen Dritter frei.

Das IQTIG ist Verantwortlicher im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 DSGVO. Es hat somit sämtliche
datenschutzrechtlichen Vorgaben, die sich aus der DSGVO oder weiteren
datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere SGB V, SGB X, BDSG, KHEntgG)
ergeben, eigenverantwortlich zu beachten.

III. Abgabetermin

Der Bericht ist dem Unterausschuss Bedarfsplanung bis zum 12. August 2025

vorzulegen.

Dieser Beschluss wird nicht veröffentlicht.

Berlin, den 16. Juni 2025

Unterausschuss Bedarfsplanung des
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Anlage: Beschlussentwurf (Fließtext) z ndärff ~ er Notfallstufen-Regelungen (Nfst-R)



Regelungen

^ lu<fe
^ ^ Gemeinsamer
^W^ Bundesausschuss

des Gemeinsamen Bundesausschusses

zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in
Krankenhäusern gemäß § 136c Absatz 4 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)

(Notfallstufen-Regelungen, Nfst-R)

in der Fassung vom 19. April 2018
veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnz AT 18.05. 2018 B4

in Kraft getreten am 19. Mai 2018

zuletzt geändert am 20. November 2020
veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz AT 24. 12. 2020 B2)

in Kraft getreten am l. November 2020

[Änderungen im Vergleich zur geltenden Fassung in blau]
[Änderungen durch Beschluss vom 18. Juni 2025 (noch nicht in Kraft) in grün]



l. Allgemeine Vorschriften

§ l Ziel der Regelungen

(l) *Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt nach einer Folgenabschätzung auf Basis ei-
nes Gutachtens und ergänzenden Sekundäranalysen ein gestuftes System von Notfallstrukturen in
Krankenhäusern, einschließlich einer Stufe für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung. il»
Abhängigkeit der als Mindostvoraus'ictzuneon für difforonzicrta Stufen fcstgologton strukturollQn
Voraussetzungen erhalten Kronkcnhäuccr der Höhe nach gestaffelte ZuGchlägofür ihre Beteiligung
an der Notfallvorsorgung. ''Boi einer NichtbotoiligunB an der Notfallvorsorgung sind vorbindlicho
AbschlägQ zu erheben.

(2) Mit den nachfolgenden Bestimmungen werden. die Grundlagen für die Vertragspartner nach § 9
Absatz la Nummer 5 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) zur Verhandlung von Zu- undAbschlä-
gen für die Teilnahme oder Nichtteilnahme von Krankenhäusern an dem goctufton Systom von
Notfallstrukturen der Notfallversorgung festgelegt.

§ 2 Gegenstand der Regelungen

GKV-SV

(l)

DKG/PatV

Die Regelungen 4egt legen die Grundsätze des

gestuften Systems der stationären Notfallversor-
gung fest. Sie definierent darüber hinaus die
konkreten Anforderungen zum Erreichen der je-
welligen Stufen und die Folgen der Nichteinhal-
tung der Anforderungen.

Die-Regelung legt die'Grundsätze des ge-
stuften Systems' der stationären .Notfallver-
sorgung fest. iS\c dofiniert darüber hinaus
die konkreten Anforderungen zum Erreichen

dorjcwoiligon Stufen. Gegenstand dieser Re-
gelungen sind die Grundlagen des gestuften
Systems von Notfallstrukturen, die konkre-
ten Anforderungen und Vorgaben zum Errei-
chen der Stufen der Teilnahme an der Not-

fatlversorgung sowie die Bestimmung einer
Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallver-

sorgung. Weiterhin legen diese Regelungen
die Folgen fest, wenn die Anforderungen
und Vorgaben an die Stufen der Teilnahme
an der Notfallversorgung nicht erfüllt wer-
den. Die Anforderungen und Vorgaben an
die Stufen der Teilnahme an der Notfallver-

sorgung sind Mindestanforderungen im

Sinne von Anlage l

(2) Mit Blick auf die aus Anlass dieser Regelungen erforderlich werdenden Anpassungen in der Um-
strukturierung der Notfallversorgung werden darüber hinaus Übergangsbestimmungen hinsicht-
lich der Erfüllung der Anforderungen an die strukturierte Notfallversorgung getroffen.

II. Grundlagen des gestuften Systems von Notfallstrukturen

§ 3 Stufen des Systems von Notfallstrukturen und Nichtteilnahme an der Notfallversorgung
dem gestuften System von Notfallstrukturen

(l) Die Notfallvorsorgung Das gestufte System von Notfallstrukturen unterscheidet swb-hinsichtlich
der Art und des Umfangs der verschiedenen Notfallvorhaltungen und wird in drei Stufen der Teil-
nähme an der Notfallversorgung gQgliodert:



l. Die Basisnotfallversorgung - Stufe l: Das Nähere zu den Anforderungen an diese Stufe
wird in Abschnitt III geregelt.

2. Die erweiterte Notfallversorgung- Stufe 2: Das Nähere zu den Anforderungen an diese
Stufe wird in Abschnitt IV geregelt.

3. . Die umfassende Notfallversorgung-Stufe 3: Das Nähere zu den Anforderungen an diese
Stufe wird in Abschnitt V geregelt.

(2) 'lSofcrn Qin Krankonhaus keiner der in Absatz l bQschriobenQn Stufen zuzuordnen ist und darüber
hinaus koino der Voroussotzuneon der Modulo nach 5 1 erfüllt, nimmt es nicht an dem gostuftQn
System von Notfallstrukturon, nach MaEgabo dieser Rogolungon im ontgoltrcchtlichQn Sinne, teil.
Der Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung (Stufe NT) sind Krankenhäuser gemäß § 7
zuzuordnen. 'Unbeschadet derTeilnahme oder Nichtteilnahme an-dem-gostuftcn SyEtom ven-Net-

fallstrukturcnder Notfallversorgung im Sinne dieser Regelungen bleiben die allgemeinen Pflichten
zur Hilfeleistung im Notfall unberührt.

GKV-SV

'KrankQnhäucor, WQlchc nicht nach Absatz l
oder Absatz 2 einer Stufe der Notfallvorsor

gung zugeordnet worden, aber diQ notwondi
gen Vorhaltungen nach-§~5-Absatz l Satz l
Nummer l un4 dio ontcprochcndGn Vorga-
ben der §§ 3 und /l der Regelungen zur Ver-

einbarung von SichQrGtellungszuschlägen ge-
mäB 5 136c Absatz 3 SGB V (Sichorctellungs

zucchlägo Rogolungon) orfüllon, wordon min-
dostons der Stufe l der Notfallvarsorgung zu

goordnot.

DKG

[bisheriger Wortlaut]

'Krankenhäuser, welche nicht nach Absatz l o-
der Absatz 2 einer Stufe der Notfallversorgung
zugeordnet werden, aber die notwendigen Vor-
Haltungen nach § 5 Absatz l Satz l Nummer l
und die entsprechenden Vorgaben der §§ 3 und
4 der Regelungen zur Vereinbarung von Sicher-
stellungszuschlägen gemäß § 136c Absatz 3 SGB
V (Sicherstellungszuschläge-Regelungen) erfül-
len, werden mindestens der Stufe l der Notfall-

Versorgung zugeordnet.

Zuschläge" für die Teilnahme an der NotfQlivorsorgung-können vereinbart werden-sofern dio
zuGtändigc Landosbohördc im Einvornohmcn mit den Partoion der PflcgocotzvaroinbarunB nach 6
18 Absatz 2 Nummor l und 2 KHG Auflagm orlaost, die die Erfüllung der Kritorion gcmäB Abschnitt
III spätoctonc fünf Jahre nach Inkrafttreten dioGor RogolungQn sichorstcllon.

§ 4 Spezielle Notfallversorgung

AbwoichondvonS 3 Absatz 2 Satz l kann dio Die Versorgung besonderer stationärer Notfälle kann
auch strukturiert durch Krankenhäuser erfolgen, die nicht die Anforderungen einer der Abschnitte
III - bis V erfüllen, sofern sie die besonderen Vorgaben eines der Module in Abschnitt VI erfüllen.



§ 5 Grundlagen des Stufenmodells [GKV-SV: Grundlagen des Stufonmodolls gestuften Systems
von Notfallstrukturen]

DKG

(l) Das Stufenmodell zur Teilnahme an der sta-
tionären Versorgung von Notfällen legt ge-
maß den Anforderungen nach § 136c Absatz

4 SGB V für jede Stufe spezifische Vorgaben
zu den folgenden Kategorien fest:

[bisheriger Wortlaut mit Ergänzung in blau]

GKV-SV/PatV

(l) Dos Stufonmodoll zur ctationärcn Vorsor
gung von Notfäticn logt gomäß den Anforde-
rungon nach 5 136c Absatz 1 SGB V für jode
Stufe Für jede Stufe der Teilnahme an der
Notfallversorgung gemäß § 3 Absatz l sowie
für die Stufe der Nichtteilnahme an der Not-

fallversorgung gemäß § 7 legen diese Rege-
[ungen spezifische Anforderungen und Vor-
gaben zu den folgenden Kategorien fest:

l. Art und Anzahl von Fachabteilungen,

2. Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals,

3. Kapazität zur Versorgung von Intensivpatientinnen und Intensivpatienten,

4. Medizinisch-technische Ausstattung,

5. Strukturen und Prozesse der NotfeUaufnahme.

(2) Eine Fachabteilung liegt vor, sofern die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

l. Es handelt sich um eine fachlich unabhängige, abgrenzbare und organisatorisch eigen-

2.

ständige Organisationseinheit am Standort des Krankenhauses.

Angestellte Ärztinnen und Arzte des Krankenhauses,

KBV/LV GKV-SV/DKG/PatV

oder Belegärztinnen und Belegärzte sind
der Fachabteilung bzw. Belegabteilung

sind derFachabteilung

[bisheriger Wortlaut]

zugeordnet und haben die entsprechenden Qualifikationsnachweise derWeiterbildungs-
Ordnung der Ärztekammer. Eine angestellte Fachärztin oder ein angestellter Facharzt des
Krankenhauses mit den entsprechenden Qualifikationsnachweisen ist jederzeit 4an 24
Stunden am Tag a» und sieben Tagen pro Woche) (24/7)

GKV-SV/PatV

innerhalb von maximal 30

Minuten an der Patientin o-

der am Patienten verfüg-
bar.

[bisheriger Wortlaut]

LV

innerhalb von maximal SO
60 Minuten an der Patientin

oder am Patienten verfüg-
bar, wenn der Rufdienst je-
derzeit telemedizinisch auf

Befunde und radiologische
Untersuchungen zugreifen
kann.

DKG

+nnerhalb von maximal 30

Minuten -am-Paticnton

verfügbar unverzüglich
für eine Situationsein-

Schätzung und eine Bera-
tung verfügbar, z. B.
durch Bereitschafts-

dienst, Rufdienst oder te-
lemedizinisch/telefo-
nisch.

3. Das Krankenhaus [GKV-SV: der Krankenhausstandort] hat einen entsprechenden Versor-
gungsauftrag für die Fachabteilung, sofern der Krankenhausplan des jeweiligen Landes
oder ein Versorgungsvertrag nach §109 SGB V dies vorsieht und



4. die Vertragsparteien nach § ISAbsatz 2 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) haben in
der Budgetvereinbarung einen Fachabteilungsschlüssel (zweistellig) gemäß Anlage 2 der
Vereinbarung zur Datenübermittlung gemäß § 301 SGB V vereinbart.

§ 6 Allgemeine Anforderungen an alle Stufen [DKG; Allgemeine Anforderungen an alle Stufen]

(l) 'Die Vorgaben sind von den Krankenhäusern zu jeder Zeit jederzeit (24/7 Stunden an ciQbon Tagen
pro Woche) am Standort zu erfüllen, um der jeweiligen Stufe der Notfallversorgung zugeordnet zu
werden,, sofern im Folgenden nichts Abweichendes geregelt ist. 2Es wird die Definition von Kran-
kenhausstandorten gemäß der Vereinbarung nach § 2a Absatz l KHG in Verbindung mit dem
Standortverzeichnis gemäß § 293 Absatz 6 SGB V zugrunde gelegt.

(2) 'DieNotfallversorgung der Notfallpatientinnen und Notfallpatienten findet in Krankenhäusern, die
an einer Stufe des Systems von Notfallstrukturen nach äen-^§ 3 Absatz l oder unä-§4 teilnehmen,
ganz überwiegend in einer Zentralen Notaufnahme (ZNA), die immer am Krankenhausstandort
vorzuhalten ist, statt. 2Die a<A Zentrale Notaufnahme ist eine räumlich abgegrenzte, fachübergrei-
fende Einheit mit eigenständiger fachlich unabhängiger Leitung. 3Der Zugang zur Zentralen Not-
aufnähme ist grundsätzlich barrierefrei.

(3) Krankenhäuser, die an einer Stufe des Systems von Notfallstrukturen nach § 3 Absatz l teilneh-
men, sollen zur Versorgung von ambulanten Notfällen eine Kooperationsvereinbarung gemäß § 75
Absatz lb Satz 3-3 SGBV mit den zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen schließen.

§ 7 Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung Berücksichtigung der
Planungsretevanton Qualitätsindikatoren

Krankonhäusor, die bei den planungsrolovantcn Qualitätsindikatoron nDch 5 136c Absatz l SGB V
in Bezug auf die Anforderungen nach den 6§ S bis 22 unzuroichondo Qualität aufwoison, konnon
Zuschläge für die Teilnahme an dorstrukturiortcn Notfallvcrcorgung erhalten, sofern die zuständi
gon Landcsbohördon im EinvQrnohmon mit den PfloeoEatzpartGion nach § 18 Absatz 2 Nummer l
und 2 KHG Auflagen iur Durchführung von Malinahmcn zur Qualitatsstoigcrune und Fristen zu
deren Umsetzung orlacsGn, die von den KrankGnhäusQrn zu orfüllon sind.

Krankenhausstandorte, die nicht nach § 3 Absatz l oder § 4 an der Notfallversorgung teilnehmen,
sind der Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung zuzuordnen, wenn sie nicht sämtliche
der folgenden Mindestvorgaben erfüllen:

DKG GKV-SV

oder es sich nicht um eine sektorenübergrei- ^ Vorhaltung einer Fachabteilung gemäß § 5
(ende Versorgungseinrichtung gemäß § 115g ^^satz 2 aus dem Gebiet der Inneren Me-
SGB V handelt: dizin und aus dem Gebiet der Chirurgie,

l. eine Fachabteilung mit jederzeitiger (24/7)

Verfügbarkeit einer Fachärztin oder eines

Facharztes und einer Pflegekraft für die un-

mittelbare Patientenversorgung auf dem

Gebiet der Augenheilkunde, Chirurgie, Geri-

atrie, Haut- und Geschlechtskrankheiten, In-

neren Medizin, Frauenheilkunde und Ge-

burtshilfe, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

Kinder- und Jugendmedizin, Mund-Kiefer-

Vorhaltung einer Zentralen Notaufnahme
mit jederzeitiger (24/7) Aufnahmebereit-
schaft von stationären Notfällen. Diejeder-

zeitige Aufnahmebereitschaft von statio-
nären Notfällen ist regelhaft erfüllt, wenn
in den Nebenzeiten zwischen 20:00 Uhr

und 05:00 Uhr des Folgetages die statio-
näre Aufnahme von 500 Patientinnen und

Patienten pro Kalenderjahr nachgewiesen
wird.



GKV-SV

Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Neurolo-

gie, Radiologie, Geriatrie oder Urologie,

2. jederzeitige (24/7) Aufnahmebereitschaft

zur Erstdiagnostik und Akutversorgung von

Notfällen im Rahmen des Versorgungsauf-

träges der Fachabteilung nach Nummer l,

3. jederzeit (24/7) verfügbare Bildgebung

durch Sonographie und Röntgendiagnostik

oder zumindest durch Kooperation mit ei-

nern im unmittelbaren räumlichen Bezug

zum Standort befindlichen Leistungserbrin-

ger verfügbare computertomografische

Bildgebung, bei der die Befundung auch te-

leradiologisch erfolgen kann soweit dies für

die Notfallversorgung der Fachabteilung

nach Nummer l erforderlich ist und

4. jederzeitige (24/7) Verfügbarkeit der für die

Notfallversorgung erforderlichen Labordi-

agnostik.

3. Vorhaltung einer am Krankenhaus ange-
stellten Fachärztin oder eines am Kranken-

haus angestellten Facharztes und einer
Pflegekraft, die jederzeit (24/7) vor Ort für
die Patientenversorgung in der Zentralen
Notaufnahme verfügbar sind,

4. Vorhaltung einer Intensivstation zur Ver-

sorgung beatmeter Patientinnen und Pati-
enten,

5. jederzeit (24/7) verfügbare Bilddiagnostik
durch Sonographie und Röntgen,

6. jederzeit (24/7) verfügbare computerto-
mographische Bildgebung, die auch gege-
ben ist/wenn sie durch die Kooperation mit
einem im unmittelbaren räumlichen Bezug
zum Standort befindlichen Leistungser-

bringer jederzeit (24 Stunden) sicherge-
stellt wird. Die Verfügbarkeit der bildge-
benden Diagnostik auch in Nebenzeiten ist
nachzuweisen durch die jährliche Erbrin-
gung von mindestens 100 Fällen mit com-
putertomographischer Bildgebung zwi-
sehen 20:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folge-

tages und

7. Anwendung eines strukturierten und vali-
dierten Systems zur Behandlungspriorisie-
rung bei der Erstaufnahme von Notfallpati-
entinnen und -patienten.

III. Anforderungen an die Basisnotfallversorgung

Dieser Abschnitt konkretisiert die Anforderungen nach § 5 Absatz l für Krankenhäuser, die an der Ba-
sisnotfallversorgung nach § 3 Absatz l Nummer l teilnehmen.

§ 8 Art und Anzahl der Fachabteilungen in der Basisnotfallversorgung

Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung verfügen mindestens über die Fachabteilungen Chirur-
gie oder Unfallchirurgie und Innere Medizin am Standort.

§ 9 Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der Basisnotfallversorgung

Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung stellen die folgenden Qualifikationen des Fachpersonals
sicher:



DKG GKV-SV/PatV LV

Es sind jeweils eine für die
Notfallversorgung verant-
wörtliche Ärztin oder ein

Verantwortlicher Arzt und

eine Pflegekraft benannt,
die fachlich, räumlich und

organisatorisch eindeutig
der Versorgung von Notfäl-
len zugeordnet sind und im
Bodari'sfall in der Zentralen

Notaufnahmc -verfügbar
&m4

l. Es sind jeweils ein mindes-
tens fünf Fachärztinnen o-

der Fachärzte-für die Not-

fallversorgung verantwort-
licher Arzt-und eine Pflege-
kraft benannt sowie-die

fachlich, räumlich und or-

ganisatorisch eindeutig der
Versorgung von Notfällen

zugeordnet &4nd"und. Es ist
sicherzustellen/ dass jeder-
zeit (24/7) eine Fachärztin
oder ein Facharzt nach Satz

l und eine Pflegekraft im
Bedarfsfall in der Zentralen

Notaufnahme verfügbar
sind.

l. Es sind jowQils oin mindes-
tens drei Fachärztinnen oder

Fachärzte und zwei Pflege-
kräfte für die Notfallversor-

gung vorantwortlichor Arzt
benannt sowie j^e fachlich/

räumlich und organisatorisch
eindeutig der Versorgung
von Notfällen zugeordnet
sind und im Bodarfsfall in der

Zentralen Notaufnatwie ver-

fügbar sind. Es ist sicherzu-
stellen, dass jederzeit (24/7)
eine Fachärztin oder ein

Facharzt nach Satz l mindes-
tens in Rufbereitschaft ist.

Bor unter Nummer l genannte Arrt vorfügt übor die Zucatzwoitorbildung "Klinische Notfall und
Akutmedizin" und die unter Nummer l gonannto PflQgßkraft verfügt über-dio Zusatzqualifikation
"Notfallpflogo", sobald diojowoiligon Qualifikationen in diesem Land verfügbar cind.

DKG GKV-SV/PatV/LV

Spätestens ab dem l. Januar 2027 veri^ü- 2.
gen zwei Ärztinnen oder Arzte über die Zu-
satz-Weiterbildung "Klinische Akut- und
Notfallmedizin" und zwei Pflegekräfte
über die Fachweiterbildung "Notfall-

pflege". Davon kann maximal eine Ärztin
oder ein Arzt bzw. eine Pflegekraft in Wei-

terbildung angerechnet werden.

Die ärztliche Leitung der Zentralen Notauf-
nähme als eine der unter Nummer l genann-
ten Ärztinnen oder Arzte verfügt spätestens
ab dem l. Januar 2026 über die Zusatz-Wei-

terbildung "Klinische Akut- und Notfallmedi-
zin". Ab dem l. Januar 2028 verfügt von dem
unter Nummer l genannten Fachpersonal
zusätzlich mindestens eine weitere Ärztin o-

der ein weiterer Arzt über die Zusatz-Weiter-

bildung "Klinische Akut- und Notfallmedi-
zin". Die pfiegerische Leitung der Zentralen
Notaufnahme verfügt spätestens ab dem l.
Januar 2026 über die Fachweiterbildung

"Notfallpflege". Ab dem l. Januar 2028 ver-
fügt mindestens eine weitere der unter
Nummer l genannten Pflegekräfte über die
Fachweiterbildung"Notfallpflege"



GKV-SV/PatV

Es ist jeweils eine Fachärztin oder ein Fach-
arzt im Borcich aus dem Gebiet Innere Me-

dizin, Chirurgie und Anästhesie innerhalb
von maximal 30 Minuten am Patienten un-

vorzüglich für eine Situationseinschätzung
und eine Beratung verfügbar, Z. B. durch Be-
reitschaftsdienst, Rufdienst oder telemedi-

zinisch/telefonisch.

Es ist jeweils eine Fachärztin oder ein Facharzt
im Bereich der Fachabteilungen Innere Modi
»m; Chirurgie und Anästhocio oder Unfallchi-
rurgie und Innere Medizin sowie eine Fachärz-
tin oder ein Facharzt für Anästhesioiogieinner-
halb von maximal 30 Minuten an der Patientin

oder am Patienten verfügbar.

4. Das unter den Nummern l bis 3 genannte Personal nimmt regelmäßig an fachspezifischen
Fortbildungen für Notfallmedizin teil.

§ 10 Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten In der Basisnotfallversorgung

Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung halten eine Intensivstation mit mindestens sechs Bet-
ten vor, von denen mindestens drei zur Versorgung beatmeter Patientinnen und Patienten ausge-
stattet sind.

§ 11 Medizinisch-technische Ausstattung in der Basisnotfallversorgung

(1) 'Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung verfügen über die für die Durchführung von Diagnos-
tik und Therapie nach aktuellem medizinischem Standard erforderliche medizinisch-technische
Ausstattung. 'Insbesondere die folgende medizinisch-technische Ausstattung ist am Standort vor-
zuhalten:

l. ein Schockraum und

2. eine 24-stündig verfügbare computertomographische Bildgebung/ die auch gegeben ist,
wenn sie durch die Kooperation mit einem im unmittelbaren räumlichen Bezug zum Standort
befindlichen Leistungserbringer jederzeit (24 Stundon/7) sichergestellt wird. Die Befundung
ist auch teleradiologisch möglich.

(2) Es besteht die Möglichkeit der Weiterverlegung einer Notfallpatientin oder eines Notfallpatienten
von dem Krankenhaus der Basisnotfallversorgung in ein Krankenhaus einer höheren Notfallstufe
auch auf dem Luftwege, ggf. unter Nutzung eines bodengebundenen Zwischentransports.

§ 12 Strukturen und Prozesse der NotfeUaufnahme in der Basisnotfallversorgung

Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung erfüllen alle der folgenden strukturellen und prozeduralen
Voraussetzungen zur Aufnahme von stationären Notfällen:

l. Die Aufnahme von Notfällen erfolgt ganz überwiegend in einer Zentralen Notaufnahme,

2. Es kommt ein strukturiertes und validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erstauf-
nähme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zur Anwendung. Alle Notfallpatientinnen
und Notfallpatienten des Krankenhauses erhalten spätestens zehn Minuten nach Eintreffen in der
Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität.

3. Die Patientinnen- und Patientenversorgung wird aussagekräftig dokumentiert und orientiert sich
an Minimalstandards. Diese Dokumentation liegt spätestens bei der Entlassung oder Verlegung
der Patientin oder des Patienten vor.



IV. Anforderungen an die erweiterte Notfallversorgung

Dieser Abschnitt konkretisiert die Anforderungen nach § 5 Absatz l für Krankenhäuser, die an der er-
weiterten Notfallversorgung nach §3 Absatz l Nummer 2 teilnehmen; die Anforderungen im Ab-
schnitt IV müssen zusätzlich zu den Anforderungen in Abschnitt III erfüllt werden.

§ 13 Art und Anzahl der Fachabteilungen in der erweiterten Notfallversorgung

(l) Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung verfügen zusätzlich zu den Vorgaben nach § 8
über insgesamt vier der in den Absätzen 2 (Kategorie A) und 3 (Kategorie B) benannten Fachabtei-
lungen; mindestens zwei davon sind aus der Kategorie A.

DKG GKV-SV

Abweichend von Satz l ist eine Fachabteilung [keine Übernahme]
für Chirurgie oder Unfallchirurgie nicht zu-
sätzlich vorzuhalten, wenn bereits die Fach-

abteilung nach Absatz 2 Nummer 2 am Stand-
ort vorhanden ist. Abweichend von Satz l ist

eine Fachabteilung für Innere Medizin nicht
zusätzlich vorzuhalten, wenn bereits die

Fachabteilungen nach Absatz 2 Nummern 4
und 5 am Standort vorhanden sind."

(2) Der Kategorie A gehören folgende Fachabteilungen an:

l. Neurochirurgie,

2. Orthopädie und Unfallchirurgie,

3. Neurologie/

4. Innere Medizin und Kardiologie/

5. Innere Medizin und Gastroenterologie,

6. Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

(3) Der Kategorie B gehören folgende tachabteilungen an:

l. Innere Medizin und Pneumologie,

2. Kinder- und Jugendmedizin,

3. Kinderkardiologie,

4. Neonatologie,

5. Kinderchirurgie,

6. Gefäßchirurgie,

7. Thoraxchirurgie,

8. Urologie,

9. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

10. Augenheilkunde,

11. Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,



12. Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie.

DKG GKV-SV

-, [keine Übernahme]

13. Geriatrie,

14. Plastische und Rekonstruktive Chi-

rurgie.

§ 14 Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der erweiterten

Notfallversorgung

DKG

Krankenhäuser der erwei-

terten Notfallversorgung
erfüllen die unter § 9 ge-
nannten ' Anforderungen
an Anzahl und Qualifika-

tion des vorzuhaltenden

Fachpersonals. Ab dem l.
Januar 2029 werden min-

destens fünf Fachärztin-

nen oder Fachärzte vorge-
halten. Insgesamt verfü-

gen ab dem l. Januar
2029 drei Ärztinnen oder

Arzte über die Zusatz-

Weiterbildung "Klinische
Akut- und Notfallmedi-
zin". Davon können bis zu
zwei Ärztinnen oder Arzte

in der Zusatz-Weiterbil-

dungsphase zur Zusatz-
Weiterbildung "Klinische
Akut- und Notfallmedizin"

angerechnet werden.

GKV-SV/PatV
Krankenhäuser der erweiterten

Notfallversorgung erfüllen die

unter 5 9 genannten Anfordo

rungen an AnzaM-und-Q.ualifika-
tion dos vorzuhaltenden Fach-

porconalc. Vorgaben nach § 9

und für die nach § 13 erforderli-

chen Fachabteilungen dieVorga-

ben nach § 5 Absatz 2 Nummer 2.

Ab dem l. Januar 2026 verfügt

von dem unter § 9 Nummer l ge-

nannten Fachpersonal zusätzlich

mindestens eine weitere Fach-

ärztin oder ein weiterer Facharzt

über die Zusatz-Weiterbildung

"Klinische Akut- und Notfallme-

dizin". Ab dem l. Januar 2028

veri:ügt von dem unter § 9 Num-

mer l genannten Fachpersonal
zusätzlich mindestens eine wei-

tere Fachärztin oder ein weiterer

Facharzt über die Zusatz-Weiter-

bildung "Klinische Akut- und Not-

fallmedizin". Ab dem l. Januar

2028 kann maximal eine Fachärz-

tin oder ein Facharzt in der Zu-

satz-Weiterbildungsphase zur

Zusatz-Weiterbildung "Klinische

Akut- und Notfallmedizin" ange-

rechnet werden. Ab dem l. Ja-

nuar 2028 verfügt zusätzlich min-

destens eine weitere Pflegekraft

über die Fachweiterbildung

"Notfallpflege"

LV

Krankenhäuser der erweiter-

tenNotfallversorgung erfüllen

die Vorgaben unter nach § 9

genannten AnfordQrungen an
Anzahl und Q.ualifikation des

vorzuhaltenden -Fachporoo

nats Ab dem l. Januar 2026

werden mindestens fünf Fach-

ärztinnen oder Fachärzte vor-

gehalten, die fachlich, räum-

lich und organisatorisch ein-

deutig der Versorgung von

Notfällen zugeordnet sind. Ab

dem l. Januar 2026 verfügen

mindestens zwei und ab dem

l. Januar 2028 drei Ärztinnen

oder Arzte über die Zusatz-

Weiterbildung "Klinische Akut-

und Notfallmedizin". Eine Arz-

tin oder ein Arzt in der Zusatz-

Weiterbildungsphase zur Zu

satz-Weiterbildung "Klinische
Akut- und Notfallmedizin"

kann angerechnet werden. Es

ist sicherzustellen, dass jeder-

zeit (24/7) eine Fachärztin o-

der ein Facharzt nach Satz 2

mindestens in Rufbereitschaft

ist. Ab dem l. Januar 2028 ver-

fügen mindestens drei Pflege-

kräfte über die Zusatzqualifi-

kation Notfallpflege.
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§ 15 Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten in der erweiterten Notfallversorgung

'Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung halten abweichend von § 10 eine Intensivsta-
tion mit mindestens zehn Intensivbetten vor, die auch zur Versorgung beatmeter Patientinnen und
Patienten ausgestattet sind.

2Es besteht eine schnellstmögliche Aufnah-
mebereitschaft auch für beatmungspflichtige

Intensivpatientinnen und Intensivpatienten
auf die Intensivstation, innerhalb von 60 Mi-

nuten nach Krankcnhausaufnahmo.

GKV-SV/PatV

ZEs besteht eine Aufnahmebereitschaft auch

für beatmungspflichtige Intensivpatientinnen
und Intensivpatienten auf die Intensivstation
innerhalb von 60 Minuten nach KrDnkonhaus

aufnähme Anfrage durch die zentrale Notauf-
nähme.

9Satz 2 findet keine Anwendung vom l. April bis 30. Juni 2020 sowie vom l. November 2020 bis
31. März 2021. "Stattdosson ist in diQsorZcit die schnollstmöglicho Aufnahmcbcrcitschaft ausroi
chend.

§ 16 Medizinisch-technische Ausstattung in der erweiterten Notfallversorgung

(1) Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung verfügen zusätzlich zu den Vorgaben nach § 11
grundsätzlich zu jederzeit (24/7) Zeit (21 Stunden an 7 Tagen pro Wocho) über die folgende me-
dizinisch-technische Ausstattung am Standort:

l. Kontinuierliche Möglichkeit einer notfallendoskopischen Intervention am oberen Gastro-
intestinaltrakt,

2. kontinuierliche Möglichkeit der perkut'anen koronaren Intervention (PCI),

3. Magnetresonanztomographie (MRT) und

4. Medizinisch-technische Ausstattung zur Primärdiagnostik des Schlaganfalls und Möglich-
keit zur Einleitung einer Initialtherapie (Fibrinolyse oder interventionelle Therapie) und
gegebenenfalls zur Verlegung in eine externe Stroke Unit.

(2) 'Es ist eine Hubschrauberlandestelle vorzuhalten. 'Bleibt dem Krankenhaus die Genehmigung ei-
ner Hubschrauberlandestelle aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Kran-

kenhauses liegen (z. B. Umweltschutz oder städtebauliche Vorschriften), versagt, kann trotz Nicht-
erfüllung der Sätze l und 2 Vorhaltung nach Satz l eine Einstufung nach § 3 Absatz l Nummer 2
erfolgen, sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind.

§ 17 Strukturen und Prozesse der NotfeUaufnahme in der erweiterten Notfallversorgung

Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung erfüllen zusätzlich zu den Vorgaben nach § 12
folgende strukturelle und prozedurale Voraussetzungen zur Aufnahme von stationären Notfällen:

Die zentrale Notfallaufnahme hat eine organisatorisch der Notaufnahmo angeschlossene Be-

obachtungsstation von mindestens sechs Betten; dort sollen Notfallpatientinnen undNotfallpati-
enten in der Regel unter 24 Stunden verbleiben, bis der weitere Behandlungsweg medizinisch und
organisatorisch geklärt ist.

11



V. Anforderungen an die umfassende Notfallversorgung

Dieser Abschnitt konkretisiert die Anforderungen nach § 5 Absatz l für Krankenhäuser, die an der um-
fassenden Notfallversorgung nach 5 3 Absatz l Nummer 3 teilnehmen; dieAnforderungen im Ab-
schnitt V müssen zusätzlich zu den Anforderungen in den Abschnitten III und IV erfüllt werden.

§ 18 Art und Anzahl der Fachabteilungen in der umfassenden Notfallversorgung

(l) Krankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung verfügen zusätzlich zu den Vorgaben nach §8
über insgesamt sieben der in den Absätzen 2 (Kategorie A) und 3 (Kategorie B) benannten Fachab-
teilungen; mindestens fünf davon sind aus der Kategorie A.

DKG GKV-SV

Abweichend von Satz l ist eine Fachabteilung [keine Übernahme]
für Chirurgie oder Unfallchirurgie nicht zusätz-
lich vorzuhalten, wenn bereits die Fachabtei-

lung nach Absatz 2 Nummer 2 am Standort
vorhanden ist. Abweichend von Satz l ist eine

Fachabteilung für Innere Medizin nicht zusätz-
lich vorzuhalten, wenn bereits die Fachabtei-

lungen nach Absatz 2 Nummern 4 und 5 am
Standort vorhanden sind.

(2) Der Kategorie A gehören folgende Fachabteilungen an:

l. Neurochirurgie,

2. Orthopädie und Unfallchirurgie,

3. Neurologie,

4. Innere Medizin und Kardiologie,

5. Innere Medizin und Gastroenterologie,

6. Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

(3) Der Kategorie B gehören folgende Fachabteilungen an:

l. Innere Medizin und Pneumologie,

2. Kinder-und Jugendmedizin,

3. Kinder-Kardiologie,

4. Neonatologie,

5. Kinderchirurgie,

6. Gefäßchirurgie,

7. Thoraxchirurgie,

8. Urologie,

9. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

10. Augenheilkunde/ ,

11. Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,

12



12. Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie.

GKV-SV

[keine Übernahme]

13. Geriatrie,

14. Plastische und Rekonstruktive Chirurgie

§ 19 Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals in der umfassenden

Notfalfversorgung

Krankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung erfüllen die Vorgaben nach § 9,

DKG GKV-SV/PatV

und § 14. Ab dem l. Januar

2032 können sich von den drei

Ärztinnen oder Ärzten, die über

die Zusatz-Weiterbildung "Kli-
nische Akut- und Notfallmedi-

zin" verfügen, maximal eine
Ärztin oder ein Arzt in Weiter-

bildung befinden.

und für die nach § 18 erfor-

derlichen Fachabteilungen die
Vorgaben nach § 5 Absatz 2
Nummer 2.

Ab dem l. Januar 2026 verfü-

gen von dem unter § 9 Num-
mer l genannten Fachperso-
nal zusätziich mindestens zwei

weitere Fachärztinnen oder

Fachärzte über die Zusatz-

Weiterbildung "Klinische
Akut- und Notfallmedizin . Da-

von kann maximal eine Fach-

ärztin oder ein Facharzt in der

Zusatz-Weiterbildungsphase
zur Zusatz-Weiterbildung "Kli-
nische Akut- und Notfallmedi-
zin" bis zum l. Januar 2028 an-

gerechnet werden.

Ab dem l. Januar 2028 sind
mindestens fünf Fachärztin-
nen oder Fachärzte mit der Zu-

satz-Weiterbildung "Klinische
Akut- und Notfallmedizin für

die Notfallversorgung benannt
sowie fachlich, räumlich und

organisatorisch eindeutig der
Versorgung von Notfällen zu-
geordnet. Dabei können max. i-
mal zwei Fachärztinnen oder
Fachärzte nach § 9 Nummer l

in der Zusatz-Weiterbildungs-

phase zur Zusatz-Weiterbil-
düng "Klinische Akut- und Not-
fallmedizin angerechnet wer-
den. Ab dem l. Januar 2028 ist

sicherzustellen, dass jederzeit

Ab dem l. Januar 2026 wer-

den mindestens fünf Fachärz-

tinnen oder Fachärzte vorge-

halten, die fachlich, räumlich

und organisatorisch eindeutig
der Versorgung von Notfällen

zugeordnet sind. Ab dem l. Ja-

nuar 2026 verfügen mindes-

tens zwei Ärztinnen oder Arzte

über die Zusatz-Weiterbildung

"Klinische Akut-' und Notfall-

medizin". Ab dem l. Januar

2028 verfügen fünf Ärztinnen

oder Arzte über die Zusatz-

Weiterbildung "Klinische
Akut- und Notfallmedizin",

wovon zwei in derZusatz-Wei-

terbildungsphase zur Zusatz-

Weiterbildung "Klinische

Akut- und Notfallmedizin" sein

können. Es ist sicherzustellen,

dass jederzeit (24/7) eine

Fachärztin oder ein Facharzt

nach Satz 2 mindestens in Ruf-

bereitschaft ist. Ab dem l. Ja-

nuar 2028 muss eine Pflege-

kraft pro Schicht die Zu-

satzqualifikation Notfallpflege
aufweisen oder sich in Weiter-

bildung hierzu befinden, in

Ausnahmefällen ist ein Ruf-

dienst zulässig.
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(24/7) eine Fachärztin oder ein
Facharzt mit der Zusatz-Wei-

terbildung "Klinische Akut-
und Notfailmedizin im Be-

darfsfall in der Zentralen Not-

aufnähme verfügbar ist.

Ab dem l. Januar 2028 sind

mindestens fünf Pflegekräfte
mit der Fach-Weiterbildung

"Notfallpflege" für die Notfall-
Versorgung benannt sowie
fachlich, räumlich und organi-
satorisch eindeutig der Versor-
gung von Notfällen zugeord-
net.

§ 20 Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten in der umfassenden Notfallversorgung

lKrankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung halten abweichend von § 10 eine Intensivsta-
tion mit mindestens 20 Intensivbetten vor, die auch zur Versorgung beatmeter Patientinnen oder

Patienten ausgestattet sind.

DKG

2Es besteht eine schnellstmögliche Aufnah-
mebereitschaft auch für beatmungspflichtige
Intensivpatientinnen Intensivpatienten auf
die Intensivstation, innerhalb von 60M-inuten

nach Kronkcnhausaufnahmo.

*c.

GKV-SV/PatV

Es besteht eine Aufnahmebereitschaft auch für

beatmungspflichtige Intensivpatientinnen und In-
tensivpatienten auf die Intensivstation innerhalb
von 60 Minuten nach Kranken hsusaufnahme An-

frage durch die Zentrale Notaufnahme.

'Satz 2 findet keine Anwendung vom l. April bic 30. Juni 2020 sowie vom l. Novombor 2020 bis 31.
März 2021. "Stattdosson ist in dieser Ic'it dia schnollstmöglichc Aufnahmoboroitschaft ausroi

§ 21 Medizinisch-technische Ausstattung in der umfassenden Notfallversorgung

(l) Krankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung verfügen zusätzlich zu den Vorgaben nach
§ 11 tu-jederzeit-Zett (24/7 Stunden an ciQbon Tagen pro Woche) über die folgende medizinisch-
technische Ausstattung am Standort:

l. die Kkontinuierliche Möglichkeit einer notfallendoskopischen Intervention am oberen
Gastrointestinaltrakt,

2. die kontinuierliche Möglichkeit der perkutanen koronaren Intervention (PCI),

3. eine Magnetresonanztomographie (MRT) und

4. die medizinisch-technische Ausstattung zur Primärdiagnostik des Schlaganfalls und Mög-
lichkeit zur Einleitung einer Initialtherapie (Eibrinolyse oder interventionelle Therapie)
und gegebenenfalls zur Verlegung in eine externe Stroke Unit,
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DKG GKV-SV

.[keine Übernahme] und

5. Vorhandensein einer SPECT/CT Kamera so-
wie eines Heißlabors mit Technetium Gene-

rator.

(2) 'Es ist eine Hubschrauberlandestelle vorzuhalten. 2Pationtonvorlogungon Verlegungen von Pati-
entinnen und Patientenauf dem Luftwege sind ohne Zwischentransport möglich. 3Bleibt dem Kran-
kenhaus die Genehmigung einer Hubschrauberlandestelle aus Gründen, die außerhalb des Verant-
wortungsbereiches des Krankenhauses liegen (z. B. Umweltschutz oder städtebauliche Vorschrif-
ten), versagt, kann trotz Nichterfüllung der Sätze l und 2 eine Einstufung nach § 3 Absatz l Num-
mer 3 erfolgen, sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind.

§ 22 Strukturen und Prozesse der NotfeUaufnahme in der umfassenden Notfallversorgung

Krankenhäuser der umfassenden Notfallversorgung erfüllen die Vorgaben nach den §§ 12 und 17
zu den strukturellen und prozeduralen Voraussetzungen zur Aufnahme von stationären Notfällen.

VI. Spezielle Notfallversorgung

§ 23 Vorgaben zur speziellen Notfallversorgung

DKG

[bisheriger Wortlaut]

lGemäß §4 können Krankenhäuser aufgrund
der Teilnahme an einer speziellen Notfallver-
sorgung einer der in § 3 Absatz l benannten
Stufen zugeordnet werden. Die Anforderun-
gen nach Satz l werden in den §§ 24 bis 28 für
die einzelnen Module der speziellen Notfall-
Versorgung festgelegt.

§ 24 Modul Schwerverletztenversorgung

UPV/GKV-SV/PatV

*Gemäß §4 können Krankenhäuser aufgrund

der Teilnahme an einer spoziollon Notfallvor
sorgung einer der in § 3 Absatz-l-bc^iannten
Stufen zugeordnQt worden. Dio Anforderun-
gen nach Satz l worden in den §§ 2/1 bis 28 für
die einzelnen Modulo der spozicllon Notfall
Versorgung festgelegt. Die Anforderungen des
§ 4 werden in den §§ 24 bis 28 für die einzel-
nen Module konkretisiert.

(l) Ein Krankenhaus wird der Stufe der erweiterten Notfallversorgung nach § 3 Absatz l Nummer 2
zugeordnet, sofern es einspezialisiertes Krankenhaus ist, das die Anforderungen an ein üborrogi
anales Traumazontrum gemäß dem Weißbuch Schworvcrlotzton Versorgung Stand Mai 2012
nach den Absätzen 2 bis 5 am Standort erfüllt und jederzeit (24/7) zu jeder Zeit (21 Stunden an 7
Tagen pro Woche) an der Notfallversorgung teilnimmt.

(2) Krankenhäuser des Moduls Schwerverletztenversorgung stellen das folgende Fachpersonal mit
folgender Qualifikation und Verfügbarkeit sicher:

l. Die ärztliche Leitung der Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgie und deren Stellvertretung
ist Fachärztin oder Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie m itZusatzweiterbildung Spezielle

Unfallchirurgie oder Fachärztin oder Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie.

2. Für die Versorgung von Intensivpatientinnen und -patienten auf der Intensivstation ist:
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a) die ärztliche Leitung der Intensivstation eine Fachärztin oder ein Facharzt mit Zusatzwei-
terbildung Intensivmedizin, hauptamtlich auf der Intensivstation tätig und intensivme-
dizinisch verantwortlich sowie eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter mit identi-

scher Zusatzweiterbildung benannt,

b) die pflegerische Leitung eine Pflegekraft mit Fachweiterbildung Intensivpflege und An-
ästhesie" oder "Intensivpflege". möglichst mit abgeschlossenem Pflegestudium, min-
destens aber mit staatlich anerkannter Weiterbildung zur Leitung einer Station,

c) eine Fachärztin oder ein Facharzt mit der Zusatzweiterbildung "Intensivmedizin"

aa) für täglich mindestens eine Visite verfügbar,

bb) während der regulären Kernarbeitszeit (beispielsweise mindestens sieben Stunden
zwischen 6 und 22 Uhr) arbeitstäglich sofort auf der Intensivstation präsent und

cc) außerhalb der Anwesenheitszeit nach Buchstabe bb

DKG / PatV GKV-SV

unverzüglich innerhalb von 30 Minuten

für die Patientin oder den Patienten verfügbar

d) eine Ärztin oder ein Arzt, die oder der seit mindestens drei Monaten auf dieser oder
einer Intensivstation der gleichen Stufe eingearbeitet ist, jederzeit (24/7) auf dieser In-
tensivstation präsent/

e) eine Ärztin oder ein Arzt mit einer intensiv-medizinischen Weiterbildungszeit (im Rah-
men der Facharztweiterbildung) von mindestens sechs Monaten an allen Tagen wäh-
rend der regulären Kernarbeitszeit (beispielswiese mindestens sieben Stunden zwischen
6 und 22 Uhr) auf der Intensivstation präsent; außerhalb der Kernarbeitszeit zumindest

im Krankenhaus präsent und sofort auf der Intensivstation verfügbar und

f) ein Verhältnis von Pflegefachkräften zu Patienten von l zu 2 zu gewährleisten; für be-
stimmte patientenbedingte oder organisatorische Umstände (beispielsweise Patientin-
nen oder Patienten mit schweren Verbrennungen oder mit extrakorporalen Organer-
satzverfahren) gilt ein höherer Pflegebedarf.

3. Ais Basisteam für den Schockraum. sind jederzeit (24/7) präsent:

a) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit gültigem Zer-
tifikat im Schockraummangement in mindestens Advanced-Trauma-Life-Support-
(ATLS-)Kurs-Standard oder eine Weiterbildungsassistentin oder ein Weiterbildungsas-
sistent für Orthopädie und Unfallchirurgie (Facharztstandard),

b) eine Weiterbildungsassistentin oder ein Weiterbildungsassistent in Orthopädie und
Unfallchirurgie oder in Zusatzweiterbildung Spezielle Unfallchirurgie oder Weiterbil-
dungsassistent in Viszeralchirurgie oderAllgemeinchirurgie,

c) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Anästhesiologie oder eine Weiterbildungsassis-
tentin oder ein Weiterbildungsassistent für Anästhesiologie (Facharztstandard)/

d) zwei Pflegekräfte Notaufnahme,

e) eine Pflegekraft Anästhesiologie,

f) eine medizinisch-technische Radiologiefachkraft (MTRA).
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4. Ergänzend zum Basisteam sind je nach vorliegendem Verletzungsmuster als erweitertes Schock-
raumteam

DKG / PatV

unverzüglich

GKV-SV

innerhalb von 30 Minuten

verfügbar:

a) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatzwei-
terbildung Spezielle Unfallchirurgie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Chirur-
gie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie,

b) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Anästhesiologie,

c) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Neurochirurgie,

d) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Radiologie mit Kenntnissen in interventioneller
Radiologie,

e) zwei OP-Pflegekräfte und

f) weitere Rufdienste zur gleichzeitigen Versorgung mehrerer Schwerverletzter.

5. Zusätzlich sind am Standort als weitere Fachdisziplinen vorzuhalten:

a) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Viszeralchirurgie oder Allgemeinchirurgie,

b) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Gefäßchirurgie,

c) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Her;- oder Thoraxchirurgie,

d) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie,

e) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

f) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Augenheilkunde,

g) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Urologie/

h) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

i) eine Fachärztin oder ein Facharzt mit Zusatzweiterbildung Handchirurgie (Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie oder Facharzt für Plastische, Rekonstruktive und As-
thetische Chirurgie) und

j) eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie oder eine Fachärz-
tin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin.

Ergänzend zur Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgie wird für die unter Buchstabe a)
bis j) genannten weiteren Fachdisziplinen angenommen, dass diese

DKG

[keine Übernahme]

GKV-SV

Fachabteilungen gemäß § 5 Absatz 2

am Standort vorgehalten werden. Im Falle abweichender Strukturen und Prozesse muss deren
Gleichwertigkeit nachgewiesen werden.
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(3) Krankenhäuser des Moduls Schwerverletztenversorgung müssen-folgende Anforderungen an die
Kapazität zur Versorgung von Schwerverletzten erfüllen:

2.

DKG/PatV

l. Die Möglichkeit zur intensivmedizinischen
Behandlung von zwei Schwerverletzten muss

vorgehalten werden. In der Notaufnahme ist
ein Schockraum zur gleichzeitigen Versor-
gung von mindestens zwei Schwerverletzten
vorhanden. Es müssen zudem jederzeit
(24/7) zwei Operationssäte einschließlich

personeller Ausstattung zur notfailchirurgi-
sehen Versorgung bereitgestellt werden kön-
nen.

Krankenhäuser halten eine Intensivstation mit mindestens 10 Intensivbetten vor, die auch zur

Versorgung beatmeter Patientinnen und Patienten ausgestattet sind.

GKV-SV

l. 24-stündige Vorhaltung einer räumlichen,
personellen und medizinisch-technischen

Ausstattung zur parallelen Versorgung von
mindestens zwei Schwerverletzten, jeweils
im Schockraum, in der Intensivstation und

dem Operationstrakt des Krankenhaushau-
ses.

GKV-SV

Es besteht eine Aufnahmebereitschaft auch für

beatmungspflichtige Intensivpatientinnen und
-patienten auf die Intensivstation innerhalb
von 60 Minuten nach Anfrage durch die zent-
rale Notaufnahme.

DKG

[keine Übernahme]

3. Das Krankenhaus erfüllt am Standort mindestens die ergänzenden, in einem der folgenden OPS-
Kodes (OPS Version 2025) festgelegten Strukturanforderungen:

a) 8-980 Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur) oder

b) 8-98f Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur).

4. Es kommt ein strukturiertes und validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erst-
aufnähme von Notfallpatientinnen und-patienten zurAnwendung. Alle Notfallpatientinnen und
Notfallpatienten des Krankenhauses erhalten spätestens zehn Minuten nach Eintreffen in der
Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität.

5. Die Patientenversorgung wird aussagekräftig dokumentiert und orientiert sich an Minimalstan-
dards. Diese Dokumentation liegt spätestens bei der Entlassung oder Verlegung der Patientin
oder des Patienten vor.

(4) Krankenhäuser des Moduls Schwerverletztenversorgung verfügen über folgende medizinisch-
technische Ausstattung:

l. jederzeit (24/7) sind die nachfolgend genannte technische Ausstattung sowie die nachfolgend
genannten diagnostischen und therapeutischen Verfahren verfügbar:

a) Computertomografie (CT)

b) Endoskopie

c) Perkutane koronare Interventionen (PC!)

d) Magnetresonanztomographie (MRT)

e) Schlaganfatltherapie
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f) Bronchoskopie

g) Röntgen

h) Point-of-care-Labor

i) Transösophägeale Echokardiographie (TEE)

j) Invasive und nicht-invasive Beatmung

k) Kontinuierliche und nicht kontinuierliche Nierenersatzverfahren

2. Es ist entweder im Schockraum eine Bildgebung auf der Basis von Röntgen mit der Möglichkeit
zur vollständigen Projektionsradiografie des Thorax oder Beckens und Ultraschall oder in räum-
licher Nähe eine Computertomografie (CT) vorzuhalten.

3. Eine Angiografieeinheit zur interventionellen Versorgung von stammnahen Gefäßen zur Blu-
tungskontrolle ist vorzuhalten.

§ 25 Modul Notfallversorgung Kinder

(l) lDieses Modul ist nur für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren anzuwenden. .'Demgemäß orhal
ten nehmen auch Krankenhäuser, welche nicht die allgemeinen Voraussetzungen der Notfallver-
sorgung nach § 3 Absatz l, jedoch die Anforderung der Absätze 2, 3 oder 4 erfüllen, ZuGchlägc für
Patientinnen oder Pationton unter 18 Jähren an der Notfallversorgung teil.

(2) Ein Krankenhaus wird der Stufe der Basisnotfallversorgung nach § 3 Absatz l Nummer l zugeord-
net, wenn alle der folgenden Kriterien erfüllt sind:

l. Das Krankenhausverfügt über eine Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Stand-
ort.

2. Das Krankenhaus verfügt über ein dokumentiertes Ersteinschätzungs-, Behandlungs- und
Weiterverlegungskonzept für Kinder und Jugendliche.

3. Das Krankenhaus verfügt über ein strukturiertes System zur Behandlungspriorisierung von
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten (Triage).

4. Jedes Kind und jederjugendliche. erhält eine Ersteinschätzung und Behandlungspriorisierung
innerhalb von 10 Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme.

5. Die Notaufnahme verfügt über schriftliche Standards für die Diagnostik und Therapie der
meisten Notfallerkrankungen von Kindern und Jugendlichen.

6. Krankenhäuser, die an einer Stufe des Moduls Notfallversorgung Kinder teilnehmen, sollen

zur Versorgung von ambulanten Notfällen eine Kooperationsvereinbarung gemäß § 75 Ab-
satz lb Satz 3-3 SGB V mit den zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen schließen.

(3) Ein Krankenhaus wird der Stufe der erweiterten Notfallversorgung nach § 3 Absatz l Nummer 2
zugeordnet, wenn alle der folgenden Kriterien erfüllt sind:

l. Die Kriterien des ̂ -2S Absatzes 2 sind einzuhalten.

2. Eine Gosundhcits und Kindorkrankonpflogokraft im Präsonzdionst (2'1 Stunden an sieben Ta

gon pro Woche) steht jcdorzoit (21/7) für die VorcorgunB von Notfällen zur Verfügung,

Im Prasenzdienst steht jederzeit (24/7) für die Versorgung von Notfällen zur Verfügung:

a) Eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft

b) oder eine Pflegefachfrau/ Pflegefachmann mit Vertiefung Pädiatrie
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c) oder eine Pflegefachfrau/Pflegefachmann mit ausgewiesener Erfahrung über ein Voll-
zeitjahresäquivalent in der Kindernotfallversorgung.

3. Krankenhäuser ohne Kinderchirurgie am Standort verfügen über eine schriftliche Kooperati-
onsvereinbarung mit mindestens einer Abteilung für Kjnderchirurgie, die das Vorgehen bei
operativ zu versorgenden Kindern undjugendlichen regelt.

4. Das Krankenhaus bietet die Möglichkeit der gleichzeitigen intensivmedizinischen Versorgung
von zwei lebensbedrohlich kranken Kindern am Standort.

»

5. Es besteht eine 21 stündigojederzeitige (24/7) Verfügbarkeit der Magnetresonanztomogra-
phie (MRT).

6.

DKG

oder Computertomographie (CT).

GKV-SV

[keine Übernahme]

Es ist eine Hubschrauberlandestelle vorzuhalten. PotiontonvorlQgungon Verlegungen von Pa-

tientinnen und Patienten auf dem Luftwege sind ohne Zwischentransport möglich. Bleibt
dem Krankenhaus die Genehmigung,einer Hubschrauberiandestelle aus Gründen, die außer-
halb des Verantwortungsbereiches des Krankenhauses liegen (z. B. Umweltschutz oder städ-
tebauliche Vorschriften), versagt, kann trotz Nichterfüllung der Sätze l und 2 eine Einstufung
nach § 3 Absatz l Nummer 2 erfolgen, sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind.

(4) Ein Krankenhaus wird der Stufe der umfassenden Notfallversorgung nach §3 Absatz l Nummer 3
zugeordnet, wenn alle derfolgenden Kriterien erfüllt sind:

l. Die Kriterien der; Absätze 2 und 3 sind einzuhalten.

5.

GKV-SV/PatV

2. Krankenhäuser der umfassenden Not-

fallversorgung verfügen mindestens
über die Fachabteilungen. Kinder- und
Jugendmedizin, Kinderchirurgie und Ne-
onatplogie am Standort.

DKG

2. Krankenhäuser der umfassenden Not-

fallversorgung verfügen mindestens
über die Fachabteilungen Kinder- und
Jugendmedizin7 und Kinderchirurgie
und Neonatologie am Standort.

[bisheriger Wortlaut]

3. Ärztlicher Präsenzdienst für Kinder- undjugendmedizin.

4. Verfügbarkeit einer Fachärztin oder eines Facharztes für Neurochirurgie

GKV-SV/PatV DKG

mit nachgewiesener Erfahrung in pädiatri-
scher Neurochirurgie in 30 Minuten an der
Patientin oder am Patienten.

[bisheriger Wortlaut]

mit nachgowiooonor Erfahrung in pädiatri
schor Neurochirurgie in 30 Minuten am
Patienten unverzüglich für eine Situations-
einschätzung und eine Beratung, z. B.
durch Bereitschaftsdienst, Rufdienst oder

telemedizinisch/teiefonisch.

Verfügbarkeit einer Fachärztin oder eines Facharztes mit nachgewiesener Erfahrung bei
Kindernarkosen
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GKV-SV / PatV

in 30 Minuten an der Patientin oder am Pa-

tienten.

[bisheriger Wortlaut]

DKG

in 30 Minuten am Patienten unverzüglich

für eine Situationseinschätzung und eine
Beratung, z. B. durch Bereitschaftsdienst,
Rufdienst oder telemedizinisch/telefo-
nisch.

6. Ständige OP Boroitschaft: Ein komplettes OP-Team inkl. Anästhesie mit einer an die Alters-
gruppe angepassten Ausstattung und Erfahrung steht in ständiger Bereitschaft.

GKV-SV

7. Die Klinik verfügt über eine pädiatri-
sehe Intensivstation mit mindestens

10 Betten und eine neonatologische
Intensivstation Level l nach der Quali-

tätssicherungs-Richtlinie Früh- und
Reifgeborene G-BA -Richtlinien am
Standort.

DKG/PatV

7. Die Klinik verfügt über eine pädiatrische
Intensivstation mit .mindestens 16

6 Betten und eine neonatologische In-
tensivstation Level l oder 2 nach der

Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und
Reifgeborene G BA -Richtlinion am
Standort.

8. Pädiatrisch ausgerichtete Labormedizin bzw. klinisch-chemisches Labor (z. B. Umgang mit
kleinen Mengen).

9. 21 5tündigoJederzeitige (24/7) Verfügbarkeit von Magnetresonanztomographie (MRT), So-
nographie, Röntgendiagnostik und Computerotomographie(CT) die auf die besonderen Be-
dürfnisse pädiatrischer Patientinnen oder Patienten angepasst sind.

10. Das Krankenhausverfügt über einen genehmigten Hubschrauberlandeplatz oder eine Hub-
schrauberlandestelle (PIS). Kann das Krankenhaus aufgrund eines Fachgutachtens nachwei-
sen, dass der Bau einer Hubschrauberlandestelle aufgrund der Hinderniskulisse nicht mög-
lich ist, gilt dieses Kriterium als erfüllt.

§ 26 Modul Spezialversorgung

(l) 'Krankenhäuser oder Einrichtungen, welche die Voraussetzungen des Moduls Spezialversorgung
erfüllen, nehmen an der stntktwierten-Notfallversorgung teil; os werden koino Abschläge crho
ben-'Dio Vorhaltckoctcn für die Notfallvorsorgung worden für diese Krankonhäusor borcits ziol
gerichtet übor andere Finanziorungsrogclungon des KrankonhauscntEoltgosotzoo (KHEntgG), dos
KrankonhauBfinanzicrungEgQcotzos (KHG), der BundospflGgosatzvorordnung (BPflV) odor anderer
GooQtzo vorgütot. 3eiese4!rankonhäu5cr erworben daher keinen Anspruch auf ZuGchlägo für die
Teilnahme an dorGtrukturiorton Notfallvcroorgung

(2) Die Voraussetzungen des Moduls Spezialversorgung erfüllen folgende Krankenhäuser oder Einrich-
tungen:

l. Krankenhäuser und selbstständig gebietsärztlich geleitete Abteilungen für die Fachge-
biete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- undjugendpsychiatrie und -Psychotherapie
sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die nicht in das DRG-Vergütungs-
System einbezogen sind/

2. besondere Einrichtungen gemäß § 17b Absatz. l Satz 10 KHG, sofern sie im Landeskran-
kenhausplan als besondere Einrichtungen in der Notfallversorgung ausgewiesen sind und
zu jeder Zeit an der Notfallversorgung teilnehmen oder;
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3.

GKV-SV

in eng begrenzten Ausnahmefällen Kran-
kenhäuser,

a) die aufgrund krankenhausplanerischer
Festlegung als Speziaiversorger ausge-
wiesen sind oder nach Feststellung der
Landeskrankenhausplanungsbehörde
für die Gewährleistung der Notfallver-
sorgung zwingend erforderlich sind
und

b) die auf die stationäre Versorgung von
akuten Schlaganfällen, kardiovaskulä-
ren Notfällen oder pulmonologischen
Akuterkrankungen spezialisiert sind
und

c) die jederzeit (24/7) an der Notfallver-
sorgung teilnehmen und dabei die je-
derzeitige (24/7) Veri:ügbarkeit einer
Fachärztin oder eines Facharztes im je-

welligen Fachgebiet sowie einer Pfle-
gekraft sicherstellen und

d) die sämtliche der folgenden Anforde-
rungen erfüllen:

i. Jährlich mindestens 500 volista-
tionäre Fälle mit Hauptdiagno-
sen aus dem jeweiligen Versor-
gungsbereich,

ii. Konzentration auf wenige Fall-

pauschalen (DRG) durch einen
Herfindahi-Hirschmann-lndex

(HHi) der am Standort erbrach-
ten DRG von mindestens 0,05

(Standort-HHI),

iii. Konzentration der Leistungser-
bringung auf wenige Standorte
(hoher Spezialisierungsgrad)
durch einen HHI der DRG von

mindestens 0, 005 (Spezial-DRG)
samt Erbringung von Jährlich
mindestens 250 vollstationären

Fällen dieser Spezial-DRG

DKG/LV

[bisheriger Wortlaut]

in eng begrenzten Ausnahmefällen Kran-
kenhäuser, die aufgrund krankenhauspla-
nerischer Festlegung als Spezialversorger

ausgewiesen sind, oder Krankenhäuser
ohne Sicherstellungszuschlag, die nach

Feststellung der Landeskrankenhauspla-
nungsbehörde für die Gewährleistung der
Notfallversorgung zwingend erforderlich
sind und 24 Stünden an 7 Tagen pro Wo -

ehe-jederzeit (24/7) an der Notfallversor-
gung teilnehmen.
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§27 Modul Schlaganfallversorgung

Ein Krankenhaus, das die Anforderungen der Basisnotfallversorgung (Stufe l) dieser Regelung nicht
erfüllt, jedoch über eine Stroke Unit verfügt, die die Anforderung nach Satz 2 erfüllt,

[bisheriger Wortlaut]

entspricht einem Krankenhaus, welches an
der Basisnotfallversorgung nach § 3 Absatz
l Nummer l teilnimmt..

UPV/PatV

entspricht einem Kronkcnhauc, wolchos an der
Basicnotfallvcrsorgung nach § 3 Absatz l Num
mer-l-tetlnimmt.

nimmt insoweit an der stationären Versorgung
von Notfällen teil.

und erhält für die in der Strokc Unit bohandolton Fälle Zuschläge.

PatV

Das Krankenhaus erbringt jährlich mindes-
tens 10 Fälle mit dem OPS-Kode 8-981.3

(Neurologische Komplexbehandlung des
akuten Schlaganfalls auf einer Schlaganfal-
leinheit mit Möglichkeit zur Durchführung
von Thrombektomien und intrakraniellen

Eingriffen) am Standort.

GKV-SV

[§ 27 wird aufgehoben]

DKG/LV

Das Krankenhaus erfüllt am Standort mindestens

die in einem der folgenden OPS-Kodes (OPS Ver-
sion 2025) festgelegten Strukturanforderungen:

l. 8-98b. 3- Andere neurologische Komplexbe-
handlung des akuten Schlaganfalls mit An-
Wendung eines Telekonsils oder

2. 8-981. 2- Neurologische Komplexbehandlung
des akuten Schlaganfalls auf einer Schlagan-
falleinheit ohne (kontinuierliche) Möglich-
keit zur Durchführung von Thrombektomien
und intrakraniellen Eingriffen oder

3. 8-981. 3- Neurologische Komplexbehandlung
des akuten Schlaganfalls auf einer Schlagan-
falleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung
von Thrombektomien und intrakraniellen

Eingriffen.

Abweichend davon, gilt bis spätestens
31. 12. 2026 der OPS-Kode 8-98b. 2- entspre-
chend Satz 2.

23



§ 28 Modul Durchblutungsstörungen am Herzen

Ein Krankenhaus, das die Anforderungen der Basisnotfallversorgung (Stufe l) dieser Regelung nicht
erfüllt, jedoch über eine Chest Pain Unit(CPU) verfügt, die alle der folgenden Kriterien erfüllt,

DKG

[bisheriger Wortlaut]

entspricht einem Krankenhaus, welches an
der Basisnotfallversorgung nach § 3 Absatz l
Nummer l teilnimmt und erhält für die in der

CPU behandelten Fälle Zuschläge.

l. Räumliche Voraussetzungen:

UPV/PatV

ontßpricht Qinom-Krankenhaus, wclchos an der
Basisnotfallvcrsorgung nach 5 3 Absatz l Num
mor l teilnimmt nimmt insoweit an der statio-

nären Versorgung von Notfällen teil und erhält
für die in der CPU bohandelton Fälle Qntoprc
chende Zuschläge.

a) Einer CPU müssen feste Überwachungskapazitäten unter klinischer und organisatori-
scher Leitung einer Fachärztin oder eines Facharztes für Innere Medizin und Kardiolo-
gie eines Kardiologon zugeordnet werden.

b) Der Bereich der CPU muss exakt definiert und ausgewiesen sein.

c) Die CPU verfügt über mindestens 4 Uberwachungsplätze.

d) Ein Herzkatheterlabor innerhalb der Einrichtung ist 365 Tago/21 Stunden jederzeit
(24/7) verfügbar, Abmeldung nur aus apparativ-technischen Gründen.

2. Apparative Voraussetzungen:

a) EKG-Gerät mit Registrierung von 12 Ableitungen,

b) Monitor zur Rhythmusüberwachung und eine nichtinvasive Blutdruckmessung und
Pulsoxymetrie an jedem Uberwachungsplatz,

c) Transthorakale Echokardiographie jederzeit (24/7) innerhalb von 30 Minuten
Tagen'im Jahr über 21 StfcmäeR-durch eine ausgebildete Untersucherin oder einen aus-
gebildeten Untersucher

d) Komplett ausgestattete Notfalleinheit (u. a. mit Defibrillator, Intubationsbesteck, Sau-
erstoff, Absaugevorrichtung) und Möglichkeit zur Transportüberwachung (u. a. Moni-
tor, Perfusoren, Transportbeatmungsgerät) und

e) 21 ctündigo jederzeitige (24/7) Anbindung an eine Notfalllaboreinrichtung. Die Zeit
von Blutabnahme bis zur Ergebnisdokumentation darf 45 bis 60 Minuten nicht über-
schreiten und muss regelmäßig kontrolliert werden. Ist dies nicht möglich, muss eine
Point-of-Care-Test-Einheit (POCT) vor Ort zur Bestimmung kardialer Marker verwendet
werden. Die Bestimmung einer Blutgasanalyse muss innerhalb von 15 Minuten mög-
lich sein.

f) Bei Schrittmacherpatientinnen und Schrittmacherpatienten Abfrage des Schrittma-
chersan 365 Tagen pro Jahr über 2/1 Stunden jederzeit (24/7) mit einer Alarmierungs-
zeit von unter 6 Stunden gewährleisten. Die Möglichkeit zur perkutanen Schrittma-
chertherapie muss bestehen.

g) Ein Thorax-CT muss jederzeit (24/7) durchgeführt werden können.

3. Diagnostik:
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-Unmittelbar nach Aufnahme müssen bei jeder Patientin und bei jedem Patienten ein

EKG mit Registrierung von 12 Ableitungen sowie die posterioren Ableitungen V7 bis V9
geschrieben werden. Bis zur Auswertung durch eine Ärztin oder einen Arzt dürfen nicht
mehr als 10 Minuten vergehen.

Kontrollen dos Troponins sind initial nach Vorstellung sowie 6 bis 9 Stunden nach dor
ErstmosGung.

4. Therapie:

a) Leitliniengerechte Behandlungspfade für die folgenden Krankheitsbilder: ST-Strecken-
hebungsinfarkt (STEMI), Unterteilung nach angekündigt und unangekündigt, NSTEMI,
instabile Angina pectoris, stabile Angina pectoris, hypertensive Entgleisung, akute Lun-
genembolie, akutes Aortensyhdrom, kardiogener Schock, dekompensierte Herzinsuf-
fizienz, Reanimation, ICD-Therapieabgabe, Schrittmacher (SM)-Fehlfunktion, Vorhof-
flimmern, kardiovaskuläre Prävention, Synkopen.

b) DieTransferzeitenvonderCPU zum Herzkatheterlabor dürfen bei Hochrlsikopatienten
Höchstrisikopatientinnen- und patienten maximal 15 Minuten betragen.

c) Herzkatheterlabor in der Abteilung mit ständiger jederzeitiger (24/7) personeller Ver-
fügbarkeit zur Akutintervention (365 TagQ über 21 Stunden), das nur aus apparativ-
technischen Gründen von der Notfallversorgung abgemeldet werden darf.

d) Eine ständige jederzeitige (24/7) personelle Verfügbarkeit muss gewährleistet sein und
mittels Dienstplänen dokumentiert werden können.

e) Intensivstation oder Intermediate-Care-Station ist vorhanden, die Transferzeit darf
maximal 15 Minuten betragen.

f) Ständige Jederzeitige (24/7) Möglichkeit zur Durchführung einer konventionellen
Röntgendiagnostik sowie einer Computertomographie.

5. Ausbildung:

a) Assistent/in oder Assistent: Mindestens 2 Jahre internistische/kardiologische Berufs-
erfahrung, ausreichende Intensiverfahrung, Echokardiographieerfahrung, Erfahrung
auf dem Gebiet der kardiovaskulären Prävention,

b) Oberarzt/ oder Oberärztin [KBV: bzw. Belegarzt oder Belegärztin]:Fachärztin oder
Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie Kardiologin oder Kardiologc,

c) Pflege: Spezielle CPU-Schulung und

d) jtede Mitarbeiterin und ijeder Mitarbeiter muss über sämtliche Behandlungspfade
ausreichend informiert und im Umgang mit Patientinnen und Patienten mit akutem
Thoraxschmerz geschult sein. Diese Behandlungspfade müssen sich an internationalen
Leitlinien orientieren und müssen in schriftlicher Form vorliegen. Für alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter muss ein regelmäßiges Reanimationstraining (Advanced Life
Support) stattfinden.

6. Organisation:

a) Leitung: Kardiologo Fachärztin oder Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie,

b) Assistenzärztinnen und ärzte: Zuständigkeit 365 Tagc/21 Stunden jederzeit (24/7),
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c) Oberärztinnen oder Oberärzte [KBV: bzw. Belegärztinnen oder Belegärzte] (Fachärz-
tinnen oder Fachärzte für innere Medizin und Kardiologie{Kafd4etege): 365 Tage/24
Stunden jederzeit (24/7) in Rufbereitschaft, Alarmierung < 30 Minuten und

d) Pflegepersonal Präsenz: 365 Tago/21 Stunden jederzeit (24/7); 4:l-Besetzung.

GKV-SV

l§ 28 wird aufgehoben]

5 29 Inkrafttreten

Dioco Regelung tritt om Tag nach dcrVoröffontlichungim Bundosanzoigcrin Kraft.

[GKV-SV + DKG: § 29 wird aufgehoben. Die Anlage l: Folgen der Nichteinhaltung der Anforderungen
wird nach § 31 eingefügt]

[Vorschlag UPV]:

§ 29 Folgen der Nichteinhaltung der Mindestvoraussetzungen

(l) Die zuständigen Stellen, die die Nichteinhaltung von Mindestvoraussetzungen feststellen und die

die Folgen der Nichteinhaltung festlegen, sind:

l. derKrankenhausträgerund

2. die Krankenkassen

als die an der Budgetverhandlung gemäß § 11 KHEntgG beteiligten Vertragsparteien im Sinne von

§ 18 Absatz 2 KHG. Die Nichteinhaltung von Mindestvoraussetzungen ist unverzüglich vom Kran-

kenhausträger gegenüber den Krankenkassen im Sinne von Nummer 2 anzuzeigen. Die Nichtein-

haltung von Mindestvoraussetzungen kann auch im Rahmen einer Kontrolle der Einhaltung der

Qualitätsanforderungen nach Maßgabe von Abschnitt 3 Teil B der MD-QK-RL festgestellt werden.

(2) Die Krankenkassen im Sinne von Absatz l Nummer 2 melden dem IQTIG spätestens vier Wochen

nach Abschluss der Budgetvereinbarung standortbezogen, welche Mindestvoraussetzungen in

welchem Umfang nicht eingehalten wurden sowie die vereinbarten Maßnahmen, die Ergebnisse

der vereinbarten Maßnahmen und die Wiedereinhaltung von Mindestvoraussetzungen. Die Mel-

düng erfolgt anhand eines standardisierten Online-Formulars, das die folgenden Meldekriterien
umfasst:

l. Bundesland,

2. vereinbarte Notfallstufe oder Modul,

3. Art und Umfang der Mindestvoraussetzungen, die nicht eingeholten werden,

4. Vereinbarte Maßnahmen zu Wiedereinhaltung der Anforderungen und

5. Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen.

Der G-BA beauftragt das IQTIG mit der Erstellung eines Servicedokuments zur Datenübermittlung

in Form eines Online-Formulars sowie mit dem Aufbau und der Durchführung der Datenannahme.

Das IQTIG fasst die in einem Kalenderjahr eingegangenen Meldungen in einem Bericht aggregiert

zusammen, und übermittelt dem G-BA den Bericht jeweils bis zum 30.04. des Folgejahres.
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(3) Die zuständigen Stellen nach Absatz l können je nach Art und Schwere von Verstößen gegen die

Mindestvoraussetzungen sowohl Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung gemäß Absatz 4

als auch Durchsetzungsmaßnahmen gemäß Absatz 6 festlegen.

(4) Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung sind für die unter Absatz 7 aufgeführten Mindest-

Voraussetzungen festzulegen und umfassen insbesondere:

l. Schriftliche Empfehlung,

2. Zielvereinbarung zur Mängelbehebung bei kurzfristiger Nichterfüllung, u. a. unter Zuhilfen-

ahme unterjähriger Datenauswertungen zum Abgleich des Erfüflungsgrades der Notfallstufen-An-

forderungen

3, Teilnahme an geeigneten Fortbildungen, Fachgesprächen oder Kolloquien,

4. Teilnahme an Qualitätszirkeln, Audits, Begehungen/Visitationen oder Peer Reviews,

5. Implementierung von Vorgaben für das interne Qualitätsmanagement,

6. implementierungvon Standard Operating Procedures (SOPs).

(5) Die Durchführung von Maßnahmen nach Absatz 4 sowie die Nichteinhaltung und die Wiederein-

haltung der IVIindestvoraussetzungen ist vom Krankenhausträger gegenüber den Krankenkassen

im Sinne von Absatz l Nummer 2 schriftlich zu bestätigen. Sollte die Nichteinhaltung einzelner

Mindestvoraussetzungen, welche zu Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung geführt haben,

nach Ablauf einer von den zuständigen Stellen nach Absatz l festgelegten Frist von höchstens 6

Monaten weiterhin bestehen, können Durchsetzungsmaßnahmen nach Absatz 6 angewendet

werden. Die konkrete Umsetzung der festgelegten Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen

nach Absatz 4 erfolgt durch die zuständigen Stellen nach Absatz l. Werden die Mindestvorausset-

Zungen auch nach Ablauf der festgelegten Frist von höchstens 6 Monaten weiterhin nicht einge-

halten, entfallen ab diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die bisherige Zuordnung des be-

troffenen Krankenhausstandortes zur jeweiligen Notfallstufe gemäß § 3 Absatz l sowie zum je-

welligen Modul gemäß § 4.

(6) Durchsetzungsmaßnahmen sind für die unter Absatz 8 aufgeführten Mindestvoraussetzungen

festzulegen und umfassen insbesondere:

l. die Information der für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden

2. die einrichtungsbezogene Veröffentlichung der Information zur Nichteinhaltung der Mindest-

Voraussetzungen.

Die Folgen, die mit dem Entfallen der Voraussetzungen für die bisherige Zuordnung des betroffe-

nen Krankenhausträgers zur jeweiligen Notfallstufe gemäß § 3 Absatz l sowie zum jeweiligen Mo-

dul gemäß §4 verbunden sind, vereinbaren die Vertragsparteien der Notfallstufenvergütungsver-

einbarung. Die Voraussetzungen für die bisherige Zuordnung des betroffenen Krankenhausstan-

dortes zur jeweiligen Notfallstufe gemäß § 3 Absatz l sowie zum jeweiligen Modul gemäß § 4

entfallen ab dem Zeitpunkt der Nichteinhaltung der unter Absatz 8 aufgeführten Mindestvoraus-
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Setzungen. Die Krankenkassen im Sinne von Absatz l Nummer 2 informieren unverzüglich die je-

weils für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden über das Entfallen derVorausset-

Zungen für die bisherige Zuordnung des betroffenen Krankenhausstandortes zur jeweiligen Not-

fallstufe sowie zum jeweiligen Modul. Von der einrichtungsbezogenen Veröffentlichung der Infor-

mation zur Nichteinhaltung der Mindestvoraussetzungen kann abgesehen werden, soweit eine

entsprechende Information von den betroffenen Krankenhausträgern an das IQTIG bereits im

Rahmen der Datenübermittlungsverpflichtung gemäß § 135d Absatz 3 Satz 8 Nummer 2 SGB V

erfolgt ist und eine entsprechende standortbezogene Veröffentlichung mit konkreter Bezeich-

nung der entfallenen Notfalls! ufe sowie der Angabe des Zeitpunktes der Nichteinhaltung der Min-

destvoraussetzungen im Transparenzverzeichnis gemäß § 135d Absatz l SGB V vorgenommen
wurde.

(7) Bei der Nichteinhaltung der folgenden Mindestvoraussetzungen sind Maßnahmen zur Beratung

und Unterstützung anzuwenden:

l. barrierefreier Zugang zur Zentralen Notaufnahme (§ 6 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 30),

2. fachspezifische Fortbildungen (§ 9 Nummer 4),

3. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (5 12 Nummer 2, §17, § 22, § 24 Absatz 3 Num-

mer 4 und § 25 Absatz 2 Nummer 4), wenn weniger als 100 % und mindestens 85 % der Not-

fallpatienten des Krankenhauses aus der Patientenstichprobe spätestens zehn Minuten nach

Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität erhalten (anhand

der eingesehenen Patientenakten aus der Patientenstichprobe gemäß § 31 Absatz 5 und § 36
Absatz 5 Teil B MD-QK-RL des Kontrollzeitraumes),

4. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (Dokumentation der Patientenversorgung) (§

12 Nummer 3, § 17 und § 22 sowie § 24 Absatz 3 Nummer 5),

5. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (dokumentiertes Ersteinschätzungs-, Behand-

lungs- und Weiterverlegungskonzept für Kinder und Jugendliche, schriftliche Standards für die

Diagnostik und Therapie sowie Vorhaltung eines Hubschrauberlandeplatzes oder einer Hub-

schrauberlandestelle) (§25 Absatz 2 Nummer 2 und 5, §25 Absatz 3 Nummer 6 und §25 Absatz

4 Nummer 10),

Folgedissens zu § 28

GKV-SV

6. Leitliniengerechte Behandlungspfade einer [keine Übernahme]

CPU (§ 28 Nummer 4 Buchstabe a und § 28

Nummer 5 Buchstabe d).

(8) Bei der Nichteinhaltung der folgenden Mindestvoraussetzungen sind Durchsetzungsmaßnahmen
anzuwenden:

l. Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals
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Folgedissens zu § 28

DKG GKV-SV

(§ 9 Nummer l bis 3, 5 14 und 6 19 sowie § 24 Absatz (§ 9 Nummer l bis 3, § 14 und § 19 sowie § 24

2, § 25 Absatz 3 Nummer 2, § 25 Absatz 4 Nummer 4 Absatz 2, § 25 Absatz 3 Nummer 2, § 25 Absatz 4

und 5, § 28 Nummer 5 Buchstaben a) bis c}, § 28 Num- Nummer 4 und 5),

mer 6),

2. Art und Anzahl von Fachabteilungen (§ 8, § 13, § 18, § 25 Absatz 2 Nummer l, § 25 Absatz 3

Nummer 3, § 25 Absatz 4 Nummer 2i. V. m. § 5 Absatz 2),

3. Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten (§§ 10, 15 und 20 sowie § 24 Absatz 3, § 25

Absatz 3 Nummer 4 und § 25 Absatz 4 Nummer 7),

4. Medizinisch-technische Ausstattung (§ 11, § 16 (unter Berücksichtigung der Ausnahmerege-

lung nach Absatz 2 Satz 2), § 21 (unter Berücksichtigung der Ausnahmeregelung nach Absatz 2

Satz 3), § 24 Absatz 4, § 25 Absatz 3 Nummer 5, § 25 Absatz 4 Nummer 8 und 9

Folgedissens zu § 28

DKG

sowie § 28 Nummer 2),

GKV-SV

, [Keine Übernahme]

5. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer l, § 17 und § 22 sowie § 25 Ab-

satz 2 Nummer 3, § 25 Absatz 4 Nummer 3 und 6 i. V. m. § 6 Absatz 2 Satz 2),

6. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer 2, § 17 und § 22 sowie § 24 .Ab-

satz. 3 Nummer 4, § 25 Absatz 2 Nummer 4), wenn weniger als 85 % der Notfallpatienten des

Krankenhauses aus der Patientenstichprobe spätestens 2ehn Minuten nach Eintreffen in der Not-

aufnähme eine Einschätzung der Behandlungspriorität erhalten (anhand der eingesehenen Pati-

entenakten aus der Patientenstichprobe gemäß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL

des Kontrollzeitraumes),

7. Aufnahmebereitschaft innerhalb von 60 Min. (§ 15 Satz 2 und § 20 Satz 2)

Folgedissens zu § 28

DKG GKV-SV

8. Räumliche Voraussetzungen einer CPU (§ 28 [keine Übernahme]

Nummer l)

9. Diagnostische Vorgaben einer CPU (§ 28
Nummer 3 Satz l)

10. Therapeutische Vorgaben einer CPU (§ 28

Nummer 4 Buchstaben b) bis f)).
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Folgedissens zu § 27

PatV

11. Strukturanforderungen

der OPS-Kodes sowie der

zugehörigen Mindestfalf-
zahlen einer Stroke Unit

(§ 27)

DKG GKV-SV

11. Erfüllung der in den OPS [keine Übernahme]

Kodes festgelegten Struk-

turanforderungen (§ 27),

Folgedissens zu § 26 Absatz 2 Nummer 3
GKV-SV DKG

12. Mindestuorgaben nach §26 Absatz 2 Num- ^"e Übernahme]
mer 3

§ 30 Übergangsbestimmungen [UPV/GKV-SV: wird komplett aufgehoben]

(l) lDie Vorgaben dieses Beschlusses sind ab dem Inkrafttreten zu erfüllen. 'Abweichend davan-sind
die Anforderungen an oinc ZNA nach § 6 Absatz 2 und 5 12 Nummor l cpätostons drei Jahro nach
Inkrafttreten dos BQCchluGco'j zu crfiittefi-^Davon unberührt bleiben die übrigen Vorgaben der in

§ 5 Absat.! l gQnannton Kategorien, die ab Inkrafttreten dos Bocchlussos auch dann zu erfüllen
sind, wenn die AnTordcrunecn an eine ZNA nDch 5 6 Aboat; 2 noch nicht umgosot. 't wurden. 4Btes
gilt insbosondorc auch für Standorte mit dczcntrolcn Notaufnalwneffc

PatV

5Wenn mit der Erfüllung der Anforderungen
nach barrierefreier Zugänglichkeit der ZNA
Zentralen Notaufnahme gemäß § 6 Absatz 2
im Einzelfall unvertretbare Mehrkosten ver-

bunden sind, kann die ÜborgangGfrict vorlän
gort worden, müssen diese Anforderungen
spätestens ab dem l. Januar 2026 erfüllt
werden.

DKG

5Wenn mit der Erfüllung der Anforderungen
nach barrierefreier Zugänglichkeit der ZNA Zent-
ralen Notaufnahme gemäß § 6 Absatz 2 im Ein-
zelfall unvertretbare Mehrkosten verbunden

sind, kann die UbDrgangBfristvorläneort worden.

gilt Satz l für diese Anforderungen nicht.

(2)

*5 9 Nummer 2 ist spätestens fünf Jahre nach Vorfügbarkcit der ontsprochondcn Woiterbildungon
im Land zu erfüllen. Die Anforderungen gemäß § 9 Nummer 2 sind spätestens ab dem l. Januar
2026 zu erfüllen. [Beschluss vom 18. 06. 2025 - noch nicht in Kraft]

''Die Abfrogo der Kritoricn diosor Regelung Qrfolgt auf Ebene dos Krankcnhausstandortos. tAb dem
l. Januar 2020 ist hierfür das Standortkonnzoichon gomäB 5 293 Absatz 6 SGB V zu vorwcndon.

§ 31 Evaluation

Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Regelung führt der G-BA eine Evaluation durch, die überprüft,
ob diese erstmalige Regelung zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern
zu einer Zuordnung von Krankenhäusern zu den jeweiligen Stufen im erwarteten Umfang geführt
sowie eine Veränderung der Notfallstrukturen bewirkt hat.
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[DKG]

Notfallstufen-RL- Implementierung von Konsequenzen

Anlage l: Folgen der Nichteinhaltung der Anforderungen

§ l Anwendungsbereich
(l) Diese Anlage regelt die Folgen der Nichteinhaltung von Anforderungen nach Maßgabe der

Regelungen des G-BAzu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern
gemäß § 136c Absatz 4 SGB V (Notfallstufen-Regelung) für Krankenhausstandorte, die
nach einer getroffenen Vereinbarung gemäß § 9 Absatz la Nummer 5 KHEntgG die jewei-
ligen Anforderungen der Abschnitte II. bis VI. gemäß den Notfallstufen Regelungen nicht
einhalten. Die etwaige Nichteinhaltung von Anforderungen gemäß den Notfallstufen Re-
gelungen wird im Rahmen einer Kontrolle der Einhaltung, der Qualitätsanforderungen
nach Maßgabe von Abschnitt 3 Teil B der MD-QK-RL festgestellt. Anforderungen nach die-
ser Anlage sind Mindestvoraussetzungen gemäß § l Absatz l Satz 2 der Notfallstufen-Re-

gelungen.

(2) Gemäß § 15 Absatz l Teil A MD-Qualitätskontroll-Richtlinie (MD-QK-RL) übermittelt der
Medizinische Dienst (MD) den Kontrollbericht sowie die Stellungnahme des Krankenhau-
ses nach § 14 Absatz 4 Teil A MD-QK-RL unverzüglich an die beauftragende Stelle und an

das kontrollierte Krankenhaus. Ergibt sich aus dem Kontrollbericht nach Maßgabe von §
14 Teil A MD-QK-RL, unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Krankenhauses, die
Nichteinhaltung von Mindestvorgaben der jeweiligen Anforderungen der Abschnitte II. bis
VI., greifen Maßnahmen gemäß Qualitätsförderungs- und Durchsetzungs-Richtlinie (QFD-
RL), welche nachfolgend festgelegt werden.

§ 2 Zuständige Stellen und Berichtspflichten
(l) Die zuständigen Stellen, die die Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen feststellen

und die die Folgen der Nichteinhaltung festlegen, sind die Vertragsparteien der Budget-
Verhandlung gemäß § 11 KHEntgG.

(2) Die zuständigen Stellen nach Absatz l vereinbaren je nach Art und Schwere der festge-
stellten Nichteinhaltung von Anforderungen an ein gestuftes System der Notfallversor-
gung entweder Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung nach § 3 Absatz 2 oder wen-
den Durchsetzungsmaßnahmen nach § 3 Absatz 4 an.

(3) Die gesetzlichen Krankenkassen als beteiligte zuständige Stelle nach Absatz l berichten, in
Abstimmung mit dem Krankenhaus gemäß den Vorgaben nach Absatz 4, für den Fall, dass
es sich hierbei um schwerwiegende Verstöße handelt, die zu einer Änderung der Notfall-
stufe bzw. des Moduls führen könnten, den für die Krankenhausplanung zuständigen Lan-

desbehörden darüber, welche Anforderungen in welchem Umfang nicht mehr erfüllt wer-

den sowie über die sämtlichen durchgeführten Maßnahmen und deren Ergebnisse.
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(4) Die gesetzlichen Krankenkassen als beteiligte zuständige Stelle nach Absatz l melden in
Abstimmung mit dem Krankenhaus dem G-BA oder einer von ihm benannten Stelle, spä-
testens vier Wochen nach Abschluss der Budgetvereinbarung standortbezogen, welche

Anforderungen in welchem Umfang nicht erfüllt wurden sowie die vereinbarten Maßnah-
men, die Ergebnisse der vereinbarten Maßnahmen und die Wiedererfüllung von Anforde-
rungen. Die Meldung erfolgt anhand eines standardisierten Online-Formulars, das die fol-
genden Meldekriterien umfasst:

a. Bundesland,

b. vereinbarte Notfallstufe oder Modul,

c. Art und Umfang der Anforderungen, die nicht erfüllt werden,

d. Vereinbarte Maßnahmen zu Wiedererfüllung der Anforderungen und

e. Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen.

Der G-BA beauftragt das Institut nach § 137a Absatz l SGB V ein Servicedokument zur Da-
tenübermittlung in Form eines Online-Formulars zu erstellen sowie mit dem Aufbau und
der Durchführung der Datenannahme in Form eines Webportals. Das Institut nach § 137a
Absatz l SGB V fasst die in einem Kalenderjahr eingegangenen Meldungen in einem Kurz-
bericht, der insbesondere der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen dienen soll, aggre-

giert zusammen, und übermittelt dem G-BA den Kurzbericht jeweils bis zum 30. 04. des
Folgejahres. Die eingegangenen Meldungen nach Satz 3 Buchstabe b können seitens des
Instituts nach § 137a Absatz l SGB V für eine Aktualisierung der Informationen gemäß §

135d Absatz 3 Nummer 7 SGB V genutzt werden.

§ 3 Arten von Konsequenzen und entsprechende Maßnahmen

(l) Gemäß QFD-RL können je nach Art und Schwere von Verstößen gegen Anforderungen so-
wohl Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung als auch Durchsetzungsmaßnahmen
vorgesehen werden. Dabei sollen Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung den
Durchsetzungsmaßnahmen grundsätzlich vorangehen.

(2) Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung gemäß § 4 QFD-RL umfassen im Rahmen
dieser Anlage insbesondere:

l. Schriftliche Empfehlung,

2. Zielvereinbarung zur Mängelbehebung bei kurzfristiger Nichterfüllung, u. a. unter Zu-
hilfenahme unterjähriger Datenauswertungen zum Abgleich des Erfüllungsgrades
der Notfallstufen-Anforderungen

3. Teilnahme an geeigneten Fortbildungen, Fachgesprächen oder Kolloquien,

4. Teilnahme an Qualitätszirkeln, Audits, Begehungen/Visitationen oder Peer Reviews,

5. Implementierung von Vorgaben für das interne Qualitätsmanagement,
6. Implementierung von Standard Operating Procedures (SOPs)

(3) Die Durchführung von nach Absatz 2 vereinbarten Maßnahmen samt der damit verbunde-
nen Wiedererfüllung bzw. Nichterfüllung der Anforderung ist vom Krankenhaus schriftlich
zu bestätigen. Sollte die Nichterfüllung einzelner Anforderungen, welche zu Maßnahmen
zur Beratung und Unterstützung geführt haben, nach Ablauf einer von den zuständigen
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Stellen nach § 2 Absatz l festgelegten Frist weiterhin bestehen, können Durchsetzungs-

maßnahmen nach Absatz 4 angewendet werden. Die konkrete Umsetzung der Beratungs

und Unterstützungsmaßnahmen nach Absatz 2 erfolgt durch die zuständigen Stellen nach
§ 2 Absatz l.

(4) Durchsetzungsmaßnahmen umfassen im Rahmen dieser Anlage den anteiligen bis voll-
ständigen Wegfall von Zuschlägen gemäß den §§ 3 bis 8 der Notfallstufenvergütungsver-
einbarung:

a. Bei Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2 mit Tagesbezug entfällt je Monat, in dem
an mindestens sechs Tagen die Anforderungen nicht erfüllt werden, 1/12 des An-
Spruchs auf die für das Vereinbarungsjahr vereinbarten entsprechenden Zuschlags-
pauschalen gemäß den §§ 3 bis 8 der Notfallstufenvergütungsvereinbarung, für die
Stufe bzw. das Modul, in dem die Anforderungen nicht eingehalten wurden.

b. Bei Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2, bei denen es keinen Tagesbezug gibt, ent-

fällt bei deren Nichterfüllung der anteilige bis vollständige Zuschlag für den ent-
sprechenden Vereinbarungszeitraum. Sofern das Krankenhaus plausibel nach-
weist, dass die Nichterfüllung der Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2 nur in einzel-
nen Monaten des Prüfzeitraums vorlag, entfällt je Monat, in dem die Anforderun-

gen gemäß § 4 Absatz 2 nicht erfüllt wurden, 1/12 des Anspruchs auf die für das
Vereinbarungsjahr vereinbarten entsprechenden Zuschlagspauschalen gemäß den
§§ 3 bis 8 der Notfallstufenvergütungsvereinbarung, für die Stufe bzw. das Modul.

c. Bei Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2, die auf Basis von Behandlungsfällen aus

der Patientenstichprobe gemäß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL
geprüft werden, ist zunächst auf den gesamten Prüfzeitraum die Erfüllungsquote
zu prüfen. Liegt die Erfüllungsquote unter 85%, entfällt je Monat, in dem jeweils
eine Nichteinhaltung festgestellt wurde, 1/12 des Anspruchs auf die für den Ver-

einbarungszeitraum vereinbarten entsprechenden Zuschlagspauschalen gemäß
den §§ 3 bis 8 der Notfallstufenvergütungsvereinbarung, für die Stufe bzw. das Mo-

dul.

(5) Bei der Sanktionierung nach Absatz 4 ist die Anforderung relevant, welche den höchsten
Rückzahlungsbetrag für den betreffenden Prüfzeitraum ergibt. Bei dem anteiligen bis voll-
ständigen Wegfall von Zuschlägen gemäß den §§ 3 und 5 der Notfallstufenvergütungsver-
einbarung ist zu beachten, dass eine Rückzahlung nur im Umfang der Differenz bis zu der
Notfallstufe erfolgen kann, deren Anforderungen gemäß dem Kontrollbericht des Medizi-
nischen Dienstes unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Krankenhauses nach § l

Absatz 2 noch erfüllt werden. Eine ergänzende (Nach-)Kontrolle ist dabei grundsätzlich

nicht vorgesehen.

(6) Die zuständigen Stellen nach § 2 Absatz l legen unter Berücksichtigung der Grundsätze
der §§ 3 und 4 den Anteil bzw. vollständigen Teil der Zuschläge fest, der zurückzuzahlen

ist. Sofern der für das Vereinbarungsjahr vereinbarte Zuschlag von dem tatsächlichen An-
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Spruch auf den Zuschlag für das jeweilige Kalenderjahr unter Berücksichtigung des anteili-
gen bzw. vollständigen Wegfalls von Zuschlägen abweicht, wird der ermittelte Differenz-
betrag über den Zu- oder Abschlag für Erlösausgleiche nach § 5 Absatz 4 Satz l KHEntgG

im nächstmöglichen Vereinbarungszeitraum vollständig ausgeglichen.

(7) Die zuständigen Stellen nach § 2 Absatz l können in begründeten Ausnahmefällen, die
nicht im Verantwortungsbereich des Krankenhauses liegen, von Durchsetzungsmaßnah-
men absehen (z. B. Katastrophenlagen, mehrtägiger Ausfall zentraler IT-Systeme oder Pan-
demien bzw. pandemieähnliche Zustände).

(8) Die konkrete Umsetzung der Durchsetzungsmaßnahmen nach Absatz 4 erfolgt durch die
dafür zuständigen Stellen nach § 2 Absatz l. Die durchsetzenden Stellen für die Vergü-

tungsabschläge nach Absatz 4 sind die Krankenkassen.

§ 4 Zuordnung von Konsequenzen nach Art der Nichteinhaltung

(l) Bei der Nichteinhaltung der folgenden Anforderungen sind Maßnahmen zur Beratung und
Unterstützung anzuwenden:

l. barrierefreier Zugang zur Zentralen Notaufnahme (§ 6 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung
mit § 30 Notfallstufen-Regelungen),

2. fachspezifische Fortbildungen (§ 9 Nummer 4),

3. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer 2, § 17, § 22, § 24 Ab-

satz 3 Nummer 4 und § 25 Absatz 2 Nummer 4), wenn weniger als 100 % und mindes-

tens 85 % der Notfallpatienten des Krankenhauses aus der Patientenstichprobe spä-
testens zehn Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Be-

handlungspriorität erhalten (anhand der eingesehenen Patientenakten aus der Pati-
entenstichprobe gemäß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL des Kontroll-
Zeitraumes)

4. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (Dokumentation der Patientenversor-

gung) (§ 12 Nummer 3, § 17 und § 22 sowie § 24 Absatz 3 Nummer 5,

5. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (dokumentiertes Ersteinschätzungs-,

Behandlungs- und Weiterverlegungskonzept für Kinder und Jugendliche, schriftliche
Standards für die Diagnostik und Therapie sowie Vorhaltung eines Hubschrauberlan-
deplatzes oder einer Hubschrauberlandestelle) (§ 25 Absatz 2 Nummer 2 und 5, § 25
Absatz 3 Nummer 6 und § 25 Absatz 4 Nummer 10)

6. Leitliniengerechte Behandlungspfade einer CPU (§ 28 Nummer 4 Buchstabe a und § 28
Nummer 5 Buchstabe d)

Sofern mehr als zwei der unter Nummer l bis 6 aufgelisteten Anforderungen nicht erfüllt
werden und es sich nicht um geringfügige Dokumentationsfehler handelt, kann von Maß-
nahmen zur Beratung und Unterstützung abgesehen werden und es können Durchset-
zungsmaßnahmen angewendet werden.

(2) Bei der Nichteinhaltung der folgenden Anforderungen sind Durchsetzungsmaßnahmen an-
zuwenden, sofern es sich nicht um geringfügige Dokumentationsfehler handelt:
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l. Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals (§ 9 Nummer l bis 3, § 14

und § 19 sowie § 24 Absatz 2, § 25 Absatz 3 Nummer 2, § 25 Absatz 4 Nummer 4 und

5, § 28 Nummer 5 Buchstaben a) bis c), § 28 Nummer 6),

2. Art und Anzahl von Fachabteilungen (§ 8, § 13, § 18, § 25 Absatz 2 Nummer l, § 25

Absatz 3 Nummer 3, § 25 Absatz 4 Nummer 2i. V. m. § 5 Absatz 2),

3. Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten (§§ 10, 15 und 20 sowie § 24 Absatz 3,
§ 25 Absatz 3 Nummer 4 und § 25 Absatz 4 Nummer 7),

4. Medizinisch-technische Ausstattung (§ 11, § 16 (unter Berücksichtigung der Ausnah-

meregelung nach Absatz 2 Satz 2), § 21 (unter Berücksichtigung der Ausnahmerege-
lung nach Absatz 2 Satz 3), § 24 Absatz 4, § 25 Absatz 3 Nummer 5, § 25 Absatz 4
Nummer 8 und 9 sowie § 28 Nummer 2),

5. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer l, §17 und § 22 sowie §

25 Absatz 2 Nummer 3, § 25 Absatz 4 Nummer 3 und 6i. V. m. § 6 Absatz 2 Satz 2),

6. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer 2, § 17 und § 22, § 24

Absatz 3 Nummer 4 sowie § 25 Absatz 2 Nummer 4), wenn weniger als 85 % der Not-

fallpatienten des Krankenhauses aus der Patientenstichprobe spätestens zehn Minu-
ten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität

erhalten (anhand der eingesehenen Patientenakten aus der Patientenstichprobe ge-
maß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL des Kontrollzeitraumes),

7. Aufnahmebereitschaft innerhalb von 60 Min. (§ 15 Satz 2 und § 20 Satz 2)

8. Räumliche Voraussetzungen einer CPU (§ 28 Nummer l)
9. Diagnostische Vorgaben einer CPU (§ 28 Nummer 3 Satz l)
10. Therapeutische Vorgaben einer CPU (§ 28 Nummer 4 Buchstaben b) bis f)),
11. Erfüllung der in den OPS Kodes festgelegten Strukturanforderungen (§ 27).
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[GKV-SV]

Anlage l: Folgen der Nichteinhaltung der Anforderungen

§ l Anwendungsbereich
(l) Diese Anlage regelt die Folgen der Nichteinhaltung von Anforderungen nach Maßgabe der

Regelungen des G-BA zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern
gemäß § 136c Absatz 4 SGB V (Notfallstufen-Regelung) für Krankenhausstandorte, die
nach einer getroffenen Vereinbarung gemäß § 9 Absatz la Nummer 5 KHEntgG die jewei-
ligen Anforderungen der Abschnitte II. bis VI. gemäß den Notfallstufen Regelungen nicht
einhalten. Die etwaige Nichteinhaltung von Anforderungen gemäß den Notfallstufen Re-

gelungen wird im Rahmen einer Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsanforderungen
nach Maßgabe von Abschnitt 3 Teil B der MD-QK-RL festgestellt. Anforderungen nach die-
ser Anlage sind Mindestanforderungen gemäß § 2 Absatz l Satz 3 der Notfallstufen-Rege-
lungen.

(2) Gemäß § 15 Absatz l Teil A MD-Qualitätskontroll-Richtlinie (MD-QK-RL) übermittelt der
Medizinische Dienst (MD) den Kontrollbericht sowie die Stellungnahme des Krankenhau-
ses nach § 14 Absatz 4 Teil A MD-QK-RL unverzüglich an die beauftragende Stelle und an

das kontrollierte Krankenhaus. Ergibt sich aus dem Kontrollbericht nach Maßgabe von §
14 Teil A MD-QK-RL, unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Krankenhauses, die

Nichteinhaltung von Mindestvorgaben der jeweiligen Anforderungen der Abschnitte II. bis
VI., greifen Maßnahmen gemäß Qualitätsförderungs- und Durchsetzungs-Richtlinie (QFD-
RL), welche nachfolgend festgelegt werden.

§ 2 Zuständige Stellen und Berichtspflichten
(l) Die zuständigen Stellen, die die Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen feststellen

und die die Folgen der Nichteinhaltung festlegen, sind die Vertragsparteien der Budget-

Verhandlung gemäß § 11 KHEntgG.

(2) Die zuständigen Stellen nach Absatz l vereinbaren je nach Art und Schwere der festge-
stellten Nichteinhaltung von Anforderungen an ein gestuftes System der Notfallversor-

gung entweder Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung nach § 3 Absatz 2 oder wen-
den Durchsetzungsmaßnahmen nach § 3 Absatz 4 an.

(3) Die gesetzlichen Krankenkassen als beteiligte zuständige Stelle nach Absatz l berichten, in
Abstimmung mit dem Krankenhaus gemäß den Vorgaben nach Absatz 4, für den Fall, dass
es sich hierbei um schwerwiegende Verstöße handelt, die zu einer Änderung der Notfall-
stufe bzw. des Moduls führen könnten, den für die Krankenhausplanung zuständigen Lan-

desbehörden darüber, welche Anforderungen in welchem Umfang nicht mehr erfüllt wer-

den sowie über die sämtlichen durchgeführten Maßnahmen und deren Ergebnisse.

(4) Die gesetzlichen Krankenkassen als beteiligte zuständige Stelle nach Absatz l melden in
Abstimmung mit dem Krankenhaus dem G-BA oder einer von ihm benannten Stelle, spä-
testen; vier Wochen nach Abschluss der Budgetvereinbarung standortbezogen, welche

Anforderungen in welchem Umfang nicht erfüllt wurden sowie die vereinbarten Maßnah-
men, die Ergebnisse der vereinbarten Maßnahmen und die Wiedererfüllung von Anforde-
rungen. Die Meldung erfolgt anhand eines standardisierten Online-Formulars, das die fol-
genden Meldekriterien umfasst:
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a. Bundesland,

b. vereinbarte Notfallstufe oder Modul,

c. Art und Umfang der Anforderungen, die nicht erfüllt werden,

d. Vereinbarte Maßnahmen zu Wiedererfüllung der Anforderungen und

e. Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen.

Der G-BA beauftragt das Institut nach § 137a Absatz l SGB V ein Servicedokument zur Da-
tenübermittlung in Form eines Online-Formulars zu erstellen sowie mit dem Aufbau und
der Durchführung der Datenannahme in Form eines Webportals. Das Institut nach § 137a
Absatz l SGB V fasst die in einem Kalenderjahr eingegangenen Meldungen in einem Kurz-
bericht, der insbesondere der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen dienen soll, aggre-
giert zusammen, und übermittelt dem G-BA den Kurzbericht jeweils bis zum 30. 04. des
Folgejahres. Die eingegangenen Meldungen nach Satz 3 Buchstabe b können seitens des
Instituts nach § 137a Absatz l SGB V für eine Aktualisierung der Informationen gemäß §

135d Absatz 3 Nummer 7 SGB V genutzt werden.

§ 3 Arten von Konsequenzen und entsprechende Maßnahmen
(l) Gemäß QFD-RL können je nach Art und Schwere von Verstößen gegen Anforderungen so-

wohl Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung als auch Durchsetzungsmaßnahmen

vorgesehen werden. Dabei sollen Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung den
Durchsetzungsmaßnahmen grundsätzlich vorangehen.

(2) Maßnahmen zur Beratung und Unterstützung gemäß § 4 QFD-RL umfassen im Rahmen
dieser Anlage insbesondere:

l. Schriftliche Empfehlung,

2. ' Zielvereinbarung zur Mängelbehebung bei kurzfristiger Nichterfüllung, u. a. unter Zu-
hilfenahme unterjähriger Datenauswertungen zum Abgleich des Erfüllungsgrades der
Notfallstufen-Anforderungen

3. Teilnahme an geeigneten Fortbildungen, Fachgesprächen oder Kolloquien,
4. Teilnahme an Qualitätszirkeln, Audits, Begehungen/Visitationen oder Peer Reviews,

5. Implementierung von Vorgaben für das interne Qualitätsmanagement,
6. Implementierung von Standard Operating Procedures (SOPs)

(3) Die Durchführung von nach Absatz 2 vereinbarten Maßnahmen samt der damit verbunde-
nen Wiedererfüllung bzw. Nichterfüllung der Anforderung ist vom Krankenhaus schriftlich
zu bestätigen. Sollte die Nichterfüllung einzelner Anforderungen, welche zu Maßnahmen
zur Beratung und Unterstützung geführt haben, nach Ablauf einer von den zuständigen
Stellen nach § 2 Absatz l festgelegten Frist weiterhin bestehen, können Durchsetzungs-

maßnahmen nach Absatz 4 angewendet werden. Die konkrete Umsetzung der Beratungs-
und Unterstützungsmaßnahmen nach Absatz 2 erfolgt durch die zuständigen Stellen nach
§ 2 Absatz l.

(4) Durchsetzungsmaßnahmen gemäß § 137 Absatz l Nummer l SGB V sind bei folgenden
Tatbestände anzuwenden und werden von den Vertragsparteien der Notfallstufenvergü-

tungsvereinbarung gemäß § 9 Absatz la Nummer 5 KHEntgG i. V. m. § 136c Absatz 4 SGB
V näher konkretisiert:

a. Bei Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2 mit Tagesbezug für jeden Monat, in dem an
mindestens sechs Tagen die Anforderungen nicht erfüllt werden.
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b. Bei Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2, bei denen es keinen Tagesbezug gibt für den
entsprechenden Vereinbarungszeitraum.

c. Bei Anforderungen gemäß § 4 Absatz 2, die auf Basis von Behandlungsfällen aus der

Patientenstichprobe gemäß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL geprüft
werden, je Monat, in dem eine Nichterfüllung festgestellt wurde, sofern die Erfüllungs-
quote für den gesamten Prüfzeitraum unter 85% liegt.

(5) Bei der Durchsetzungsmaßnahme nach Absatz 4 ist nur die jeweils für die Durchsetzungs-

maßnähme schwerwiegendste Anforderung für den betreffenden Prüfzeitraum relevant.

(6) Die zuständigen Stellen nach § 2 Absatz l können in begründeten Ausnahmefällen, die
nicht im Verantwortungsbereich des Krankenhauses liegen, von Durchsetzungsmaßnah-
men absehen (z. B. Katastrophenlagen, mehrtägiger Ausfall zentraler IT-Systeme oder Pan-

demien bzw. pandemieähnliche Zustände).

(7) Die konkrete Umsetzung der Durchsetzungsmaßnahmen nach Absatz 4 erfolgt durch tlie
dafür zuständigen Stellen nach § 2 Absatz l.

§ 4 Zuordnung von Konsequenzen nach Art der Nichteinhaltung
(l) Bei der Nichteinhaltung der folgenden Anforderungen sind Maßnahmen zur Beratung und

Unterstützung anzuwenden:

l. barrierefreier Zugang zur Zentralen Notaufnahme (§ 6 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung
mit § 30 Not(allstufen-Regelungen),

2. fachspezifische Fortbildungen (§ 9 Nummer 4),

3. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer 1, § 17, § 22, § 24 Ab

satz 3 Nummer 4 und § 25 Absatz 2 Nummer 4), wenn weniger als 100 % und mindes-

tens 85 % der Notfallpatienten des Krankenhauses aus der Patientenstichprobe spä-

testens zehn Minuten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Be-

handlungspriorität erhalten (anhand der eingesehenen Patientenakten aus der Pati-
entenstichprobe gemäß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL des Kontroll-
Zeitraumes)

4. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (Dokumentation der Patientenversor-

gung sowie Behandlungspriorisierung bei der Erstaufnahme) (§ 7 Nummer 7, § 12
Nummer 3, § 17 und § 22 sowie § 24 Absatz 3 Nummer 5),

5. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (dokumentiertes Ersteinschätzungs-,

Behandlungs- und Weiterverlegungskonzept für Kinder und Jugendliche, schriftliche
Standards für die Diagnostik und Therapie sowie Vorhaltung eines Hubschrauberlan-

deplatzes oder einer Hubschrauberlandestelle) (§ 25 Absatz 2 Nummer 2 und 5, § 25
Absatz 3 Nummer G und § 25 Absatz 4 Nummer 10)

Sofern mehr als zwei der unter Nummer l bis 6 aufgelisteten Anforderungen nicht erfüllt
werden und es sich nicht um geringfügige Dokumentationsfehler handelt, kann von Maß-
nahmen zur Beratung und Unterstützung abgesehen werden und es können Durchset-
zungsmaßnahmen angewendet werden.

(2) Bei der Nichteinhaltung der folgenden Anforderungen sind Durchsetzungsmaßnahmen an-
zuwenden, sofern es sich nicht um geringfügige Dokumentationsfehler handelt:
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l. Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden Fachpersonals (§ 7 Nummer 3, § 9 Num-

mer l bis 3, § 14 und § 19 sowie § 24 Absatz 2, § 25 Absatz 3 Nummer 2, § 25 Absatz 4

Nummer 4 und 5,

2. Art und Anzahl von Fachabteilungen (§ 7 Nummer l, § 8, § 13, § 18, § 25 Absatz 2
Nummer l, § 25 Absatz 3 Nummer 3, § 25 Absatz 4 Nummer 2 i. V. m. § 5 Absatz 2),

3. Kapazität zur Versorgung von Intensivpatienten (§7 Nummer4, §§ 10, 15 und 20 sowie
§ 24 Absatz 3, § 25 Absatz 3 Nummer 4 und § 25 Absatz 4 Nummer 7),

4. Medizinisch-technische Ausstattung (§ 7 Nummer 5 und 6, § 11, § 16(unter Berück-

sichtigung der Ausnahmeregelung nach Absatz 2 Satz 2), § 21 (unter Berücksichtigung
der Ausnahmeregelung nach Absatz 2 Satz 3), § 24 Absatz4, §25 Absatz 3 Nummer 5,
§ 25 Absatz 4 Nummer 8 und 9,

5. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 7 Nummer 2, § 12 Nummer l, § 17

und § 22 sowie § 25 Absatz 2 Nummer 3, § 25 Absatz 4 Nummer 3 und 6i. V. m. § 6

Absatz 2 Satz 2),

6. Strukturen und Prozesse der Notfallaufnahme (§ 12 Nummer 2, § 17 und § 22 sowie

§ 24 Absatz 3 Nummer 4, § 25 Absatz 2 Nummer 4), wenn weniger als 85 % der Not-

fallpatienten des Krankenhauses aus der Patientenstichprobe spätestens zehn Minu-
ten nach Eintreffen in der Notaufnahme eine Einschätzung der Behandlungspriorität

erhalten (anhand der eingesehenen Patientenakten aus der Patientenstichprobe ge-
maß § 31 Absatz 5 und § 36 Absatz 5 Teil B MD-QK-RL des Kontrollzeitraumes),

7. Aufnahmebereitschaft innerhalb von 60 Min. (§ 15 Satz 2 und § 20 Satz 2)

8. Mindestvorgaben nach § 26 Absatz 2 Nummer 3.
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Kurzfassung 

Hintergrund 

Am 19. April 2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ein gestuftes System von Notfall-
strukturen in Krankenhäusern nach § 136c Abs. 4 SGB V (im Folgenden: Notfallstufen-Regelungen) 
beschlossen. Neben drei allgemeinen Notfallstufen definieren die Notfallstufen-Regelungen auch 
Anforderungen zur Behandlung von besonderen stationären Notfällen in bestimmten Modulen. 
Dazu zählen beispielsweise die Notfallversorgung bei Kindern oder die Schlaganfallversorgung. 

Zur Überprüfung der Notfallstufen-Regelungen beauftragte der G-BA am 20. Juni 2024 das IQTIG 
mit der Evaluation der Effekte auf die Versorgung infolge der Einführung des gestuften Systems 
von Notfallstrukturen (deskriptiver Teil). Der Abschlussbericht wurde in einer aktualisierten Ver-
sion am 11. Juni 2025 an den G-BA übermittelt. 

Derzeit berät der G-BA eine Überarbeitung der Notfallstufen-Regelungen. Das IQTIG wurde damit 
beauftragt, eine Folgenabschätzung zu den Entwürfen für eine Weiterentwicklung der Notfallstu-
fen-Regelungen vorzunehmen und dabei auch auf die Ergebnisse der Evaluation Bezug zu neh-
men.  

Auftrag und Auftragsverständnis 

Das IQTIG wurde am 16. Juni 2025 beauftragt, eine Folgenabschätzung gemäß § 136c Abs. 4 Satz 5 
SGB V zu den unter TOP 8.1 dem Unterausschuss Bedarfsplanung vorliegenden Entwürfen für eine 
Weiterentwicklung der Notfallstufen-Regelungen gemäß § 136c Abs. 4 SGB V durchzuführen. 

Als Ziel der Beauftragung werden dabei die Effekte und Auswirkungen mit Blick auf die Konkreti-
sierung der Stufe der Nichtteilnahme besonders hervorgehoben. Über die Auftragsleistung ist ein 
wissenschaftliches Gutachten vom IQTIG beauftragt. 

Das IQTIG versteht die Folgenabschätzung als strukturierte Aufbereitung der vorgesehenen Än-
derungen der Notfallstufen-Regelungen, einschließlich der divergierenden Positionen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) und des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen 
(GKV-SV), hinsichtlich ihrer Folgen auf die Versorgung (Anzahl an Krankenhausstandorten) unter 
Verwendung der von beiden Akteuren bereitgestellten Auswertungen und der Ergebnisse aus der 
Evaluation der Notfallstufen-Regelungen.  

Methodisches Vorgehen 

Für die Bearbeitung der Folgeabschätzung wurden die folgenden Auswertungen und Daten be-
reitgestellt: 

Datenbereitstellung durch die DKG 
Die DKG bereitete Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) des Jahres 2023 sowie 
Informationen aus den strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser nach § 136b Abs. 1 
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Satz 1 Nr. 3 SGB V des Jahres 2023 auf und stellte die aggregierten Ergebnisse sowie Standortlis-
ten entsprechend den in der Beauftragung benannten Fragestellungen dem IQTIG am 11. Juli 2025 
zur Verfügung.  

Datenbereitstellung durch den GKV-SV  
Der GKV-SV bereitete Daten nach § 21 KHEntgG des Jahres 2023 auf und stellte die aggregierten 
Ergebnisse dem IQTIG am 10. Juli zur Verfügung. Ergänzend wurden dem IQTIG aggregierte Er-
gebnisse einer aktuellen Abfrage der Notfallstufen und Module bereitgestellt. Darüber hinaus hat 
der GKV-SV die Verwendung der Liste an Krankenhausstandorten mit Notfallstufenvereinbarung 
in den Jahren 2019 bis 2023, die für die Evaluation der Notfallstufen-Regelungen dem IQTIG be-
reitgestellt worden sind, auch für die Folgenabschätzung freigegeben. 

Ergebnisse und Empfehlungen 

Auswirkung der Einführung der Stufe der Nichtteilnahme 
Im Entwurf des geänderten § 7 wird die Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung aus-
geführt. Er bezieht sich auf Krankenhausstandorte, die nicht gemäß § 3 Abs. 1 oder § 4 der Notfall-
stufen-Regelungen an der Notfallversorgung teilnehmen. Ergänzend werden im Entwurf 
Mindestvorgaben definiert. Wenn diese Mindestvorgaben nicht erfüllt werden, fällt ein Kranken-
hausstandort in die Stufe der Nichtteilnahme, welche mit einer Abschlagszahlung einhergeht. 
Hinsichtlich der Mindestanforderungen unterscheiden sich die Positionen der DKG und des 
GKV-SV. 

Aus der Änderung des § 7 kann insgesamt keine Änderung der Teilnahme bezogen auf die §§ 3 und 
4 der Notfallstufen-Regelungen abgeleitet werden, da sich der § 7 im Entwurf ausschließlich auf 
Standorte bezieht, die nicht gemäß der §§ 3 oder 4 der Notfallstufen-Regelungen an der Notfall-
versorgung teilnehmen.  

Bezüglich der Abschätzungen, wie viele Krankenhausstandorte zukünftig unter die Stufe der 
Nichtteilnahme mit Abschlagszahlung fallen bzw. von dieser durch Erfüllung der Mindestvorga-
ben ausgenommen wären, wurde auf die Auswertungen der DKG und des GKV-SV zurückgegrif-
fen. In beiden Auswertungen wurden in einem ersten Schritt die Standorte identifiziert, welche im 
Jahr 2023 eine Abschlagszahlung aufgrund der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung getätigt 
haben. Für das Jahr 2023 identifizierten der GKV-SV 355 Standorte und die DKG 345 Standorte mit 
einer bisherigen Abschlagszahlung aufgrund der Nichtteilnahme.  

Die Auswirkungen der Einführung der Stufe der Nichtteilnahme gemäß des im Entwurf geänder-
ten § 7 sind abhängig von den konkreten Mindestvorgaben, welche die Ausnahme aus den Ab-
schlagszahlungen definieren (Position GKV-SV bzw. DKG). Bei der Operationalisierung der 
GKV-SV-Position werden nach Auswertungen durch den GKV-SV 52 Standorte im Jahr von einer 
Abschlagszahlung ausgenommen. Die Auswertung des GKV-SV fokussierte dabei ausschließlich 
auf die Abbildung der geforderten Fachabteilungen (operationalisiert über eine Mindestfallzahl 
von 100 Fällen pro Fachabteilung). Weitere Mindestvorgaben (z. B. Vorgaben zur Personalausstat-
tung) wurden nicht berücksichtigt. Da die gewählte Operationalisierung sich so nicht im Rege-
lungstext findet, bleibt u. a. unklar, ob alle Standorte mit erfüllten Mindestvorgaben gemäß 
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GKV-SV-Position, aber weniger als 100 Behandlungsfällen auf einer relevanten Fachabteilung 
ebenfalls von einer Abschlagszahlung ausgenommen sind. Die Berechnung der Anzahl an Stand-
orten in der Stufe der Nichtteilnahme ist auf der zur Verfügung gestellten Datengrundlage auf-
grund von Abweichungen in der Operationalisierung (Kriterium der 100 Behandlungsfälle nicht an 
die Grundgesamtheit angelegt) nicht möglich. 

Auf Basis der Operationalisierung der Mindestvorgaben gemäß DKG-Position werden durch die 
DKG 191 Standorte der 345 identifizierten Standorte mit bisheriger Abschlagszahlung und mindes-
tens 10 Behandlungsfällen im Jahr 2023 keinen Abschlag zahlen und entsprechend werden 154 
Standorte der Stufe der Nichtteilnahme zugeordnet. Die Auswertung der DKG fokussierte dabei 
auf die Abbildung der geforderten Fachabteilungen (operationalisiert über eine Mindestfallzahl 
von 10 Fällen pro Fachabteilung) sowie die jederzeitige Aufnahmebereitschaft. Weitere Mindest-
vorgaben wurden nicht operationalisiert. Darüber hinaus sind eventuelle Auswirkungen aus der 
Definition einer sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtung gemäß § 115g SGB V, die Gegen-
stand der DKG-Position ist, in der Berechnung nicht beachtet. 

In beiden Umsetzungsoptionen sind weniger Standorte mit Abschlagszahlung aufgrund einer 
Nichtteilnahme an der Notfallversorgung im Vergleich zum Jahr 2023 die Folge. 

Auswirkung der Neufassung des Moduls Schwerverletztenversorgung 
In der aktuell gültigen Version der Notfallstufen-Regelungen verweist der § 24 auf die Anforde-
rungen an ein überregionales Traumazentrum gemäß Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung 
mit Stand 2012. Die im Entwurf vorgesehene Neufassung des Moduls Schwerverletztenversor-
gung in § 24 sieht eine ausdrückliche Definition zu erfüllender Anforderungen vor, die sich deut-
lich an den Anforderungen an ein überregionales Traumazentrum gemäß dem Weißbuch Schwer-
verletzten-Versorgung mit Stand 2019 orientieren. Die Auswirkungen der Neufassung sind allein 
auf Basis eines Vergleichs der geänderten Anforderungen an ein überregionales Traumazentrum 
gemäß Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung mit Stand 2012 und Stand 2019 nicht belastbar 
einschätzbar. Die fachlichen Unterschiede zwischen beiden Fassungen sind strukturell und mit 
Blick auf die geforderte Behandlungskapazität als eher geringfügig einzustufen. Bestimmte Än-
derungen in den Anforderungen, beispielsweise in der zeitlichen Verfügbarkeit von Facharztkom-
petenzen oder auch Änderungen, die sich aus den Empfehlungen an Struktur und Ausstattung von 
Notaufnahmen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin er-
geben, sind nicht mit Versorgungsdaten analysierbar. Die Analyse der Auswirkung von zeitlichen 
Vorgaben in der Verfügbarkeit würde Prozessdaten aus der klinischen Praxis benötigen, wie sie 
beispielsweise im Rahmen der Kontrollen des Medizinischen Dienstes (MD) geprüft werden.  

Gemäß den Ergebnissen der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen wurde das Modul zur 
Schwerverletztenversorgung von nur wenigen Standorten (9 Standorte) zwischen 2019 und 2023 
vereinbart. Die Schwerverletztenversorgung wird daher zu großen Teilen und bundesweit von 
Standorten mit einer anderen vereinbarten Notfallstufe gewährleistet.  
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Auswirkung des Verzichts zusätzlicher Fachabteilungen für Chirurgie oder Unfallchirurgie oder für 
Innere Medizin in der erweiterten und umfassenden Notfallstufe  
Die Analyse der Auswirkungen des Verzichts bzw. der Gleichsetzung der Fachabteilungen für Chi-
rurgie oder Unfallchirurgie mit einer Fachabteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie und der 
Gleichsetzung der Fachabteilung Innere Medizin mit den Fachabteilungen für Innere Medizin und 
Kardiologie oder Innere Medizin und Gastroenterologie auf die Anzahl an Standorten in der erwei-
terten und umfassenden Notallstufe wurde von der DKG über die Zuordnung und den Vergleich 
von Fachabteilungsschlüsseln in den Daten nach § 21 KHEntgG durchgeführt. Aus diesen Auswer-
tungen resultieren 6 von 97 Standorten, die eine Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgie 
und keine Fachabteilung für allgemeine Chirurgie oder Unfallchirurgie aufweisen. Bezüglich der 
Ergänzung der Fachabteilung Innere Medizin um die Schwerpunkte Kardiologie oder Gastroente-
rologie wurden zunächst 141 Standorte identifiziert. Von diesen haben 47 Standorte keine Fach-
abteilung Innere Medizin am Standort.  

Die Auswirkung auf die Anzahl an Standorten in der erweiterten oder umfassenden Notfallstufe 
kann anhand der Auswertung nicht eingeschätzt werden, da bezüglich der betroffenen Standorte 
nicht bekannt ist, inwieweit diese die weiteren Anforderungen an eine erweiterte oder umfas-
sende Notfallstufe erfüllen.  

Auswirkung der angepassten Regelung im Modul Spezialversorger 
Der GKV-SV hat die Auswirkung der Anpassung des § 26 Abs. 2 Nr. 3 gemäß der dort definierten 
Position in Verbindung mit dem Wegfall der Module Schlaganfallversorgung (§ 27) und Durchblu-
tungsstörung am Herzen (§ 28) in einer Auswertung dem IQTIG bereitgestellt. Grundlage der Da-
tenanalyse waren die Daten nach § 21 KHEntgG und eine aktuelle Abfrage der vereinbarten Not-
fallstufe bei den Krankenkassen. Die Auswertung der Position des GKV-SV anhand der Daten nach 
§ 21 KHEntgG ergeben 67 Standorte, welche die operationalisierten Voraussetzungen des Moduls 
Spezialversorgung erfüllen, von denen wiederum 58 Standorte das Modul Spezialversorgung, 
6 Standorte das Modul Schlaganfallversorgung und 3 Standorte das Modul Durchblutungsstörung 
am Herzen vereinbart hatten. Weitere Anforderungen in der Position, wie z. B. die personellen An-
forderungen, wurden nicht in der Analyse geprüft.  

Die Auswirkung der Position der DKG, die für das Modul Schlaganfallversorgung bestimmte Struk-
turanforderungen vorsieht, wurde auf Grundlage einer Datenanalyse des Jahres 2023 der Daten 
nach § 21 KHEntgG und der strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser vorgenommen. 
Die DKG identifizierte zunächst 84 Standorte mit einem Modul Schlaganfallversorgung in den 
strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser. Von diesen erfüllen 77 Standorte die vorge-
sehenen Strukturanforderungen. Gemäß der Prüfung im Rahmen der Evaluation der Notfallstu-
fen-Regelungen ist davon auszugehen, dass die Angaben zu den Notfallstufen in den strukturie-
ren Qualitätsberichten der Krankenhäuser nicht valide die tatsächliche Vereinbarung wider-
spiegeln. Eine Auswertung des IQTIG, die die übermittelten 77 Standorte der DKG mit den Stand-
orten auf der zur Evaluation der Notfallstufen-Regelungen verwendeten GKV-Liste vergleicht, 
zeigt, dass von den durch die DKG identifizierten 77 Standorten mit einem Modul Schlaganfallver-
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sorgung 46 Standorte eine der drei Notfallstufen für Erwachsene vereinbart hatten und somit ge-
mäß den §§ 3 und 4 der Notfallstufen-Regelungen kein Modul Schlaganfallversorgung vereinbaren 
könnten.  

Fazit 

Zusammenfassend über alle Prüfaufträge bzw. Fragestellungen zeigt die Folgenabschätzung, 
dass die gestellten Anforderungen in der überarbeiteten Regelung nicht vollständig in den zur 
Verfügung stehenden Auswertungen und Daten abgebildet werden können. Darüber hinaus 
musste das IQTIG für die Durchführung auf aufbereitete Daten bzw. Auswertungsergebnisse zu-
rückgreifen, welchen bereits Annahmen für die Operationalisierung zugrunde lagen. Diese An-
nahmen finden sich wiederum nicht in den Notfallstufen-Regelungen selbst, sondern wurden von 
den auswertenden Akteuren gesetzt. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass bereits relativ geringe 
Änderungen in der Operationalisierung zu Unterschieden in den Ergebnissen führen (z. B. führt 
bei der Abbildung des Ist-Zustands der Standorte mit Abschlagszahlung eine Mindestfallzahl von 
10 Fällen pro Standort zu einem Unterschied von 10 Standorten). Die konkrete Anzahl an betroffe-
nen Standorten je Regeländerung kann somit im Rahmen der Folgenabschätzung nicht plausibel 
ausgegeben werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Am 19. April 2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ein gestuftes System von Notfall-
strukturen in Krankenhäusern nach § 136c Abs. 4 SGB V beschlossen (im Folgenden: Notfallstu-
fen-Regelungen)1. In dem Beschluss werden die Voraussetzungen für eine Teilnahme an der Not-
fallversorgung festgelegt und ein System mit drei Stufen sowie einer Nichtteilnahme in § 3 
definiert: 

 Stufe I – Basisnotfallversorgung 

 Stufe II – erweiterte Notfallversorgung 

 Stufe III – umfassende Notfallversorgung 

Neben den drei allgemeinen Notfallstufen definieren die Notfallstufen-Regelungen auch Anfor-
derungen zur Behandlung von besonderen stationären Notfällen in Modulen. Dazu zählen bei-
spielsweise die Notfallversorgung bei Kindern oder die Schlaganfallversorgung. 

Für jede Stufe und jedes Modul der stationären Notfallversorgung legt der G-BA Mindestanforde-
rungen wie Art und Anzahl an Fachabteilungen, Anzahl und Qualifikation des vorzuhaltenden 
Fachpersonals und den zeitlichen Umfang der Bereitstellung der Notfallleistungen fest. Die Rege-
lungen des G-BA stellen die Grundlage für die Verhandlungen zwischen dem Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen (GKV-SV), dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. und der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft e. V. (DKG) über die Höhe der Zuschläge für die Teilnahme sowie 
Abschläge für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung dar.  

Zur Überprüfung der Effekte der Notfallstufen-Regelungen beauftragte der G-BA am 
20. Juni 2024 das IQTIG mit der Ermittlung der Effekte auf die Versorgung infolge der Einführung 
des gestuften Systems von Notfallstrukturen (deskriptiver Teil) (G-BA 2024a). Der Abschlussbe-
richt wurde in einer aktualisierten Version am 11. Juni 2025 an den G-BA übermittelt (IQTIG 2025). 

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) wurde mit einer auf 
den deskriptiven Ergebnissen des IQTIG-Berichts aufsetzenden Analyse beauftragt (prospektiver 
Teil) (G-BA 2024b). Dieser Bericht liegt dem IQTIG nicht vor. 

Derzeit berät der G-BA eine Überarbeitung der Notfallstufen-Regelungen. Das IQTIG wurde damit 
beauftragt die Folgenabschätzung der Entwürfe für eine Weiterentwicklung der Notfallstufen-
Regelungen vorzunehmen und dabei auch die Ergebnisse der Evaluation zu berücksichtigen 
(G-BA 2025).  

                                                                                 
1 Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in 
Krankenhäusern gemäß § 136c Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V). In der Fassung vom 19. April 
2018, zuletzt geändert am 20. November 2020, in Kraft getreten am 1. November 2020.  
URL: https://www.g-ba.de/richtlinien/103/  (abgerufen am 25.07.2025). 
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1.2 Auftrag und Auftragsverständnis 

Das IQTIG wurde am 16. Juni 2025 beauftragt, eine Folgenabschätzung gemäß § 136c Absatz 4 Satz 
5 SGB V der unter TOP 8.1 dem Unterausschuss Bedarfsplanung vorliegenden Entwürfe für eine 
Weiterentwicklung der Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen in Kranken-
häusern gemäß § 136c Absatz 4 SGB V durchzuführen (G-BA 2025). 

Als Ziel der Beauftragung werden dabei die Effekte und Auswirkungen mit Blick auf die Konkreti-
sierung der Stufe der Nichtteilnahme besonders hervorgehoben.  

Über die Auftragsleistung ist ein wissenschaftliches Gutachten vom IQTIG zu erstellen. 

Das IQTIG versteht die Folgenabschätzung als strukturierte Aufbereitung der in dem vorliegenden 
Entwurf vorgesehenen Änderungen der Notfallstufen-Regelungen, einschließlich der divergie-
renden Positionen von DKG und GKV-SV, hinsichtlich ihrer Folgen auf die Versorgung (Anzahl an 
Krankenhausstandorten) unter Verwendung der von beiden Akteuren bereitgestellten Analysen 
und eigener Ergebnisse aus der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen.  
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2 Methodisches Vorgehen 

2.1 Daten 

Die Beauftragung sieht die Nutzung von Daten vor, welche durch die DKG und den GKV-SV bereit-
gestellt werden (G-BA 2025). Darüber hinaus können gemäß der Beauftragung nach Ermessen 
des IQTIG weitere öffentlich verfügbare Daten genutzt werden.  

Für die Durchführung der Analysen konnten keine öffentlich verfügbaren Datenquellen identifi-
ziert werden, die einen Mehrwert für die Folgenabschätzung dargestellt hätten und die darüber 
hinaus im zeitlichen Rahmen der Bearbeitungszeit adäquat hätten aufbereitet und ausgewertet 
werden können. Es wurde daher keine weitere Datenquelle eingebunden.  

2.1.1 Datenbereitstellung durch die DKG 

Durch die DKG wurden die Daten nach § 21 Krankenhausentgeltgesetz (Gesetz über die Entgelte 
für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen, KHEntgG) aufbereitet und in aggregierter 
Form auf Leistungserbringerebene dem IQTIG am 11. Juli 2025 zur Verfügung gestellt. Die Aufbe-
reitung beinhaltet u. a., dass das Vorhandensein einer Fachabteilung auf Ebene eines Standorts 
gekennzeichnet wurde. Die Operationalisierungen (z. B. Mindestfallzahl von 10 Fällen für das Vor-
handensein einer Fachabteilung) hat die DKG gemäß ihrer Position entwickelt und umgesetzt. Zur 
besseren Nachvollziehbarkeit der übermittelten Ergebnisse wurde das Analyseskript erfragt und 
bereitgestellt. In der Bearbeitung der Prüfaufträge bzw. Fragestellungen durch das IQTIG muss 
somit der Operationalisierung der DKG gefolgt werden, da auf Basis der übermittelten Auswertun-
gen keine eigenen Datenanalysen möglich sind.   

2.1.2 Datenbereitstellung durch den GKV-SV 

Der GKV-SV hat Auswertungen anhand der Daten nach § 21 KHEntgG sowie einer Abfrage bei den 
Krankenkassen bzgl. der vereinbarten Notfallstufen und Module vorgenommen und dem IQTIG am 
10. Juli 2025 bereitgestellt. Zusätzlich zu den Auswertungen wurde ein Dokument mit weiteren 
Hintergründen zur Operationalisierung der jeweiligen Position des GKV-SV und der DKG und dem 
Vorgehen bei der Auswertung zur Verfügung gestellt. In der Bearbeitung der Prüfaufträge bzw. 
Fragestellungen durch das IQTIG muss somit der Operationalisierung des GKV-SV gefolgt werden, 
da auf Basis der übermittelten Auswertungen keine eigenen Datenanalysen möglich sind.   

Der GKV-SV hat dem IQTIG zudem eine Liste der Krankenhausstandorte mit der letzten bekannten 
Stufe der Notfallversorgung (Liste des GKV-SV) im Juli 2024 im Rahmen der Evaluation der Not-
fallstufenregelung (G-BA 2024a) zur Verfügung gestellt. Die in dieser Liste dargelegten Notfallstu-
fen beruhen auf den Verträgen zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen. Die Liste hat die-
selbe Struktur wie die Liste, die dem IQTIG regelhaft für die Stichprobenziehung gemäß Abschnitt 
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3 Teil B der Richtlinie zu Kontrollen des Medizinischen Dienstes nach § 275a SGB V (MD-QK-RL)2 

durch den GKV-SV zur Verfügung gestellt wird. Die Liste des GKV-SV enthält Angaben zum Kran-
kenhausstandort (Name, Standort-ID, Adresse etc.), dem Budgetjahr, in dem die Notfallstufe ver-
einbart wurde, sowie Angaben darüber, welche Notfallstufe bzw. welches Modul vereinbart wurde. 
Geschlossene Standorte sowie solche ohne bekannte Teilnahme an der Notfallversorgung sind 
nicht aufgeführt. Das angegebene Budgetjahr wird als das letztvereinbarte angenommen. Damit 
kann das Budgetjahr von dem Kalenderjahr abweichen, in dem die jeweilige Liste erstellt und 
übermittelt wurde. Die für die Evaluation verwendete Liste wurde vom GKV-SV auch für die Ver-
wendung in der Folgenabschätzung freigegeben.  

2.2 Auswertungen 

Die Beauftragung verfolgt vier Prüfaufträge mit entsprechenden Fragestellungen. In einem ersten 
Schritt sollen für jeden Prüfauftrag die Veränderungen der fachlichen Anforderungen abgeleitet 
werden. In einem zweiten Schritt sollen dann die durch die abgeleiteten Änderungen verursach-
ten Auswirkungen auf die Anzahl an Standorten mit einer Teilnahme/Nichtteilnahme an der je-
weiligen Stufe bzw. dem jeweiligen Modul der Notfallstufen-Regelungen dargelegt werden.  

2.2.1 Ableitung der Änderungen 

Für die Ableitung der Änderungen erfolgte eine Sichtung und Aufbereitung der Inhalte der ent-
sprechenden Dokumente sowie eine strukturierte Gegenüberstellung dieser.   

2.2.2 Auswirkungen auf die Anzahl der Standorte 

Für die Auswirkungen auf die Anzahl der Standorte musste aus den unter Abschnitt 2.1 genannten 
Gründen auf die Daten und Auswertungen der DKG und des GKV-SV zurückgegriffen werden. Dar-
über hinaus wurden Ergebnisse der Evaluation (IQTIG 2025) einbezogen. Ergänzend wurde die 
Liste des GKV-SV für einen Abgleich der von der DKG übermittelten Auswertung mit Blick auf die 
Standorte verwendet. Da dem IQTIG nur aggregierte bzw. bearbeitete Daten und keine Daten auf 
Fallebene übermittelt werden konnten, konnten darüber hinaus keine eigenen Auswertungen vor-
genommen werden. 

                                                                                 
2 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 137 Absatz 3 SGB V zu Kontrollen des Medizinischen 
Dienstes nach § 275a SGB V. In der Fassung vom 21. Dezember 2017, zuletzt geändert am 16. Mai 2025, in Kraft 
getreten am 18. April 2025. URL: https://www.g-ba.de/richtlinien/102/ (abgerufen am 31.07.2025). 
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3 Ergebnisse 

3.1 Auswirkungen der Einführung der Stufe der Nichtteilnahme (§ 7) 

Die Beauftragung sieht die folgende Prüfung vor: 

1. Prüfung der Auswirkungen der Einführung der Stufe der Nichtteilnehmer (§ 7):  

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen der Stufen für die Teil-
nahme an der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 lassen sich aus der vorgese-
henen Regelung der Stufe der Nichtteilnahme in § 7 (Position DKG) ableiten?  

b) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen der Stufen für die Teil-
nahme an der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 lassen sich aus der vorgese-
henen Regelung der Stufe der Nichtteilnahme in § 7 (Position GKV-Spitzenver-
band) ableiten?  

c) Welche Auswirkungen haben die unter a) und b) abgeleiteten Veränderungen 
auf die Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen für die Stufen der 
Teilnahme an der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 erfüllen?  

d) Welche Auswirkungen haben die unter a) und b) abgeleiteten Veränderungen 
auf die Anzahl der Krankenhausstandorte, die nicht an der Notfallversorgung 
teilnehmen? (G-BA 2025: 1-2)  

Nachfolgend werden die Ergebnisse pro Unterpunkt berichtet. 

1. a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen der Stufen für die Teilnahme an 
der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 lassen sich aus der vorgesehenen Regelung der 
Stufe der Nichtteilnahme in § 7 (Position DKG) ableiten?  

Die Fragestellung bezieht sich explizit auf die Auswirkungen der vorgesehenen Regelung der 
Stufe der Nichtteilnahme des § 7 auf die Teilnahme nach den §§ 3 und 4. Das heißt, die im Entwurf 
vorgesehene Überarbeitung der Regelung der §§ 3 und 4 soll nicht berücksichtigt werden. 

Im vorliegenden Entwurf der Notfallstufen-Regelungen wird § 7 wie folgt formuliert: 

Krankenhausstandorte, die nicht nach § 3 Absatz 1 oder § 4 an der Notfallversor-
gung teilnehmen, sind der Stufe der Nichtteilnahme an der Notfallversorgung 
zuzuordnen, wenn sie nicht sämtliche der folgenden Mindestvorgaben erfüllen 
(G-BA 2025: § 7) 

Die DKG-Position für § 7 lautet dann 

oder es sich nicht um eine sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung ge-
mäß § 115g SGB V handelt:  
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1. eine Fachabteilung mit jederzeitiger (24/7) Verfügbarkeit einer Fachärztin 
oder eines Facharztes und einer Pflegekraft für die unmittelbare Patientenver-
sorgung auf dem Gebiet der Augenheilkunde, Chirurgie, Geriatrie, Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten, Inneren Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Kinder- und Jugendmedizin, Mund-Kiefer-Gesichtschi-
rurgie, Neurochirurgie, Neurologie, Radiologie, Geriatrie oder Urologie,  

2. jederzeitige (24/7) Aufnahmebereitschaft zur Erstdiagnostik und Akutversor-
gung von Notfällen im Rahmen des Versorgungsauftrages der Fachabteilung 
nach Nummer 1,  

3. jederzeit (24/7) verfügbare Bildgebung durch Sonographie und Röntgendiag-
nostik oder zumindest durch Kooperation mit einem im unmittelbaren räumli-
chen Bezug zum Standort befindlichen Leistungserbringer verfügbare compu-
tertomografische Bildgebung, bei der die Befundung auch teleradiologisch 
erfolgen kann soweit dies für die Notfallversorgung der Fachabteilung nach 
Nummer 1 erforderlich ist und  

4. jederzeitige (24/7) Verfügbarkeit der für die Notfallversorgung erforderlichen 
Labordiagnostik. (G-BA 2025: § 7 (DKG-Position)) 

Da sich der § 7 ausschließlich auf Standorte bezieht, die nicht gemäß der §§ 3 oder 4 an der Not-
fallversorgung teilnehmen, kann aus der Änderung des § 7 keine Änderung der Teilnahme bezogen 
auf die §§ 3 und 4 abgeleitet werden.  

1. b) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen der Stufen für die Teilnahme an 
der Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 lassen sich aus der vorgesehenen Regelung der 
Stufe der Nichtteilnahme in § 7 (Position GKV-Spitzenverband) ableiten?  

Die Fragestellung bezieht sich explizit auf die Auswirkungen der vorgesehenen Regelung der 
Stufe der Nichtteilnahme des § 7 auf die Teilnahme nach den §§ 3 und 4. Das heißt, die im Entwurf 
vorgesehene Überarbeitung der Regelung der §§ 3 und 4 soll nicht berücksichtigt werden. 

Die Position des GKV-SV lautet: 

1. Vorhaltung einer Fachabteilung gemäß § 5 Absatz 2 aus dem Gebiet der Inne-
ren Medizin und aus dem Gebiet der Chirurgie,  

2. Vorhaltung einer Zentralen Notaufnahme mit jederzeitiger (24/7) Aufnahme-
bereitschaft von stationären Notfällen. Die jederzeitige Aufnahmebereitschaft 
von stationären Notfällen ist regelhaft erfüllt, wenn in den Nebenzeiten zwischen 
20:00 Uhr und 05:00 Uhr des Folgetages die stationäre Aufnahme von 500 Pati-
entinnen und Patienten pro Kalenderjahr nachgewiesen wird,  

3. Vorhaltung einer am Krankenhaus angestellten Fachärztin oder eines am 
Krankenhaus angestellten Facharztes und einer Pflegekraft, die jederzeit (24/7) 
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vor Ort für die Patientenversorgung in der Zentralen Notaufnahme verfügbar 
sind,  

4. Vorhaltung einer Intensivstation zur Versorgung beatmeter Patientinnen und 
Patienten,  

5. jederzeit (24/7) verfügbare Bilddiagnostik durch Sonographie und Röntgen,  

6. jederzeit (24/7) verfügbare computertomographische Bildgebung, die auch 
gegeben ist, wenn sie durch die Kooperation mit einem im unmittelbaren räum-
lichen Bezug zum Standort befindlichen Leistungserbringer jederzeit (24 Stun-
den) sichergestellt wird. Die Verfügbarkeit der bildgebenden Diagnostik auch in 
Nebenzeiten ist nachzuweisen durch die jährliche Erbringung von mindestens 
100 Fällen mit computertomographischer Bildgebung zwischen 20:00 Uhr und 
05:00 Uhr des Folgetages und  

7. Anwendung eines strukturierten und validierten Systems zur Behandlungspri-
orisierung bei der Erstaufnahme von Notfallpatientinnen und -patienten.(G-BA 
2025: § 7 (GKV-SV-Position)) 

Wie schon zuvor beschrieben, bezieht sich § 7 ausschließlich auf Standorte, die nicht gemäß der 
§§ 3 oder 4 der Notfallversorgung teilnehmen. Entsprechend kann keine Änderung der Teilnahme 
nach den §§ 3 und 4 durch die Regelung des § 7 erwartet werden.  

1. c) Welche Auswirkungen haben die unter a) und b) abgeleiteten Veränderungen auf die 
Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen für die Stufen der Teilnahme an der 
Notfallversorgung gemäß §§ 3 und 4 erfüllen?  

Entsprechend des zuvor dargelegten Verständnisses, dass § 7 nur für Standorte greift, welche 
nicht gemäß der §§ 3 und 4 an der Notfallversorgung teilnehmen, kann durch die Änderung des § 7 
keine Auswirkung auf die Zahl der Krankenhausstandorte, welche die §§ 3 oder 4 erfüllen, ange-
nommen werden.  

Die in der überarbeiteten Regelung vorgesehenen Änderungen der §§ 3 und 4 bzw. der Regelungen 
zur Teilnahme an Modulen, können jedoch eine Auswirkung auf die Anzahl der Standorte mit Teil-
nahme nach den §§ 3 und 4 haben. Diese Auswirkungen wurden gemäß der hier formulierten Fra-
gestellung jedoch nicht berücksichtigt.  

1. d) Welche Auswirkungen haben die unter a) und b) abgeleiteten Veränderungen auf die 
Zahl der Krankenhausstandorte, die nicht an der Notfallversorgung teilnehmen?  

Die Position des GKV-SV und die Position der DKG wurden jeweils vom GKV-SV bzw. von der DKG 
ausgewertet, wobei unterschiedliche methodische Ansätze gewählt wurden. Nachfolgend wer-
den die Ergebnisse zur Abbildung des Ist-Zustands nach bisheriger Regelung hinsichtlich der 
Nichtteilnahme sowie für jede Position im Entwurf dargelegt. Der GKV-SV hat zusätzlich zu den 
Analysen seiner Position auch die Position der DKG operationalisiert und quantifiziert.  
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Ist-Zustand: Nichtteilnahme 
Der GKV-SV nichtteilnehmende Standorte über den Entgeltschlüssel 47200027, der Abschläge für 
die Nichtteilnahme an einer Notfallstufe umfasst, in den Daten nach § 21 KHEntgG abgebildet. Für 
das Jahr 2023 identifiziert der GKV-SV auf diese Weise 355 Standorte.  

Die DKG hat ebenfalls den Entgeltschlüssel 47200027 für die Identifikation der entsprechenden 
Standorte verwendet, aber zusätzlich eine Fallzahl von mindestens 10 Fällen des entlassenen 
Standorts mit einem Aufnahmedatum im Jahr 2023 als Einschlusskriterium gesetzt. Auf diesem 
Weg wurden im Vergleich zur GKV-SV-Auswertung weniger Standorte, nämlich 345 Standorte 
identifiziert.  

Da das IQTIG keinen Zugriff auf die Rohdaten hatte, liegen von Seiten des IQTIG auch keine Prüfun-
gen und somit keine Einschätzung zur Güte der Identifikation der Standorte über diesen Entgelt-
schlüssel vor (z. B. wie vollständig dieser die Standorte mit Nichtteilnahme abbildet). 

DKG-Position 
Die Position der DKG sieht wie unter 1. a) ausgeführt vor, dass Standorte mit bestimmten Fachab-
teilungen und mit Erfüllung weiterer Anforderungen (beispielsweise 24/7 Aufnahme zur Erstdiag-
nostik und Akutversorgung und eine 24/7 verfügbare Bildgebung sowie Labordiagnostik) nicht der 
Stufe der Nichtteilnahme zuzuordnen sind und somit von den entsprechenden Abschlägen befreit 
sind. Zusätzlich beinhaltet die Position auch, sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen 
nach § 115 g SGB V zukünftig von Abschlägen auszunehmen. 

Die DKG identifizierte in einem ersten Schritt die Standorte mit einem Notfallabschlag im Jahr 
2023, allerdings unter Einschluss von entlassenen Standorten mit mindestens 10 Fällen im Jahr. 
Bei diesen 345 Standorten wurde das Vorhandensein der entsprechenden Fachabteilungen ge-
prüft. Um die jederzeitige Aufnahmebereitschaft zur Erstdiagnostik und Akutversorgung abzubil-
den, wurden zusätzlich Fachabteilungen ausgeschlossen, die einen Anteil der Fälle mit Aufnah-
megrund „Notfall“ oder der Anteil der Fälle mit Aufnahme am Wochenende (Sa, So) sowie vor 6:00 
Uhr oder nach 20:00 Uhr an der Gesamtfallzahl der Fachabteilung von ≤ 2 % aufwiesen. Bei einer 
Fallzahl von ≥ 2.500 Fällen in der Fachabteilung pro Jahr fand dieses Kriterium keine Anwendung. 
Gemäß dieser Operationalisierung würden zukünftig 154 Standorte unter die Stufe der Nichtteil-
nahme fallen. Zieht man diese 154 Standorte von den 345 Standorten mit Abschlagszahlung im 
Jahr 2023 ab, verbleiben bei dieser Änderung 191 Standorte ohne Abschlagszahlung.  

In der Auswertung des GKV-SV zu den von der DKG formulierten Anforderungen wurden aus-
schließlich die Fachabteilungen operationalisiert, die im Jahr 2023 mindestens 100 Fälle hatten. 
Allerdings wurden mehr Fachabteilungen vom GKV-SV im Vergleich zur der von der DKG vorge-
nommenen Operationalisierung einbezogen. Beispielsweise umfasst die Definition des GKV-SV 
zusätzlich Fachabteilungsschlüssel der Kinderkardiologie (11*) und der Strahlenheilkunde (33*). 
Die weiteren von der DKG angeführten Anforderungen an die Fachabteilungen wie die Anforde-
rung nach einer jederzeitigen (24/7) Aufnahmebereitschaft zur Erstdiagnostik und Akutversor-
gung von Notfällen werden in der GKV-SV-Auswertung hingegen nicht berücksichtigt.  

Gemäß der Operationalisierung der Position der DKG durch den GKV-SV würden zukünftig 267 
Standorte keinen Notfallabschlag zahlen. Dieses Ergebnis ist mit dem Ergebnis aus dem Jahr 
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2023 (355 Standorten mit Notfallabschlag), da hierin auch Standorte mit weniger als 100 Fällen pro 
Fachabteilung (oder auch pro Standort, siehe Operationalisierung der DKG) enthalten sind und so-
mit eine andere Zählweise Anwendung findet.  

Die unterschiedlich operationalisierten Definitionen kommen somit zu einer um 76 Standorten ab-
weichender Anzahl an Standorten ohne zukünftigen Notfallabschlag (267 vs. 191). Die jeweils an-
genommene Mindestfallzahl an Fällen pro Fachabteilung oder pro entlassenen Standort, die im 
Übrigen nicht Gegenstand der Positionen im Entwurf sind, hat bereits einen wesentlichen Einfluss 
auf die ermittelte Anzahl an Standorten mit Notfallabschlag. Deutlich wird die Auswirkung der 
Mindestfallzahl bereits bei der Berechnung der Anzahl an Standorten mit Abschlagszahlung im 
Jahr 2023, die ohne weitere Einschränkungen bei der Definition durch den GKV-SV 355 Standorte 
und mit Mindestfallzahl von 10 Fällen bei der Definition der DKG 345 Standorte beträgt.  

Die vollständige Operationalisierung der DKG-Position 24/7 bestimmte Versorgungsaspekte der 
Notfallversorgung vorzuhalten, ist nur über eine grobe Abschätzung möglich, in der nicht alle An-
forderungen in den Auswertungen auch aufgrund fehlender Daten nicht berücksichtigt wurden. 
Es ist daher davon auszugehen, dass die ermittelte Anzahl an 191 Standorten ohne Abschlagszah-
lung eine Überschätzung darstellt. Auf der anderen Seite bleibt die gemäß der DKG-Position vor-
gesehene, zukünftige Ausnahme für Standorte nach § 115g SGB V in der Analyse unberücksichtigt. 
Insofern wären in den 154 Standorten mit zukünftiger Abschlagszahlung eventuell noch Standorte 
enthalten, die über die Einordnung als sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung vom Not-
fallabschlag befreit wäre.  

GKV-SV-Position 
Für die Position des GKV-SV wurde vom GKV-SV eine Analyse aufbereitet und zur Verfügung ge-
stellt. Auch hier wurde ausschließlich die Anforderung bzgl. der Fachabteilungen analysiert, nicht 
jedoch die weiteren Anforderungen in der Position des GKV-SV an die Versorgung. Es handelt sich 
somit bei diesen Ergebnissen um Minimalwerte, da alle übrigen Anforderung in der Position in der 
Auswertung ungeprüft als umgesetzt betrachtet werden. 

Analog zum Vorgehen bei der Analyse der DKG-Position, wurde eine Fachabteilung über eine Fall-
zahl von mindestens 100 Fällen mit dem entsprechenden Fachabteilungsschlüssel definiert. Aus-
gangspunkt der Analyse bildeten die Standorte, die im Jahr 2023 eine Abschlagszahlung aufgrund 
der Nichtteilnahme hatten, allerdings wurden diese 355 Standorte ohne Begrenzung einer Min-
destzahl an Fällen pro Fachabteilung ermittelt. Wie oben gezeigt, verringert bereits die Vorgabe 
einer Mindestfallzahl von 10 Fällen pro entlassenen Standort die Anzahl an Standorten mit Ab-
schlagszahlung im Jahr 2023. In der Konsequenz wären die von dem GKV-SV ermittelten 52 Kran-
kenhausstandorte, die von einer Abschlagszahlung ausgenommen wären, nur mit der Anzahl an 
Standorten mit Abschlagszahlung im Jahr 2023 mit ebenfalls mindestens 100 Fällen pro Fachab-
teilung vergleichbar. Die Anzahl an diesen Standorten ist aber unbekannt und die vom GKV-SV 
gebildete Differenz aus den 355 Standorten und den 52 ermittelten Standorten ist nicht als die 
verbleibende Anzahl an Standorten mit Abschlagszahlung zu interpretieren.  
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Zusammenfassung 
In Tabelle 1 sind die Ergebnisse nach den Positionen im Entwurf sowie den unterschiedlichen Ope-
rationalisierungen dargelegt. Da einige Anforderungen der Positionen im Entwurf in den Analysen 
nicht einbezogen wurden bzw. werden konnten, kann die tatsächliche Anzahl niedriger bzw. 
durch die nicht Berücksichtigung der Ausnahme für Standorte nach § 115g SGB V in der DKG-Po-
sition ggf. auch höher sein.  

Tabelle 1: Anzahl Krankenhausstandorte, die zukünftig nicht gemäß der §§ 3 und 4 Notfallstufen-Rege-
lungen an der Notfallversorgung  teilnehmen, aber nicht in die Stufe der Nichtteilnahme fallen (kein Ab-
schlag) nach Positionen und Operationalisierungen von GKV-SV und DKG 

Berechnung  Ist-Zustand 
(Abschlag) 

DKG-Position 
(kein Abschlag) 

GKV-SV-Position 
(kein Abschlag) 

Differenz zu Ist-
Zustand: zukünf-
tig Abschlag 

durch GKV-SV 355 267 52 Nicht möglich 

durch DKG 345 191 - 154 

 

3.2 Auswirkungen der Neufassung des § 24 („Modul Schwerver-
letztenversorgung“) 

Die Beauftragung sieht die folgende Prüfung vor: 

2. Prüfung der Auswirkungen der Neufassung des § 24 („Modul Schwerver-
letztenversorgung“):  

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich aus dem 
vorliegenden Entwurf des § 24 „Modul Schwerverletzten-Versorgung“ im Ver-
gleich zu den bisher geltenden Anforderungen des § 24 ableiten?  

b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf die 
Zahl der Krankenhausstandorte die die Anforderungen des § 24 erfüllen? (G-BA 
2025: 2) 

Nachfolgend werden die Ergebnisse pro Unterpunkt berichtet. 

2. a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich aus dem vorliegen-
den Entwurf des § 24 „Modul Schwerverletzten-Versorgung“ im Vergleich zu den bisher gel-
tenden Anforderungen des § 24 ableiten?  

Gemäß § 24 der Notfallstufe-Regelungen bestehen die aktuellen Anforderungen an das Modul 
Schwerverletztenversorgung: 

Ein Krankenhaus wird der Stufe der erweiterten Notfallversorgung nach § 3 Ab-
satz 1 Nummer 2 zugeordnet, sofern es ein spezialisiertes Krankenhaus ist, das 
die Anforderungen an ein überregionales Traumazentrum gemäß dem Weiß-
buch Schwerverletzten-Versorgung Stand Mai 2012* erfüllt und zu jeder Zeit 
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(24 Stunden an 7 Tagen pro Woche) an der Notfallversorgung teilnimmt. (§ 24 
Notfallstufen-Regelungen) 

In der Neufassung von § 24 Abs. 1 im Entwurf: 

(1) Ein Krankenhaus wird der Stufe der erweiterten Notfallversorgung nach § 3 
Absatz 1 Nummer 2 zugeordnet, sofern es ein spezialisiertes Krankenhaus ist, 
das die Anforderungen nach den Absätzen 2 bis 5 am Standort erfüllt und jeder-
zeit (24/7) an der Notfallversorgung teilnimmt. (G-BA 2025: § 24, Abs. 1) 

Die beiden Fassungen unterscheiden sich darin, dass die aktuelle Fassung in den Anforderungen 
Bezug auf ein überregionales Traumazentrum gemäß Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung 
Stand Mai 2012 (DGU 2012) nimmt, während die Neufassung die Anforderungen explizit aufführt 
(G-BA 2025). Diese Anforderungen sind wiederum an die Kriterien an ein überregionales Trauma-
zentrum im Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung 2019 (DGU 2019) und an die Empfehlung zur 
Struktur und Ausstattung von Intensivstationen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für 
Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) angelehnt (Waydhas et al. 2022). Bei einzelnen Anforderungen 
sind unterschiedliche Positionen zwischen den Bänken beispielsweise zur zeitlichen Verfügbar-
keit von fachärztlichen Kompetenzen vorhanden, welche in der Abschätzung aufgrund fehlender 
Prozessdaten nicht berücksichtigt werden konnten.  

Insgesamt decken die fachlichen Anforderungen an ein überregionales Traumazentrum gemäß 
Weißbuch Stand 2012 (DGU 2012) die in der Neufassung des § 24 geforderten Anforderungen ab. 
Standorte, die die dort genannten fachlichen Anforderungen strukturell vollumfänglich erfüllen, 
sollten auch die fachlichen Anforderungen im Weißbuch 2019 (DGU 2019) strukturell erfüllen kön-
nen. So sind in beiden Katalogen die gleichen Fachrichtungen und Behandlungskapazitäten ge-
fordert, die einzig in der Definition eines Rufdienstes (innerhalb von 20 bis 30 Minuten) für einzelne 
Fachrichtungen im Weißbuch mit Stand 2012 von dem mit Stand 2019 abweichen (DGU 2012, DGU 
2019). Gemäß den Ergebnissen der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen erfüllten im Kontroll-
jahr 2021 zwei von drei durch den MD kontrollierten Standorten mit vereinbarten Model Schwer-
verletztenversorgung alle Anforderungen (IQTIG 2025). Angaben zu Anforderungen, die zu 
Schwierigkeiten in der Umsetzung und zu einem negativen Kontrollbericht geführt haben, liegen 
nicht vor, da sie nicht Gegenstand der veröffentlichten MD-Berichte über die durchgeführten Qua-
litätskontrollen sind.  

2. b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf die Zahl der 
Krankenhausstandorte die die Anforderungen des § 24 erfüllen?  

Die unter § 24 dargelegten Einzelanforderungen, die von Krankenhausstandorten im Modul 
Schwerverletztenversorgung erfüllt werden sollen, können derzeit nicht auf Grundlage von öf-
fentlich verfügbaren Daten auf Ebene der Standorte abgebildet werden.  

Gemäß dem Bericht der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen hatten zwischen 2019 und 2023 
nur 9 Standorte eine Vereinbarung zum Modul Schwerverletztenversorgung geschlossen, davon 
hatten 6 Standorte als Budgetjahr das Jahr 2019 ausgewiesen und nur in wenigen Bundesländern 
war ein entsprechender Standort vorhanden (IQTIG 2025). Hieraus ist zu schließen, dass die 
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Schwerverletztenversorgung zu großen Teilen von Standorten mit einer vereinbarten Notfallstufe, 
die nicht gleichzeitig mit dem Modul Schwerverletztenversorgung vereinbart werden können, 
übernommen wurde. 

Darüber hinaus, gibt es aktuell mehr als 100 Standorte, die als überregionales Traumazentrum zer-
tifiziert sind (AUC 2025) 3 und damit gemäß Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung 2019 die um-
fangreichsten Anforderungen an die Schwerverletztenversorgung erfüllen. Inwieweit die geringe 
Anzahl an Standorten mit einer aktuellen Vereinbarung des Modul Schwerverletztenversorgung, 
die Änderungen in den Anforderungen in der Neufassung des § 24 im Entwurf tatsächlich umset-
zen können, kann aufgrund der fehlenden Datentiefe nicht abgeschätzt werden.  

3.3 Auswirkung des Verzichts auf zusätzliche Fachabteilungen für 
Chirurgie oder Unfallchirurgie und für Innere Medizin in der erwei-
terten und umfassenden Notfallstufe (§ 13 Abs. 1 und § 18 Abs. 1) 

Die Beauftragung sieht die folgende Prüfung vor: 

3. Prüfung der Auswirkung des Verzichts auf zusätzliche Fachabteilungen für 
Chirurgie oder Unfallchirurgie und für Innere Medizin in der erweiterten und um-
fassenden Notfallstufe (§ 13 Absatz 1 und § 18 Absatz 1):  

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich aus der 
vorgesehenen Regelung in § 13 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 (Position DKG) ableiten?  

b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf die 
Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen der erweiterten Notfall-
stufe und der umfassenden Notfallstufe erfüllen? (G-BA 2025: 2) 

Nachfolgend werden die Ergebnisse pro Unterpunkt berichtet. 

3. a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich aus der vorgesehe-
nen Regelung in § 13 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 (Position DKG) ableiten?  

In den Notfallstufen-Regelungen werden in § 13 die Art und Anzahl der Fachabteilungen in der er-
weiterten Notfallversorgung zusätzlich zu den Vorgaben nach § 8 definiert. Zur besseren Nach-
vollziehbarkeit werden die aktuell bestehenden Anforderungen und die Positionen der DKG aus 
dem Entwurf nachfolgend aufgeführt.  

§ 8 Art und Anzahl der Fachabteilungen in der Basisnotfallversorgung  

Krankenhäuser der Basisnotfallversorgung verfügen mindestens über die Fach-
abteilungen Chirurgie oder Unfallchirurgie und Innere Medizin am Standort. (§ 8 
Notfallstufen-Regelungen) 

 

                                                                                 
3 siehe Übersichtskarte Traumanetzwerk unter https://map.traumaportal-dgu.de/maps  
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§ 13 Art und Anzahl der Fachabteilungen in der erweiterten Notfallversorgung  

(1) Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung verfügen zusätzlich zu den 
Vorgaben nach § 8 über insgesamt vier der in den Absätzen 2 (Kategorie A) und 
3 (Kategorie B) benannten Fachabteilungen; mindestens zwei davon sind aus der 
Kategorie A.  

(2) Der Kategorie A gehören folgende Fachabteilungen an: 

1. Neurochirurgie,  

2. Orthopädie und Unfallchirurgie,  

3. Neurologie,  

4. Innere Medizin und Kardiologie,  

5. Innere Medizin und Gastroenterologie,  

6. Frauenheilkunde und Geburtshilfe.  

(3) Der Kategorie B gehören folgende Fachabteilungen an: 

1. Innere Medizin und Pneumologie,  

2. Kinder- und Jugendmedizin,  

3. Kinderkardiologie,  

4. Neonatologie,  

5. Kinderchirurgie,  

6. Gefäßchirurgie,  

7. Thoraxchirurgie,  

8. Urologie,  

9. Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,  

10. Augenheilkunde,  

11. Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie,  

12. Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (§ 13 Notfallstufen-Regelun-
gen) 

Die DKG-Position im Entwurf sieht für § 13 Abs. 1 folgende Ergänzung vor:  

Abweichend von Satz 1 ist eine Fachabteilung für Chirurgie oder Unfallchirurgie 
nicht zusätzlich vorzuhalten, wenn bereits die Fachabteilung nach Absatz 2 
Nummer 2 am Standort vorhanden ist. Abweichend von Satz 1 ist eine Fachab-
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teilung für Innere Medizin nicht zusätzlich vorzuhalten, wenn bereits die Fach-
abteilungen nach Absatz 2 Nummern 4 und 5 am Standort vorhanden sind. (GBA 
2025: § 13 (DKG-Position)) 

Gemäß der DKG-Position entfällt die Pflicht für in § 8 geforderte Fachabteilung für Chirurgie oder 
für Unfallchirurgie, sofern eine Fachabteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie am Standort 
vorhanden ist. Daraus ergibt sich die fachliche Änderung, dass Standorte ohne das Vorhanden-
sein einer Fachabteilung für Chirurgie oder Unfallchirurgie aber mit einer Fachabteilung für Or-
thopädie und Unfallchirurgie an der erweiterten Notfallversorgung teilnehmen können, sofern sie 
alle weiteren Anforderungen erfüllen. 

Ebenso entfällt die Pflicht für die in § 8 geforderte Fachabteilung für Innere Medizin, sofern bereits 
eine Fachabteilung für Innere Medizin und Kardiologie und eine Fachabteilung für Innere Medizin 
und Gastroenterologie am Standort vorhanden sind. Daraus ergibt sich die fachliche Änderung, 
dass Standorte ohne das Vorhandensein einer Fachabteilung für Innere Medizin aber mit den 
Fachabteilungen für Innere Medizin und Kardiologie und für Innere Medizin und Gastroenterologie 
an der erweiterten Notfallversorgung teilnehmen können, sofern sie alle weiteren Anforderungen 
erfüllen. 

Die Änderung nach DKG-Position in § 18 Abs. 1 ist eine Folgeänderung für die umfassende Notfall-
versorgung durch die Anpassung von § 13 Abs. 1. Entsprechend ergeben sich hieraus die folgen-
den fachlichen Änderungen: 

 Standorte ohne Fachabteilung für Chirurgie und Unfallchirurgie aber mit einer Fachabteilung 
für Orthopädie und Unfallchirurgie können an der umfassenden Notfallversorgung teilnehmen, 
sofern sie alle weiteren Anforderungen erfüllen. 

 Standorte ohne Fachabteilung für Innere Medizin aber mit den Fachabteilungen für Innere Me-
dizin und Kardiologie und für Innere Medizin und Gastroenterologie können an der umfassen-
den Notfallversorgung teilnehmen, sofern sie alle weiteren Anforderungen erfüllen. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die DKG-Position ebenso eine Änderung in § 13 Abs. 3 
vorsieht (Ergänzung der Fachabteilungen) (G-BA 2025), welche ebenfalls Auswirkungen auf die 
Anzahl der Standorte mit einer erweiterten Notfallversorgung haben könnte. Diese soll jedoch ge-
mäß Beauftragung nicht analysiert werden und ist somit nicht Bestandteil dieser Folgenabschät-
zung.  

3. b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf die Zahl der 
Krankenhausstandorte, die die Anforderungen der erweiterten Notfallstufe und der umfas-
senden Notfallstufe erfüllen?  

Die DKG hat hierfür entsprechende Daten aufbereitet bereitgestellt. Anhand dieser Daten nach 
§ 21 KHEntgG aus dem Jahr 2023 wurde geprüft, ob die entsprechenden Fachabteilungen am 
Krankenhausstandort vorliegen. Eine Fachabteilung wurde von der DKG als „vorhanden“ operati-
onalisiert, wenn mindestens 10 Fälle im Jahr 2023 in dieser behandelt wurden. Da dem IQTIG keine 

vertr
aulic

h



Notfallstufen-Regelungen Folgenabschätzung 

© IQTIG 2025 25 

Rohdaten vorlagen, muss in den weiteren Auswertungen dieser Operationalisierung gefolgt wer-
den4. 

Gleichsetzung der Fachabteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie mit einer Fachabteilung für 
Chirurgie oder für Unfallchirurgie  
Die DKG hat anhand der Daten in einem ersten Schritt die Standorte mit einer Fachabteilung für 
Orthopädie und Unfallchirurgie (Fachabteilungsschlüssel 2316) identifiziert. Hier verblieben 97 
Standorte. Von diesen wurden die Standorte berücksichtigt, die keine Fachabteilung für Allge-
meine Chirurgie (15**) oder für Unfallchirurgie (16**) aufwiesen. Es verblieben 6 Standorte. Inwie-
weit diese Standorte die weiteren Anforderungen an eine erweiterte oder umfassende Notfall-
stufe erfüllen, kann anhand der Auswertungen nicht abgeschätzt werden.  

Gleichsetzung der Fachabteilung für Innere Medizin mit den Fachabteilungen für Innere Medizin 
und Kardiologie und für Innere Medizin und Gastroenterologie 
Die DKG hat anhand der Daten in einem ersten Schritt die Standorte mit einer Fachabteilung für 
Kardiologie und Gastroenterologie (Fachabteilungsschlüssel 03** und 07**) identifiziert. Hier ver-
blieben 141 Standorte. Von diesen wurden die Standorte berücksichtigt, die keine Fachabteilung 
für Innere Medizin (01**) aufweisen. Es verbleiben 47 Standorte. Inwieweit diese Standorte die 
weiteren Anforderungen an eine erweiterte oder umfassende Notfallstufe erfüllen, kann anhand 
der Auswertungen nicht abgeschätzt werden.  

3.4 Auswirkungen der angepassten Regelung in § 26 Abs. 2 Nr. 3 
(„Spezialversorger – Landesausnahme“) und Wegfall der §§ 27 
und 28 

Die Beauftragung sieht die folgende Prüfung vor: 

4. Prüfung der Auswirkungen der angepassten Regelung in § 26 Absatz 2 Num-
mer 3 („Spezialversorger – Landesausnahme“) und Wegfall der §§ 27 und 28:  

a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich durch den 
vorgesehenen Wegfall der §§ 27 und 28 und die vorgesehene Regelung in § 26 
Absatz 2 Nummer 3 (Position GKV-Spitzenverband) gegenüber der bisherigen 
Fassung der §§ 26, 27 und 28 ableiten?  

b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf die 
Zahl der Krankenhausstandorte, die durch die Erfüllung der Anforderungen des 
neuen § 26 an der Notfallversorgung teilnehmen können im Vergleich zu der Zahl 
der Krankenhausstandorte, die durch die Erfüllung der Anforderungen der bis-
herigen § 26, § 27 oder § 28 an der Notfallversorgung teilnehmen konnten?  

c) Welche Veränderung der fachlichen Anforderungen lassen sich aus der vor-
gesehenen Regelung in § 27 (Position DKG/Ländervertretung) gegenüber der 
bisherigen Fassung von § 27 ableiten?  

                                                                                 
4 Wie unter 2.1 dargelegt, wurde sich gegen die Einbindung weiterer Datenquellen entschieden.  
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d) Welche Auswirkungen haben die unter c) abgeleiteten Veränderungen auf die 
Zahl der Krankenhausstandorte, die die Anforderungen des § 27 erfüllen? (G-BA 
2025: 2) 

Nachfolgend werden die Ergebnisse pro Unterpunkt berichtet. 

4. a) Welche Veränderungen der fachlichen Anforderungen lassen sich durch den vorgese-
henen Wegfall der §§ 27 und 28 und die vorgesehene Regelung in § 26 Abs. 2 Nr. 3 (Position 
GKV-Spitzenverband) gegenüber der bisherigen Fassung der §§ 26, 27 und 28 ableiten?  

In den Notfallstufen-Regelungen werden in den §§ 26, 27 und 28 die Module Spezialversorgung, 
Schlaganfallversorgung und Durchblutungsstörungen am Herzen definiert. Zur besseren Nach-
vollziehbarkeit werden die aktuell bestehenden Anforderungen und die Position des GKV-SV aus 
dem Entwurf nachfolgend aufgeführt.  

Gemäß Position des GKV-SV entfallen die §§ 27 und 28 (Modul Schlaganfallversorgung und Modul 
Durchblutungsstörungen am Herzen). In § 26 sieht die GKV-SV-Position folgende Anforderungen 
für das Modul Spezialversorgung vor: 

in eng begrenzten Ausnahmefällen Krankenhäuser,  

a) die aufgrund krankenhausplanerischer Festlegung als Spezialversorger aus-
gewiesen sind oder nach Feststellung der Landeskrankenhausplanungsbe-
hörde für die Gewährleistung der Notfallversorgung zwingend erforderlich sind 
und  

b) die auf die stationäre Versorgung von akuten Schlaganfällen, kardiovaskulä-
ren Notfällen oder pulmonologischen Akuterkrankungen spezialisiert sind und  

c) die jederzeit (24/7) an der Notfallversorgung teilnehmen und dabei die jeder-
zeitige (24/7) Verfügbarkeit einer Fachärztin oder eines Facharztes im jeweili-
gen Fachgebiet sowie einer Pflegekraft sicherstellen und  

d) die sämtliche der folgenden Anforderungen erfüllen:  

i. jährlich mindestens 500 vollstationäre Fälle mit Hauptdiagnosen aus dem je-
weiligen Versorgungsbereich,  

ii. Konzentration auf wenige Fallpauschalen (DRG) durch einen Herfindahl-
Hirschmann-Index (HHI) der am Standort erbrachten DRG von mindestens 0,05 
(Standort-HHI),  

iii. Konzentration der Leistungserbringung auf wenige Standorte (hoher Spezia-
lisierungsgrad) durch einen HHI der DRG von mindestens 0,005 (Spezial-DRG) 
samt Erbringung von jährlich mindestens 250 vollstationären Fällen dieser Spe-
zial-DRG (G-BA 2025: § 26 (GKV-SV-Position)) 
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Hieraus lässt sich fachlich ableiten, dass die Module Schlaganfallversorgung und Durchblutungs-
störungen am Herzen entfallen, d. h., die Module können nach dieser Position nicht mehr verein-
bart werden. Gleichzeitig werden in § 26 Abs. 3 Buchstabe b Krankenhäuser als Ausnahmen auf-
geführt, welche auf die stationäre Versorgung von akuten Schlaganfällen, kardiovaskulären 
Notfällen oder pulmonologischen Akuterkrankungen spezialisiert sind sofern sie weitergehende 
Voraussetzungen erfüllen. Einige der benannten Voraussetzungen lassen dabei ohne weitere In-
formationen Interpretationsspielraum offen, so dass die konkrete fachliche Änderung nicht ab-
geschätzt werden kann. So sind beispielsweise die unter Buchstabe b) aufgeführte Spezialisie-
rung der stationären Versorgung von „akuten Schlaganfällen, kardiovaskulären Notfällen oder 
pulmonologischen Akuterkrankungen“ nicht näher definiert. Ebenso bestehen Unklarheiten dar-
über, welche Hauptdiagnosen gemäß Buchstabe d) i. gezählt werden sollen.  

Die Einbindung des Herfindahl-Hirschmann-Index (HHI) über zwei Varianten (Standort HHI und 
Spezial DRG) legt nahe, dass die Spezialisierung über die Variation der abgerechneten DRGs dar-
gestellt werden soll. Hinsichtlich der Spezial DRG bedeutet dies auch, dass die entsprechenden 
DRG nur von wenigen Krankenhausstandorten in Deutschland abgerechnet werden sollen (Wolff 
et al. 2024). Diese Anforderung wiederum scheint jedoch, ohne weitere Prüfung der konkreten 
Datenlage hinsichtlich der abgerechneten DRG, allein durch die Häufigkeit der jeweiligen Versor-
gungsfelder im Widerspruch zur Anforderung der Spezialisierung auf Schlaganfälle, kardiovas-
kuläre Notfälle und pulmonologische Akuterkrankungen zu stehen. 

Aufgrund der teilweise nicht eindeutig definierten Anforderungen sowie der bisher geringen Er-
fahrung mit der Anwendung des HHI zur Abbildung der Spezialisierung von Krankenhäusern, kann 
nach aktuellem Stand keine konkrete Ableitung der fachlichen Änderungen erfolgen.  

4. b) Welche Auswirkungen haben die unter a) abgeleiteten Veränderungen auf die Zahl der 
Krankenhausstandorte, die durch die Erfüllung der Anforderungen des neuen § 26 an der 
Notfallversorgung teilnehmen können im Vergleich zu der Zahl der Krankenhausstandorte, 
die durch die Erfüllung der Anforderungen der bisherigen § 26, § 27 oder § 28 an der Notfall-
versorgung teilnehmen konnten?  

Der Stand zu den nach Budgetjahren vereinbarten Modulen Schlaganfallversorgung, Durchblu-
tungsstörungen am Herzen und Spezialversorgung wurde im Abschlussbericht zur Evaluation der 
Notfallstufen-Regelungen ausgearbeitet (siehe Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Anzahl der Standorte mit einem Modul der Speziellen Notfallversorgung nach Budgetjahren  
(IQTIG 2025) 

Modul 2019  
(N = 220) 

2020 
(N = 177) 

2021 
(N = 139) 

2022 
(N = 125) 

2023 
(N = 60) 

Schlaganfall-
versorgung* 

30 (13,6 %) 30 (16,9 %) 17 (12,2 %) 18 (14,4 %) 7 (11,7 %) 

Durchblutungs-
störungen am 
Herzen* 

25 (11,4 %) 16 (9,0 %) 14 (10,1 %) 12 (9,6 %) 4 (6,7 %) 

Schwer-
verletzten-
versorgung 

6 (2,7 %) 3 (1,7 %) 5 (3,6 %) 2 (1,6 %) 1 (1,7 %) 

Spezial-
versorgung 

161 (73,2 %) 130 (73,4 %) 104 (74,8 %) 94 (75,2 %) 48 (80,0 %) 

* Die Module Schlaganfallversorgung und Durchblutungsstörungen am Herzen können zusammen verein-
bart vorliegen. 

Wie zuvor dargelegt, konnten nicht alle Anforderungen nachvollzogen werden, darüber hinaus 
sind einzelne Anforderungen derzeit nicht in bestehenden Datenquellen abbildbar wie beispiels-
weise die Anforderung in § 26 Abs. 3 Buchstabe c: „die jederzeit (24/7) an der Notfallversorgung 
teilnehmen und dabei die jederzeitige (24/7) Verfügbarkeit einer Fachärztin oder eines Facharztes 
im jeweiligen Fachgebiet sowie einer Pflegekraft sicherstellen“ (G-BA 2025: § 26 Absatz 3 
Buchstabe c (GKV-SV-Position)).  

Der GKV-SV hat dem IQTIG für die Durchführung der Folgenabschätzung eine Auswertung zukom-
men lassen, in der einige der Anforderungen in den Daten nach § 21 KHEntgG operationalisiert 
wurden und die Ergebnisse mit den Informationen bzgl. eines vereinbarten Moduls der Spezial-
versorgung abgeglichen wurden. 

Die Auswertung des GKV-SV wurde mit folgenden Bedingungen vorgenommen: 

 Die Standorte hatten gemäß Information des GKV-SV keine Vereinbarung einer Notfallstufe Er-
wachsene oder Notfallstufe Kinder. 

 Es wurden mindestens 500 somatische Fälle im Jahr 2023 dokumentiert. (Hinweis: die kon-
krete Operationalisierung der somatischen Fälle ist für das IQTIG nicht ersichtlich) 

 Es wurde der Herfindahl-Hirschmann-Index (HHI) gemäß des in (Wolff et al. 2024) publizierten 
Vorgehens berechnet und Krankenhausstandorte ausgewählt, mit mindestens einen HHI von 
0,05. 

 Es wurde die Anforderung gesetzt, dass am Standort mindestens 250 Fälle in den seltenen DRG 
(= DRG mit einem HHI ≥ 0,005) gemäß Wolff et al. (2024) abgerechnet wurden.   

Entsprechend der vom GKV-SV übermittelten Auswertungen erfüllen 67 Standorte diese Anforde-
rungen. Gemäß der Auswertung wurden die ermittelten 67 Standorte mit der aktualisierten Ab-
frage der Notfallstufenvereinbarung bei den Krankenkassen verglichen. Der Abgleich zeigt, dass 
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von den 67 Standorten 58 Standorte das Modul Spezialversorgung, 6 Standorte das Modul Schlag-
anfallversorgung und 3 Standorte das Modul Durchblutungsstörung am Herzen aufweisen. Es ist 
nicht ersichtlich, ob die weiteren Anforderungen (u. a. personelle Anforderungen) in der GKV-SV-
Position von den 67 Standorten erfüllt werden. Eine Abschätzung zur konkreten Anzahl der Stand-
orte im überarbeiteten Modul Spezialversorgung und zu der Änderung der Anzahl an Standorten 
zur aktuellen Vereinbarungssituation kann damit nicht erfolgen.  

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der GKV-SV eine alternative Auswertung über Min-
destfallzahlen anstelle vom HHI vorgenommen hat. Da es für diese Auswertung jedoch nach 
Kenntnis des IQTIG keinen Bezug zu den zu prüfenden Änderungen der Notfallstufen-Regelungen 
gibt, wurden die Ergebnisse nicht einbezogen. 

4. c) Welche Veränderung der fachlichen Anforderungen lassen sich aus der vorgesehenen 
Regelung in § 27 (Position DKG/Ländervertretung) gegenüber der bisherigen Fassung von 
§ 27 ableiten?  

Für das Modul Schlaganfallversorgung werden in der Position DKG/Ländervertretung im Entwurf 
gegenüber der bisherigen Fassung folgende Anforderungen ergänzt: 

Das Krankenhaus erfüllt am Standort mindestens die in einem der folgenden 
OPS-Kodes (OPS Version 2025) festgelegten Strukturanforderungen: 

1. 8-98b.3- Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls 
mit Anwendung eines Telekonsils oder 

2. 8-981.2- Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls auf ei-
ner Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von 
Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen oder 

3. 8-981.3- Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls auf ei-
ner Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien 
und intrakraniellen Eingriffen. 

Abweichend davon, gilt bis spätestens 31.12.2026 der OPS-Kode 8-98b.2- ent-
sprechend Satz 2. (G-BA 2025: § 27 (DKG/LV-Position)) 

Demnach werden im Entwurf zur Anforderung einer Stroke Unit weitere Strukturanforderungen 
gesetzt, welche durch die vorgesehenen Kodes des Operationen- und Prozedurenschlüssels 
(OPS-Kodes) sowie die damit einhergehenden Prüfungen durch den MD belegt werden müssen. 
Die konkreten Strukturanforderungen sind in den OPS-Kodes definiert.  

4. d) Welche Auswirkungen haben die unter c) abgeleiteten Veränderungen auf die Zahl der 
Krankenhausstandorte, die die Anforderungen des § 27 erfüllen?  

Die Auswirkung auf die Zahl der Krankenhausstandorte wurde durch die DKG mit einer Datenana-
lyse geprüft und dem IQTIG bereitgestellt. Da es sich bei den bereitgestellten Daten um aufberei-
tete Daten handelt, musste der Operationalisierung der DKG gefolgt werden. 
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Die DKG hat für die Auswertungen die strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser nach 
§ 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V des Jahres 2023 sowie die Daten nach § 21 KHEntgG verwendet.  

In einem ersten Schritt wurden in den Auswertungen die Standorte ausgewählt, die im struktu-
rierten Qualitätsbericht ein Modul Schlaganfallversorgung angegeben haben. Die Standorte wur-
den auch eingeschlossen, wenn sie entgegen der Vereinbarungslogik zusätzlich eine vereinbarte 
Notfallstufe für Erwachsene (basis bis umfassend) angegeben haben. Auf diese Weise wurden 84 
Standorte identifiziert. Im Anschluss wurden anhand der Daten nach § 21 KHEntgG die Standorte 
identifiziert, die zusätzlich mindestens 10 Fälle in einem der aufgeführten OPS-Strukturkodes ab-
gerechnet haben. Letztlich verblieben 77 Standorte.  

Aufgrund des gewählten Vorgehens ist unklar, ob diese 77 Standorte bereits die Anforderungen 
für eine Notfallstufe erfüllen. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Daten der struk-
turierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser im Rahmen der Evaluation der Notfallstufen-Re-
gelungen diverse Unstimmigkeiten aufwiesen und die Anzahl der Standorte mit Teilnahme am 
Modul Schlaganfallversorgung im Vergleich zur Liste des GKV-SV überschätzt wurde. Im Abgleich 
mit den Auswertungen der Evaluation erscheint die Anzahl von 84 Standorten mit alleiniger Teil-
nahme am Modul Schlaganfallversorgung daher als überschätzt. Auswertungen des IQTIG mit den 
Daten des GKV-SV zu vereinbarten Notfallstufen zwischen 2019 und 2023 zeigen, dass von den 77 
Standorten 46 Standorte eine der drei Notfallstufen für Erwachsene vereinbart hatten.  
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4 Fazit 

Das IQTIG wurde am 16. Juni 2025 beauftragt, eine Folgenabschätzung gemäß § 136c Abs. 4 Satz 5 
SGB V der unter TOP 8.1 dem Unterausschuss Bedarfsplanung vorliegenden Entwürfe für eine 
Weiterentwicklung der Notfallstufen-Regelungen durchzuführen. Als Ziel der Beauftragung wer-
den dabei die Effekte und Auswirkungen mit Blick auf die Konkretisierung der Stufe der Nichtteil-
nahme besonders hervorgehoben. Über die Auftragsleistung ist ein wissenschaftliches Gutachten 
vom IQTIG zu erstellen (G-BA 2025). 

Das IQTIG hat bei der Erstellung der Folgenabschätzung eine strukturierte Aufbereitung der 
vorgesehenen Änderungen der Notfallstufen-Regelungen, einschließlich der divergierenden Po-
sitionen von DKG und GKV-SV, hinsichtlich ihrer Folgen auf die Versorgung (Anzahl an Kranken-
hausstandorten) unter Verwendung der von beiden Akteuren bereitgestellten Auswertungen und 
Ergebnisse aus der Evaluation der Notfallstufen-Regelungen vorgenommen. Darüber hinaus 
konnten nach Ermessen des IQTIG weitere öffentlich verfügbare Daten genutzt werden. Für die 
Durchführung der Analysen konnten keine öffentlich verfügbaren Datenquellen identifiziert wer-
den, die einen Mehrwert für die Folgenabschätzung dargestellt hätten und die im zeitlichen Rah-
men der Bearbeitungszeit adäquat hätten aufbereitet und ausgewertet werden können.  

Die Folgenabschätzung umfasst vier Prüfaufträge zur vorgesehenen Änderung der Notfallstufen-
Regelungen, deren Ergebnisse nachfolgend noch einmal zusammengefasst dargestellt werden. 
Die Beauftragung sieht für die Folgenabschätzung die Nutzung von Daten vor, welche durch die 
DKG und den GKV-SV bereitgestellt werden.  

Die Folgenabschätzung ist in ihren Aussagen limitiert: 

 Beide Datenübermittler (DKG und GKV-SV) haben bereits aufbereitete Daten bzw. Auswer-
tungsergebnisse zur Verfügung gestellt. In der Bearbeitung der Fragestellungen durch das 
IQTIG musste somit der durch die Datenübermittler vorgenommenen Operationalisierung ge-
folgt werden.  

 In den Auswertungen durch DKG und GKV-SV wurden teilweise Annahmen getroffen, die nicht 
Gegenstand der Notfallstufen-Regelungen bzw. nicht im vorliegenden Entwurf definiert sind. 

 Der Bericht des IQWiG zu den Notfallstufen (prospektiver Teil) (G-BA 2024b) liegt dem IQTIG 
nicht vor und konnte nicht in die Folgenabschätzung einbezogen werden. 

Auswirkungen der Änderung des § 7 - Einführung der Stufe der Nichtteilnahme  

Aus der Änderung des § 7 kann keine Änderung hinsichtlich der Teilnahme an der Notfallversor-
gung gemäß der §§ 3 und 4 abgeleitet werden, da sich der § 7 ausschließlich auf Standorte bezieht, 
die nicht gemäß der §§ 3 oder 4 der Notfallstufen-Regelungen an der Notfallversorgung teilneh-
men.  

Die Anzahl der Standorte, welche künftig gemäß § 7 keinen Abschlag zahlen müssten, weicht nach 
den von DKG und GKV-SV definierten Mindestanforderungen sowie der gewählten Operationali-
sierung dieser ab. Die Anzahl der Standorte, welche nach bisheriger Regelung im Jahr 2023 einen 
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Abschlag zahlen, liegt gemäß GKV-SV-Analysen bei 355 und gemäß Analysen der DKG (nur entlas-
sende Standorte mit mindestens 10 Fällen pro Jahr) bei 345 Standorten.  

Hiervon würden nach Position der DKG und Operationalisierung durch die DKG 191 Standorte zu-
künftig keinen Abschlag bezahlen. Nach Position des GKV-SV würden gemäß Operationalisierung 
des GKV-SV 52 Standorte keinen Abschlag bezahlen.  

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die gewählte Operationalisierung der Akteure (z. B. 100 
Fälle pro Fachabteilung in der GKV-SV Operationalisierung) sich so nicht in den Anforderungen 
der Notfallstufen-Regelungen findet und zu relevanten Unterschieden in den Ergebnissen führt. 
Darüber hinaus wurden die weiteren Anforderungen der unterschiedlichen Positionen in den Ana-
lysen nicht bzw. nicht vollständig abgebildet. 

Auswirkungen der Neufassung des § 24 („Modul Schwerverletztenversorgung“) 

Das Modul Schwerverletztenversorgung wurde gemäß Evaluation der Notfallstufen-Regelungen 
im Zeitraum 2019 bis 2023 von nur 9 Standorten vereinbart (IQTIG 2025). Die Neufassung stellt sich 
vor allem als eine Listung von Anforderungen an ein überregionales Traumazentrum gemäß dem 
Weißbuch Schwerverletzten-Versorgung mit Stand 2019 (DGU 2019) dar. Die fachlichen Unter-
schiede an ein überregionales Traumazentrum haben sich im Abgleich mit der bisherigen Rege-
lung und dem dort als Grundlage dienenden Weißbuch mit Stand 2012 (DGU 2012) hinsichtlich der 
zeitlichen Verfügbarkeiten einzelner Fachrichtungen geändert. Eine Analyse von Versorgungsda-
ten konnte hierzu nicht erfolgen, u. a. da Anforderungen mit Variation an zeitlichen Kriterien mit 
Hilfe von Versorgungsdaten nicht überprüfbar sind. Für eine Analyse von Auswirkungen derarti-
ger Anforderungsunterschiede müssten Dienstpläne oder anderweitige Prozessdokumentatio-
nen der Standorte selbst analysiert werden. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Schwer-
verletztenversorgung zu großen Teilen von Standorten mit einer anderweitig vereinbarten 
Notfallstufe bundesweit erbracht wird und somit durch die Anpassung nur geringe Folgen zu er-
warten sind.  

Auswirkung des Verzichts auf zusätzliche Fachabteilungen für Chirurgie oder Unfallchirur-
gie und für Innere Medizin in der erweiterten und umfassenden Notfallstufe (§ 13 Abs. 1 und 
§ 18 Abs. 1) 

Anhand der bereitgestellten Auswertungen der Daten nach § 21 KHEntgG aus dem Jahr 2023 
wurde geprüft, ob die entsprechenden Fachabteilungen vorliegen (mindestens 10 Fälle pro Fach-
abteilung im Jahr 2023). 

Gleichsetzung der Fachabteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie mit einer Fachabteilung für 
Chirurgie oder für Unfallchirurgie  
Gemäß der Auswertung der DKG wären 6 Standorte von der Änderung betroffen. Inwieweit diese 
Standorte die weiteren Anforderungen an eine erweiterte oder umfassende Notfallstufe erfüllen 
und somit durch die Änderung der Regelung diese vereinbaren könnten, kann anhand der beste-
henden Daten nicht abgeschätzt werden.  
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Gleichsetzung der Fachabteilung für Innere Medizin mit den Fachabteilungen für Innere Medizin 
und Kardiologie und für Innere Medizin und Gastroenterologie 
Gemäß der Auswertung der DKG wären 47 Standorte von der Änderung betroffen. Inwieweit diese 
Standorte die weiteren Anforderungen an eine erweiterte oder umfassende Notfallstufe erfüllen 
und somit durch die Änderung der Regelung diese vereinbaren könnten, kann anhand der beste-
henden Daten nicht abgeschätzt werden.  

Auswirkungen der angepassten Regelung in § 26 Abs. 2 Nr. 3 („Spezialversorger – Lan-
desausnahme“) und Wegfall der §§ 27 und 28 

Die Anforderungen in der Position des GKV-SV konnten durch das IQTIG nicht vollständig nach-
vollzogen werden. Darüber hinaus sind einzelne Anforderungen derzeit nicht in bestehenden Da-
tenquellen abbildbar wie beispielsweise die Anforderung der angepassten Regelung in § 26 Abs.  3 
Buchstabe c (G-BA 2025).  

Entsprechend der vom GKV-SV übermittelten Ergebnisse erfüllen 67 Standorte die vom GKV-SV 
operationalisierten Anforderungen. Inwieweit diese Standorte die weiteren in der GKV-SV-Posi-
tion dargestellten Anforderungen erfüllen oder auch Standorte sind, die unter die bestehende Re-
gelung nach § 26 Abs. 2 Nr. 2 fallen, ist nicht bekannt. Insofern kann durch das IQTIG keine Ab-
schätzung zur konkreten Anzahl der Standorte erfolgen.  

Die DKG nutzte für die Auswertung Angaben bzgl. eines vereinbarten Moduls Schlaganfallversor-
gung in den strukturierten Qualitätsberichten der Krankenhäuser sowie einen Abgleich mit den 
Daten nach § 21 KHEntgG. Anhand der DKG-Berechnungen verblieben 77 Standorte. Aufgrund des 
gewählten Vorgehens ist jedoch unklar, ob diese 77 Standorte bereits die Anforderungen für eine 
Notfallstufe erfüllen. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Daten der strukturierten 
Qualitätsberichte der Krankenhäuser im Rahmen der Evaluation diverse Unstimmigkeiten auf-
wiesen und die Anzahl der Standorte mit Teilnahme am Modul Schlaganfallversorgung im Ver-
gleich zur Liste des GKV-SV überschätzt wurde (IQTIG 2025). Ein Abgleich mit der Liste des 
GKV-SV zu den vereinbarten Notfallstufen zeigte, dass von den 77 Standorten 46 Standorte eine 
der drei Notfallstufen für Erwachsene in einem Budgetjahr vereinbart hatten.  

Zusammenfassend über alle Prüfaufträge bzw. Fragestellungen zeigt die Folgenabschätzung, 
dass die gestellten Anforderungen in der überarbeiteten Regelung nicht vollständig in den zur 
Verfügung stehenden Auswertungen und Daten abgebildet werden können. Darüber hinaus 
musste das IQTIG für die Durchführung auf aufbereitete Daten bzw. Auswertungsergebnisse zu-
rückgreifen, welchen bereits Annahmen für die Operationalisierung zugrunde lagen. Diese An-
nahmen finden sich wiederum nicht in der Regelung selbst, sondern wurden von den auswerten-
den Akteuren gesetzt. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass bereits relativ geringe Änderungen in 
der Operationalisierung zu Unterschieden in den Ergebnissen führen (z. B. führt bei der Abbildung 
des Ist-Zustands der Standorte mit Abschlagszahlung eine Mindestfallzahl von 10 Fällen pro 
Standort zu einem Unterschied von 10 Standorten). Die konkrete Anzahl an betroffenen Standor-
ten je Regeländerung, kann somit im Rahmen der Folgenabschätzung nicht plausibel ausgegeben 
werden.   
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�������� � � � � + , - . /0123456789:�;<63< =>>?@ ABC DE>> =E=@F ABC A>D>E FB? ED?G =GGA�� !�������� �.� ,�/ ��� �.� +�+ �-� +�� -, ����������� ��,, ��� �/. �.,. ��� ��,+ ��, ��+ �+.����"��% -� ��� �� �, (��� �� ��� �- +H������ ,� ��, �� +� ��� �� ��� �� ,I������� ��. ��� +� ,- (��/ �, (��- �/ ��I���%���	
 .�� ,�/ �/+ ,�+ ,�� ��� /�. ��, .+J���	
������ �/-� ��� ��. �+�� ��� �-�� (��� +/� ��/K����� -� ��� / ,� -�� �� �-�/ �. ��K������ ���, ��� ��. �-/. +�- ���� +�- �,� �/�$�!����� ,.+ ���� -/ ,�, ���� ��+ ���� /- ,�L������� �-+ (��� �. ��- (��, �-+ (��. +� �/L������ ,�� ��� �/ +.� ��� ��, ��� .- +�L�M�"���� +�- .�- ./ ��. /�+ �+� -�� �/ �.N���� / ��� � . ��� + ��� � �O���������� /�� (��� ��� -�. (��� �++ (��, ��� ,�P!��� ��+- (��� �,� �./+ (��� ���, (��/ ��� ��.P!������ ��� ���� +� �,� /�� �.� ,�. �+ ��Q�"����� �,.� ��� �/- ��.+ (��� ���� (��- ,�� ����	
R���� ��� ��, �� ��� -�- ,, ,�+ �+ ����!R�%�� ���. (��, ��� ���- (��� -+- (+�� �,� ��-��!R����� /� (��� / .� (��� ,� (-�+ �� .�S����� /�� +�+ ��, -+� +�� �/� ��. �,� �����	
�	
��� ��+� (��+ ��� ���- ��� --� (��+ �,. ��.T����� �,/� (��� �-/ �+�� (��� ���� (��+ �+� ��+UVS��� �/� ���, +- ��� ���� �., ���� �- ��W�������	
 ���, ��� ��/ �,�- ��� �,,, ��+ +.� �-/XY26Z:7�01234[ AG@?E >B? ADC= AEGCG >B? AACFG ?B> A?=G AAGG�� !��������� ���� +�- .. ��+� +�� ���, ��- ++ +����!��� � ��� � � ��� � ��� � ��!����������&�����!R��� -+/ ��� +� -�+ ��. +.� ��� +� -+K����� �� ���� � �� ���� �� ���� � �$!�! ! ++� ���� �, +�. ���/ �,� ���, �. �,L��	
�������� � +��� � � +��� � +��� � �N!���� ��� (,�+ . ��+ (��/ ��+ (��- �/ ��N!�������! ,� �.�/ � ,� ���+ +� ���, , +O!��"����!���� ,�/ ��� �� +/. (��, +�+ (��� �� ��O!�R���� ��� (,�� �, /, (+�� ++ (.�� �� �-Q�����	
��I\������!� ���� +�- �.+ �.�. ��. ���. ��� ��. �-��	
R��� ��/ ��+ -+ �+� ��� �+, (��� +� �-������� �.// (��� ��� �-.. (��. �+�- (��. ��- ����]�%�� ��,/ ���, ��, �.,� ���� ���- ���. ��- ��/T%����� ��/� .�� ��� ��.� ,�. �.�+ ,�� �,+ �.�'�����������$\������	
 �,/ (��+ -/ �/� (��, ��� (��- �, ��^��_���������̀�������a ��,� ���� +/ ���� ���� /-� /�- ,- ,+01234[�73<7b6Z:c EA@ d?B@ A=E =@G dCBA A>= dAFB@ @A D=01234[ EEAG= DBC E@CD D@A>F DBC =@DGA =B@ ?FCA D>DCef26g[ ?C>@ AABF ?AF ?=?C AFBF GGDE AFBE D@> DD>�� !��������� -�- �/�- -. ,�/ �,�/ +.� �/�- �� �����!�� � +��� � � ��� � ��� � ��/
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����� � ��� � � ��� � (����� � ��������:�!�� �- ��� - �� (/�� . ��� � ���"���=� - (���+ � + (�.�, � (���� � ��!"���� �� ���� � �� ���� �� �+�� � �������?!
����@������A ��. ���� � ��+ ���- ��+ ���. � ,�=������� � ��� � � (����� � (����� � ��B!��!"C�����D�E�	�9� � ��� � � ��� � ��� � ��@��#��%� �. ���. - �� ,�/ �. ���� - ,�@������ � (,,�- � � (,,�- � (+��� � ���������7�'����������8�9�(���% �, ���� � �+ �+�� �� �-�� � ��!�! �� (/�� � . ���� - �,�- � ���	
�� - � - - � ��������� ���, +�- -� /+� ,�. .�/ +�� ,� -�F����� �� ���+ � �� ���� �- ���. � �G�������#��%����	
��8�9����% � ��� � � ��� � ��� � �
�;9��� �.// ��� ��+ �-,� ��- �+�� ��� ��. ��+
�
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